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l . Ortsſtraßen , Vaufluchten ,

Aeuefuteituneen
eines Baugebietes.

ſtras m6 . Juli 1896 (Geſ.- und 1896 S. 213
rch § 41 Zif des Ausführ Grund buch

19 S. 281 ab

1 5K 1 Unter
f Plätze liegt de

1 * Indr Landſtraße

Verz htung d Beſtimmi f

A 2 B * *
˖ 11 1

Pläne in einer dem vor 5

Fzuſt llen

Ery

＋

1 18 e
Ha! — genſinHuanu J 1 —1

9 J bar06 0 ten
1 E L Groöße hres Are ls nack

e der Nam Eigentümer eir
müfſ

N Ke . ̈ 52. Das Bezirksamt läßt nach Erhebung eines techniſchen
Gutachtens den vom Gen derat übergebenen Plan
zur Einſicht der Bet ligten durch wenigſtens 14 Tage
m Rathauſe niederlegen , indem es zugleich eine an —
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BaufluchtenOrtsſtraßen

gemeſſene Friſt

gegen die beabſichtigte Anlage bei Ausſchlußverme

geltend zu mack

3. Dieſe Verfügung iſt in der für e Verkü 3

bezirksp ilicher Vorſchriften 0 ten W

allgemeinen und durck ündliche Eröffnun der

ſchriftliche C indiau 1 Kennt
1 14 * 1 1 4 1 7 *1m Großhe rzogtum an bet Ort anwefender

Bet L b 11 uelel igte n zu brin gen .

4. Erforderlichen Falls hält das B

ziehung des Gemeinderats , der Beteiligten und Sack

verſtändigen eine Tagfahrt zur Einnahme eines 2

ſche zur Erörterung des Plans , ſowie der

et dagegen erhobenen Einwend en Kl

0 U endigter Vorv 1dlu Bt
zirk ü Feſtſt

6. feſt
˖ f

Endgülti ſtgeſtellte Päne bleiben in Kraft

90
ſie nicht nach Maßgabe obiger Vorſchrif ſten

Art. . Die zur Anlegung oder Erweiterung
Orteſtiußen oder Plätzen erforderliche Fläche iſt r

Gemeinde zu erwerben und zu dieſem Behufen
ſtſ

*des Banplanes
nötigenfa

lüs eine En id
miniſteriums zu erwirken , durch welche Di deren

Eigentum nach dem Plane zu der Anlag vendet werden
ſoll , für verbunden erklä ig Be

inde das nötige im

Entſchädigung abzutreten .

Art . 5. Der Gemeinderat wgeſehen von den

Fällen des
nachfol

genden Artikels , Abtretung der zur
Anlegung oder Erweiterung von Ortsſtraßen oder Plätzen
erforderlichen Flache zu jedem ihm Sneee Zeitpunkte,
ſel bſt wenn die Ausführung des Planes



zaugebietes

ommen werden ſollte , von dem einzelnen Grundbeſitzer

Art . 6. Der zur Herſtellung oder

Erweiterung einer

iach dem feſtgeſtell en Bauplan

ſofern das Grundſtück unbebaut i
durch die Gemeinde * .

wenn das Grundſtück

eines öffentlichen Platzes

1 ben Grundſtücks kann ,
8die ſofortige Übernahme—

—

Zeit der Feſtſtellung des

Planes nach dem letz in ſeinem ganzen Umfang
abzutreten iſt r wenn und inſoweit es zu dieſer

Zeit infolge ſeiner Lage an einer bereits beſtehenden
Ortsſtraße zur Bebauung geeignet iſt , oder wenn das —

lbe für einen öffentlichen Platz beſtimmt und das

Gelände für die den Platz umgebenden Straßen von

Gemeinde erworben iſt .

Hinſichtlich eines überbauten Grundſtücks kann das Ver —

langen nach ſofortiger Ubernahme durch die Gemeinde von

dem Eigentümer geſtellt werden , wenn der Um- , Aus - oder

Wiederaufbau des Gebäudes deshalb verſagt wird , weil die

Hrundfläche desſelben ganz oder zum Teil zur Herſtellung
C ˖ Straße oder eines Platzes nötig iſt .

über die 2 lichkeit der Gemeinde zur Übernahme
Eigentums entſcheidet der Bezirksrat als Verwaltungs⸗

Auf die Klage ddes Eigentümers wegen Beſtimmung der

Entſchädigung findeti ) das Geſetz [ vom 28 . Auguſt 1835 ,

die Zwangsabtretung betreffend, ] ebenfalls entſprechende An —

wendung .

9 * 7. Den Bauunternehmern gegenüber hat die Feſt⸗
ſtellung des Bauplanes die Wirkung , daß für die aufzu
führenden Bauten die feſtgeſetzte Straßenhöhe und für die

nach der Ortsſtraße gerichtete Seite eines Gebäudes , ſoweit
ſie über die Straßenfläche hervorragt , die feſtgeſtellte Bau —

flucht maßgebend iſt

1899 , Geſ . ⸗ und VB. ⸗O. ⸗Bl. S
D.

) Hierzu 88 § 61 8 Enteignungsgeſetzes vom 26. Juni
377.
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Bebauung des im Bereich des es b

aber durch Lage , Form oder Flächen —

halt der Grundftäck gehindert wird , kann behufs Ge —

winnung zweckmäßiger Bauplätze eine Neueinteilung der

Grundſtücke durch Anderung der Grenzen oder Umlegung
auf Antrag des Gemeinderats auch gegen den Willen der

Eigentümer ſtattfinden , ſofern die Neueinteilung der Grund

ſtücke im öffentlich zntereſſe liegt , und das zur
An

der Straf rliche Gelände für dieſen Zweck

Vollzug der N

5 Einleitung und Durchführung einer ſolchen

lung gelten die in den nachfolgenden Artikeln 12

18 enthaltenen Beſtimmungen

Art . 12 1. Aus den innerhalb des Ge ietes auf

welches die Neueinteilung ſich erſtrecken ſoll , gelegen G

ken mit E nſchluß der etwaige

wird eine Maſſe gebildet

rderlichen Falles zunächſt
nftigen Straßen

rch die

6

ü‚ itlich 6 Maff 51ff 1) U
tün n nach Ve hält 1 Flä ˖ de 5ed

en in die Maſſe eingel zeländ Abzug

cht

Das übrig bleibende Gelände wird unter die Eigen
tümer , welche Grundſtücke in die Maſſe 0 bracht

habe

derart verteilt , daß ſie einen Erſatz erhalten , welcher den

Anteil entſpricht , mit welcher jeder am Geſar Wüiterze des in

die Neueinteilung einzubeziehenden Geländes (Ziff . 1) be⸗

teiligt war

Bezirksamt : § 49 Abf 4 der Landesbauordnung



8 Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen eines Baugebietes

Dabei ſind für jedes einzelne ſeinem Flächeninhalt nach

mzur Bebauung geeignete Grundſtück ein an eine Straße gren —
zender Bauplatz oder mehrere ſolche , und zwar ſoweit tunlich
in gleicher Lage wie die eingeworfenen Grundſtücke , dem

zigentümer zuzuweiſen . Di itze müſſen regelmäßig
in demſelben Baublock in welchem das ein⸗

. Iſt die Zuweiſung in

iger Weiſe nicht durchführbar ,

o kann ſie auch in einem benachbarten Baublock erfolgen .
4. Grundſtücke , deren Flächeninhalt ſo gering iſt , daß

ſie nur durch ein zur Bebauung ungeeignetes Grundſtück

erſetzt werden könnten , ſind , wenn ſie nicht mit anderen
Grundſtücken desſelben Eigentümers zu bebauungsfähigen
Grundſtücken zuſammengelegt werden können , gegen Ent —

ſchädigung an die Gemeinde abzutreten und von dieſer zur

Aufteilung in die Maſſe einzuwerfen .
5. Nicht zu vermeidende Wertunterſchiede ſind durch

Geldentſchädigungen auszugleichen . Die Eigentümern
zu gewährenden Entſchädigungen hat die Gemeinde , die den

Eigentümern auferlegten Entſchädigungen haben die Eigen
tümer an die Gemeinde zu leiſten

Durch Auflage ſolcher Geldentſchädigungen iſt insbeſondere
auch der Wert der von der Gemeinde gemäß Ziff . 4 ein

geworfenen Grundſtücke zu decken .

6. Unabhängig von den nach Ziff . 5 von der Gemeinde

zu leiſtenden Geldentſchädigungen hat dieſe in die Maſſe

Erſatz zu leiſten für den Wert des zur Anlage der Straßen
und Plätze beſtimmten Geländes ( Ziff . 2) , ſoweit dieſes Ge —
lände nicht bereits Eigentum der Gemeinde iſt

Die Gemeinde iſt berechtigt , ſtatt des Erſatzes in Geld

ſolchen — ganz oder zum Teil — in Gelände , unter An —

rechnung des Wertanſchlages , an die Maſſe zu leiſten und
hiefür zu verwenden :

a. Grundſtücke , welche die Gemeinde innerhalb des der

Neueinteilung unterzogenen Gebietes eigentümlich be —

ſitzt einſchließlich der etwaigen durch die Neueinteilung
entbehrlich werdenden Gemeindewege ;

b. Grundſtücke , welche nach Ziff . 4 der Gemeinde zufallen .

0

rfene Grundſtück ſich

Baublock in zweckmäß
5„.
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Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen eines Baugebietes . 9

Soweit der Erſatz für das zur Herſtellung von Straßen

oder Plätzen zu verwendende Gelände in Geld geleiſtet wird ,

geſchieht die Verteilung nach Maßgabe des Anteils , mit

welchem jeder Eigentümer an dem Geſamtwert des in die

Neueinteilung einbezogenen Geländes beteiligt war .

7. Die Ermittelung der Wertanſchläge und Entf chädigungs⸗
beträge hat unter Beachtung der Grundſätze ſim III . Titel

des Geſetzes vom 28 . Auguſt 1835 über die Zwangsabtretung !
zu erfolgen. )

Art . 13 . 1. Beabſichtigt der Gemeinderat eine Regelung
von Baugrundſtücken gemäß Art . 11 in Ausfüh ihrung zu
bringen , ſo hat derſelbe zunächſt einen Plan über die Neu —

einteilung und Wertausgleichung aufſtellen zu laſſen . Dabei

iſt den Beteiligten Gelegenheit zur Wahrung ihrer Intereſſen
zu geben , und es ſind , ſoweit nötig , Sachverſtändige bei —

2. Nach Abſchluß der Vorarbeiten ſtellt der Gemeinderat

den Antrag auf die Neueinteilung bei dem Bezirksamt .
Dem Antrag iſt beizugeben

in Plan über das der Neueinteilung zu unter —

ziehende C t mit
ng der für die Neu⸗

—
eilung erheblichen gegenwärtigen Verhältniſſe

desſelben ;

b . der Plarn über die Neueinteilung ;
C. eine Darſtellung der Wertanſchläge der in die Neu —

einteilung einzubeziehenden Grundſtücke , einſe hließlich
des in die Straßenanlagen fallenden Geländes ;

d. eine Darſtellung der zur Wertausgleichung zu ge⸗
währenden beziehungsweiſe aufzuerlegenden Geld —

entſchädigungen (Art. 12 3iff . )

e. eine Darſtellung der nach Art . 12 Ziff . 4 von der

Gemeinde zu leiſtenden Entſchädigungen ;
fk. eine Darſtellung der nach Art . 12 Ziff . 6 Abſ .

den einzelnen Eigentümern zukommenden Erſatzbeträge ;

1) Siehe bei Art . 62



wend

nicht im öffentl

begründet feien
gabe der Gründe
findet in dieſem Fall
binnen Monatsfriſt das 10
welches , wenn es die Be n des Bezirksrates

gültig über die es Antrages entſck
2. Hält der Bezirksrat d

eantragte Neueinteilunc
für im öffentlichen Intereſſe liegend und angemeſſen , ſo mach
das Bezirksamt Vorlage an Per Miniſtenum des Innert

Das Miniſterium des Innern kann auch im letzteren
Falle , wenn es findet , daß die Neueinteilung nicht im oͤffent—Eue
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12 Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen eines Baugebietes .* 9e4

ihnen etwa auferlegten oder gewährten Geldentſchädigungen ,
ſowie mit dem ihnen zugewieſenen Anteil an dem Gelderſatz
für das Straßengelände .

Die Klage iſt 1bei Vermeiden des Verluſtes binnen drei
Monaten , von dem age an gerechnet , an welchem die Ent⸗
ſchließung des Staatsminiſteriums bekannt gemacht worden
iſt , zu erheben

Im gen finde f das Verfahren vor dem Ver —
die 88s 5 —31 des Geſetzes vom 14. Juni

1884 , die Verwaltungsrechtspflege betr efend, ) ſinngemäßeAnwendunng .
Art . 16 . Hinſichtlich der auf den Grundſtücken des

bisherigen Beſitzſtandes berul ) henden Rechte dritter Perſonen
gelten im Falle der Neueinteilung die in den Artikeln 13
bis 19 des Fe ldbereinigungsgeſetzes vom 5. Mai 1856 ent —
haltenen Beſtimmungen mit der Maßgabe , daß an die Stelle
der daſelbſt vorgeſehenen Kommiſſion der Gemeinderat tritt .

Das Straßengelände geht unbelaſtet auf die Gemeinde
über . Ruhen auf den zur Straßenanlage angetretenen Grund
ſtücken Vorz — oder

luterpfandsrecht , ſo treten an Stelle
der abgetreten die dem bisherigen Eigentümer im Neuboerfehren zugewi eſenen Grundſtücke in Verbindung
mit den ihm zur Wertausgleichr ing gewährten Geldent —
ſchädigungen , ſowie mit dem Anteil desſelben an dem Geld —

erſatz
——

das Straßengelände .
Die auf den nach Art . 12 Ziff . 4 abgetretenen Grund —

Aen laſtenden Vorzugs - und Unterpfandsrechte erlöſchen .
Die dafür gewährte Gelder itſchädigu ng muß in Ermangelung
einer anderweiten Vereinbarung zur Sicherung der Gläubiger
nach Maßgabe der über die öffentliche von
Geld uſw . geltenden Beſtimmur ngen hinterlegt werden .

Hierzu beſtimmt Art . 28 d Gef. v. I . Ifli
1899 , die ns des Bürger l . Geſ . - Buchs
betr . , Geſ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S . 236 :

„Die Vorſchrif ten des Ortsſtraßengeſetzes Art . 16 , nach
welche m die auf einem Grundſtück haftenden Vorzugs - und

Neue Faſſung des Geſetzes laut Bek . vom 16. 11. 99 ,Bl . 99 S. 543 .S
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finden auf Hypotheken , Grundſchulden , Rentenſchulden und

Reallaſten entſprechende Anwendung .

Art . 17 . Nach er lti Verf

8 Miniſterium

eilung der Grundſtücke für vollz

den Zeitpunkt für den Übergang

Bechtee dritter Perſonen .

übe eil
beſti mi nt zugl ich

zentums und der

S

—

S

Übergang geſchieht kraft Geſetzes und mit Wirk

amkeit gegen Dritte . Die Staats ˖ rde ! ) hat

jedoch unverzüglich das
dbuchamt un Eintr

de s zu erſuchen . Der Übergang

r Neuein teilung iſt der Kaufacciſe t

7 der

tige Er 3

L EL⸗

kannt hat

Art . 18 . Der Vollzug des Planes

liegt dem Gemeinderat ob .

Aufſtellung und des Vollzugs des Plan
. 51Dle

Dur Staatsgenehmigung kann
der Ger

B 1 te

B tzt werden , w

zerpflichtung zur Leiſtung des

12 Ziff . 5 bezeicht leten Galeen
8

t, ſofern die Einwendung gegen die Anforderun

ſich darauf ſtützt , daß die Forderung dem volls

2 des O raßengeſetzes i Miniſterium
wird da 1 ing des erfolgten Eigentums - ÜUberga
durch mdes ermit beauftragten Bezirksamts an

Grundbuch⸗ it richten. V. ⸗O. vom 17. April 1901 , Geſ . - u. V. ⸗L
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Ortsſtraßen , Ba16

ſtücken dienenden unterird teilweiſe zu

tragen oder zu erſ ſetzen haben

Art . 24 . 9
flicht der Her

( Trott N
ſtellung und

der Rinnen 5 K anäle , 0

aſſer oder Unrat in di äben d

den angrenzenden Eigentümern , einem lede ſoweit f

Grundſtück reicht , völlig oder zum Teil auferlegt werden . “ )

Art . In den Fällen der Art . 20, 23 und 24

werden Strei tigke iten zwiſchen der und dem ei

zelnen Grundbeſitzer über deſſen Beitra und Gröf

ö nnenen Leiſtung vor denVerwaltungsgerichte

zemeinen Maßſtab entſchiede
N5 SAraf

fgren zen 1 U
Art 26 * U
Kll — e

müſſen 3,6 Met
f˖

In beſonder ſſen des Straf

baues und Verkeh C

von Bauten auch
i Ent

ſtattet werden . “ )

Wegen des Verfahr l. die nachfolgende Voll
duynnordnung

Vgl . § 9 der nachfo 1
2 rord

1 und 2 ſind tzt durch § Straf

vom 14. uni 1884 , welcher t

( 2 nlagen in Weg luf

dem längs der öffentlie Private m

dürfen , vorbehaltlich der fi ren

Beſtimmungen Ar en a
in einer Entfernung von 3 bei Geme ⸗

wegen nur in eine ſolchen von 2 werden
Die Entfernung iſt vom äußeren bens an u

wo ein Wegegraben fehlt , — äu ßeren Rande des Wegekörpers

an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen auf

Antrag des Kreisaus icher

Anlagen durch bezir zuf

3,6 m erhöht werden .

„ Wennnach den Umſtänden eine Venachteiligung der öffent⸗
lichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die Ver —
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Baufluchter teinteilungen es Baugebietes . 17

Soweit id en zugleich als Ortsſtraßen dienen ,

iſt für die einzuhalte Fluchtlinie und Straßenhöhe der

feſtgeſtellte Bauplan 6
E gelung eines ſolchen

aber n Artikel 22 zu verf

Art . 27 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 7,5 Meter von der

Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahnhofes

errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be —

dachungen von brennl f rhalten , oder in welchen

leicht entzündliche Stoff eitet oder aufbewahrt werden

ſollen , n z mindeſtens 15 Meter betragen .

Fällen , welche keine Gefahr für die

beſorgen , können Ausnahmen
0 11 ＋ 13 A *96110 ttet werden .

Art . 28. Eine Entſchädigung können diejenigen , welche

burch Feſtſtellung der Bauflu er in Anwendung der

Art ikel 9, 10 , 26 und 27 di tzes ſowie des § 31

des Straßengeſehes vom 14 . Jur lötigt werden

ihr Eigentum unüberbaut liegen zu
laff vegen dieſer Ein —

hräönf ficht dertafee

S
272

NIII 01 43 Ie nden Abſatz

1erwähnten Vorausſetz ˖ i⸗, Aus - oder Wieder⸗
waltungsb 1 r ind
bei Kreis u vegen ing
des Kreisaus ſſes beziehungsweiſe

de ndebehörde „ von
der Einhaltung Nachſicht erteilt Werden

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten Wege
nterh erforderlich erſcheint , kann von der Straßenbau

be eziehungs bei Kreisſt und Gemeindewegen
von dem eisausſchuf e und der Gemeindebehörde die Beſeitigung

rlangt werden
wüiche

vor Inkrafttreten des

er Nähe , als nach Wigem zuläſſig iſt , an⸗
In dieſem Falle iſt Entſchä gung zu leiſten

cht ſchon nach den früher geltenden Beſtimmungen die
Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt

Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

waltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

ſchädigung das Gericht
Schluſſer , bau⸗ und feuer lizeiliche Vorſchri

178geb rack Ht y

ſofern 1



18 Leiſtungen der Anſtößer bei Herſtellun

aufbau eines beſtehenden Gebäudes dem Eigenti
ſo ſteht demſelben für die durch dieſe

urſachte Wertsminderung des Grundſtücks

Entſchädigung zu.

Art . 29 . Wird eine Ortsſtraße eingezogen oder

Höhe , Breite oder Richtung geändert , oder wird die
Ausführung einer planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße auf

gegeben oder nach Höhe , Breite oder Richtung ·˖

von dem Plane vollzogen , ſo iſt die hierdurch

Wertsminderung der vor der Bekanntgebung
Vorhabens an der abgeänderten Strecke der Ortsſtraße errich —
teten oder in Angriff genommenen Gebäude den Eigentümern
von dem Straßenbaupflichtigen zu erſetzen

Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die Höhe
einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nötig werdenden

—

4◻

Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen der ar
ſtoßenden Liegenſchaften , ſoweit dieſe letzteren durch die Ver

änderung nicht einen höheren Wert erhalten haben , auf ſeine
Koſten herzuſtellen .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 4 . Auguſt 1390 , die Leiſtungen der Anſtößer

bei Herſtellung von Ortsſtraßen ꝛc. betreffend .
( Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 513 .

Zum Vollzuge des Geſetzes vom 20 . Fel
Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten
ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſenbahnen
betreffend , in der durch die Geſetze vom 3. März 1880 und
26 . Juni 1890 bewirkten Faſſung wird unter Aufhebung
der diesſeitigen Verordnung vom 22 . Januar 1876 ( Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt Nr . M) verordnet , was folgt :

18 1* Wenn in einer Gemeinde nach dem Art . 9 und
1211 ) des Geſetzes ein Beizug der angrenzenden Eigentümer
zu den daſelbſt bezeichneten Koſten ſtattfinden ſoll , ſind zu⸗7

) Jetzt Art . 20 und 23.



Anſtö Herſtellung vonzer be

orderſt
der Art und des Maßes dieſes Beizugs

owie hinſichtlich des Maßſtabes für denſelben auf Antrag
Genteinderats durch Gemeindebeſchluß beſtimmte all

gemeine Grundſätze aufzuſtellen , welche in allen vorkommen —

den e für die Bemeſſung der den Anſtößern auf —

zuerlegenden Verpflichtungen als Richtſchnur zu dienen haben

Von dieſem Gemeindebeſchluß iſt dem Bezirksamt durch

ſendung einer Abſchrift Kenntnis zu geben

§ 2. Behufs des wirklichen Beizugs der Anſtößer zu

Beiträgen für die Anlage Unterhaltung einer Straße

Artikel 9] iſt für de einzelne Ortsſtraße jeweils ein

beſchluß zu faſſen. Dieſer letztere Be

Staatsgenehmigung und iſt ſolche auch nur

holen und zu erteilen .

Hierbei hat das nachbeſchriebene Verfahren einzutreten

Der Gemeinderat ſtellt , nachdem über den Bau —

plan für die Anlage der betreffenden L

entſchieden iſt , einen detaillierten Uberſchlag des Aufwandes

zu deſſen Beſtreitung die Grundbeſitzer beigezogen werden
llen, f e Liſte der beitragspflichtigen Grundbeſitzer auf .

12 „Do ondanlrtsſtraße endgültig

1

zn der Liſte iſt die Größe der die Beitragspflicht be

gründenden Grundſtücke , ſowie das Maß der an die Straße

ſtoßenden Grenze derſelben anzugeben Zugleich bezeichnet
der Gemeinderat ausdrücklich das Verhältnis , in welchem

die Geſamtheit zu dem Aufwande beizutragen hat , ſowie den

Maß
ſtab, nach welchem der angeforderte Beitrag auf die

zelnen Grundbeſitzer verteilt werden ſoll .

Benn und inſoweit hierbei von den nach § 1 dieſer

V nung aufgeſtellten allgemeinen Grundſätzen wegen der0

beſonderen Verhältniſſe des Falles abgewichen wird , ſind die

letzteren näher darzulegen

Iſt eines der als beitragspflichtig bezeichneten Grund

ückebereits ganz oder teilweiſe bebaut , ſo iſt dies in der

Liſte erſichtlich zu machen und die nach [ Art . 9 Abſ . 2] er⸗

forderliche Begründung durch Angabe der den Fall betreffen⸗
den beſonderen örtlichen Umſtände beizufügen .

ſti
02
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8
84 .

Vorarbeiten ſamt dem

der einſchlägigen
auf dem Rathauſe

angemeſſene Frriſt feſtſetzt ,
en etwaigevermeid

Dieſe Verf
bdung ,ſondere Eröffnur

gebracht .
§ 5. Nach

Leiſtungen der Anſtößer bei

Der Gemeinderat

Straßenp

Grundſtücke

Ein iwendr

*

läßt

werden die Anträge des Gemeinderats

Bürgerausſchuß ( der

faſſung vorgelegt

Der Gemeindeb
ſpricht , iſt

Belehrung
dem Be

Beztr

vorzulegen .

den e

nach

irksamte

Erſtreckt ſich die Beitragspflicht

Abſ.Grundſtück ( § 3

kennen laſſen , daß d

beſonderen tatſächlicher

gefunden hat .

§ 6.

beſitzer gegen die

bei Ausſchlu
des Gemeindebeſchluſſes

werden aber nur

auf die erſte

vorgebracht
wurf des

richtet ſind .

waren

22 D

zirksrats , § 6

1863 ) iſt der

zu eröffnen

Die Eröffnung an die
haben ,ſprache erhoben

Einſprachen der

Gemeinderats

7. Der Beſchluß

Ziff . 3 des

Gemeinde 1

g

1n

in

ßvermeiden binnen

Aufforderung

gegen

des
PN

in

J

sſetzungen für den Beizug ſtattVoraus

—

zu er

auflege

innerhalb welch
N11 Gell

entl rkün
8

Gemeindeverſammlung

U
d Feſtſtellung

ch den Gemeinderat .

15

Anſprucheg nmenen G

der Staat migung
14 Tagen nach der Eröff

dem Bezirksamte vorzutr
beachtet , als ſie entwede

des Gemeind t E1

einen vo erſten

abweichenden G beſchluf

Bezirksamts ( bezw . des 2

erwaltungsgeſetzes vom O

d den beteiligten Grundbeſitzerr

5 idbeſitzer , welche keine



nonnteannte S i nuck 11)1 chende
§S3 bis habe ent echende An⸗

8 8 8 Di 88 Ud IP

15 vendung zu finden behufs d Hauseigentümer

zu den Koſten der neuen Her nterirdiſcher Abzugs —
*

kanale ( Artikel
12

deß Geſetzes J.)

Handelt es ſich hiebei um 1( il 9 3, über

hrere Straßen oder die ganze itrecket ides

Entwäſſert ungsunternehmen , ſo kan zugsverfahren

unter Zugrundlegung des Geſan taufwandes gleichzeitig für

d7
ſämtliche in Betracht kommende , ſowohl im Antrag des Ge —

meinderats als im Geme ſchluß beſonders zu bezeichnende

Straßen zur Durchf ˖ icht u n
eſchluß 8

ſchl ie Verpflichtung zur

8 ſt d Unterhaltr ffentlicher
Hehn

ge oder der
U Ian J 17 18 u 0 N

on Regenwa ind Unrat dienenden Rinnen

Art. 13 ] ) ? ) werden auf Antrag des G erlaſſen
Akte

0 3

292 Bezirksan Ert der Staatsgeenehmigung

vorgelegt . Dieſelben ſind rfolgter Genehmigung vom

8
Gemeinderat öffentlich bekannt zu mack

ßer ) Jetzt Art . 23

nand Jetzt Art . 24

ſtatt

8 18

Jſind

Oktkt

eſitzern
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ll . Allgemeine Bauvorſchriften .
1. Verordnung des Miniſteriums des Innernvom5 5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupolizei

betreffend , fſog . L „ „
Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl. S. 125

Auf Grund des § 116 des Poltizeiſrafgeſetzbuches wird
bezüglich

5 Handhabung der Bau ipolizei verordnet

Allgemeine Beſtimmungen .
§ 1. Für die Herſtellung und Unterhalt

8028
von Hockbauten ſind fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlicheVorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land

rechts , der §8§ 108, 1105 , 114 , 117 1187½7⁹ αν126 , 127 , 128 “ , 130 * 1315 132 des Polizeiſtrafgef
buches , der §§S 10 —16 des Gewerbegeſetzes , der §§ 57 ff
des Forſtgeſetzes , der 8 § 7 ff. des Geſel 5
1868 über die Baufluchten , die 2 ſtimmunge V

ordnung und die örtlickh
U8925 In Oe

Bauordnungen maßgebend . !
izelnen Gemeinden ſollen nach Bedürfnis unter Berückſick htigung der örtlichen Verhältniff Ba

ordnungen nach — der für die Erlaſſun
licher Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen we§ 3. Soweit bei einzelnen Bauten vern 6g
eigentümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung d
meinen baupolizeilichen Vorſch nicht genü

nit “ bezeichnet Po ſtrafgeſetſind aufgehoben ; an Stelle §§ 1 16 des Gewerbegeſetzedie unten abgedruckten Beeſtimmungen Gewerbeordnung reteDie Landrechtsſät tze ſind ſeit Einführu ng des Bürgerlichen Geſetbuches außer Kraft getreten . Die entſprech htl Bſtimmungen des Bürgerlic chen Gef thbuches rucktWegen der Baufluchten ſiehe unter J S
) Das Nähere hieri

lüöer
ſiehe in § 47

Nach § 13 der V. ⸗ vom 27.
Ju bautHäuſer nicht zu Wohni

ausgetrocknet ſind .



Geſundheit oder Eigentum Dr

Staatspolizeibehörden ) vorl

ſprechende Anordnungen i

treffen . ? )

II . Allgemeine Vorſchriften

228

zu ſchützen , bleibt den

lten dieſem Zwecke ent⸗

elnen Falle beſonders zu

über die Ausführung

der Bauten

§ 4. Jeder Ban
muß

werden , daß dasver

Fef

0 1

eſtigkeit ) und Feuererſicherheit“) erhält

zeführt und iterhalter

durck einel Det 40 tene

3 ſtär 8 49 iff dieſer 2 OQ
Vgl. 8§ eiſtraf ich

5) die druckt der Baudirektior
über das Eigengewicht der Baum n

Di e Verwendung von Lehmmört Herſtellung t

mauerwerk und —99 — — ich Ent f˖
niſt iums des Innern vom 9 1899 Nr l tig

rboten , da dieſes Material wegen ſeiner geringen Bindekraft den

ff Gel ˖ die durch ihren Zweck gebotene Feſtigke ·

Die 6 ht Wol
Holzbearbeitungsanſtalter

innerha lb
nicht οσ

ſteht , iſt in Ert vägung zu ziehen
und 116 P. ⸗St. ⸗G. ⸗B. , des § 3 der
Ziff . 8 R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. aus fe

zuführen oder wenigſte
Verbeſſerungen zum Z

ſei Hierbei w
B Haffon

ſchaffenheit
8

91—Nr. 2
und § 120a der Gewerbeordnung

Wegen der Pulvermaga zine8. November 1893 , Geſ.- u. B. ⸗O

lichen Gründen die
18 Herſtellung gewif

zwecke geni igenden Schutzes gegen Feuersge
d außer

der Umfaffungswände desſelben namentlich
Feuerungseinri

und in gleicher Weiſe auf die Sicherheit der
auf diejenige der Umgebung Bedacht zu nehmen

tern vom 13. November 1886
200 Vgl. auch die Bemerkung zu § 18 dieſer Verordnung

Miniſteriums des

Einrichtung dermalen be—
nicht in Anwendung der §§ 30

Land . ⸗Bau⸗V. ⸗O. u nd des § 368
it

ſer

der Lage des Wohnraumes

jtung und des

9

§ 28 - 34 der§ V. ⸗O. vom
S. 146 .



Allgemeine Be

Selbſtbeſtand

§ 5. Jedes Gebäude

meinſchaftliche Mauern

R3f
anderen

in der Weiſe

ledem nachbarlichen
beſondere

uckes auf nachbarlie
wirken kann

25

2 — Anwendung

Kein Gebäude

jeder Bauende
ſondere tſt derjenige,
chbarlichen Gebäude

der4
1187 1usSmahregeln die etwe

—39 . des

lauer zur
ꝛehn

5 6.

äude dürfen !

gefährden

—

S
ſind Gewölbe

Seite ausübende Bauteile

Fundaments in e gebra aht oderbeſ hadigt

Die Wohnungen müſſen Luft und
lichen Maße haben . “ )

An Wohr igebäuden
nung nicht abweichende

müßſſen mindeſtens e

zwiſchen gelegtem Boder

November 1896
bewilligung iſt nach § 25 Ziff . 39

Wohnungs —
den Kellerwohr

leineren An - und
vom Bezirksamt

Juni 1874
Gef

Juni 1888
15. Juni 1894

Taxe von 5 —50 Mark

( Geſ . ⸗Bl. 1895 Seite 408) neben der



ge⸗
brund

von

Ins

nem

htet ,

cher

der

ner

ſten

om

Bauvorſchriften

ſteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeſtens 4,5 di

angebracht werden .

Wohnungen gänzlich unter der Erde und in Kellertiefe

anzulegen , iſt nicht, in Souterrains (bloß zum Teil unter

der Erde gelegenen Räumen ) nur dann zu geſtatten , wenn

dieſelben vollkommen trocken ſind , und die Wohnungen aus —

reichend Luft⸗ und Lichtzutritt erhalten .

Abtrittgruben

btrittgruben müſſen eine hinreichende Tiefe er⸗

t

A

halte ledeckt , waſſerdicht und wie auch die Düngerſtätten

ſo e richtet ſein daß die Jauche nicht nach der Straße

f r in e oder Brunnengruben dringen kann . “ )

88 angelegt werden , daß im

258
eines Feuerlöſch - und Rettungs⸗

iſtalten der gegeben iſt , und entſprechende

Zugängllichke

Brandmauerr

§ 9 ( in der durch Verordnuug vom 18 . April 1872 ,

V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 227 , feſtgeſtellten Faſſung ) . “ )

8
5

ndmauer wird nur eine durch eine Feuers

in ihrem Materials ) wie in ihrer Stabilität nicht

Beitere Vorſchriften enthalten S§S 1 und 2 der V. - O. vom

27 1874 , in der Faſſung der V. ⸗O. vom 10 Novembeer 1896

weiter u
4

ruckt .Geſ . ⸗Bl. Seite 443) . Die Verordnung iſt
2) Die Landesbauordnung ſtellt ſtillſchweigend zip auf ,

daß bei enger Bauweiſe (d. h. wenn Haus an Haus gerei ht wird )

Giebel nicht nach der Straße , ſondern nach den Nacchbarrhäuſern

tet werden ſollen , um eben der Ausbreitung des Feuers

hbarhäuſer
*

weugen . Reicht der Bauherr Baupläne
ein dieſem Prinzip nicht entſprechen , ſo wird die Baupolizei⸗

behörde Beranlaffung⸗ nehmen, anzuordnen ,
—9 das Gebäude herum

zudrehen ſei, eventuell ſtatt des Satteldaches ein Pultdach aufzu⸗
R.führen

Die Verwendung von Schwemmſteinen zur Aufführung von

Brandmauern iſt unzuläſſig , die Verwendung von Hohlſteinen ſelbſt⸗

verſtändlich dann , wenn die Offnungen quer durch die Mauer hin⸗

durchgehen , dagegen von Vorteil , wenn die Hohlzüge parallel zur

Flucht der Brandmauer gelegt werden . Erlaß des Miniſteriums

des Innern vom 27. Juni 1889 Nr . 16144



26 Allgemeine Bauvorſchriften

gefährdete , der Weiterverbreitung des Feuers ein Ziel etzende ſo
Wand angeſehen , welche das Gebäude bis unter die D je
deckung ! ) ohne Unterbrechung durchſetzt oder abſchließt

Die Stärke der Brandmauer muß den nach ihrer Höhe 6
und der Beſchaffenheit des Materials für die Solidität des d
Bauwerks ſich ergebenden Erforderniſſen entſprechen il

Dieſelbe ſoll bei Gebäuden von mittlerer Tiefe bi ei
14 m und von einer Stockhöhe bis 4n einſchließlich de 2
Gebälks im Minimum betragen : d

1. Bruchſteingemäuer : n
bei einſtöckigen Gebäuden 45 Centimeter ; n
bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 50 Centi
meter , im oberen Stock und Giebel 45 Centimete

1C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 60 Centi u
meter , im zweiten Stock 50 Centimeter , im dritter 1
Stock und Giebel 45 Centimeter ;

d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden untere 8
Stockwerken 60 Centimeter den k ö e
und Giebel wie bei Buchſtabe !

Backſteingemäuer ;
A. bei Gebäuden 1 Backſteinlänge
b. bei zweiſtöckig

Backſteinlänge , im

ſteinlänge ;
C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 2 Back

ſteinlängen , im zweiten Stock 1¼ Backſt iläng
im dritten Stock und Giebel 1 Backſtein

d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den bei tere
Stockwerken 2 Backſteinlängen , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe

Die Fundamente ſind entſprechend ſtärke —
Bei Gebäuden , welche die angenommene Höhe un

überſchreiten , müſſen die Brandma Uern eine verhältnis
Verſtärkung erhalten .

Offnungen in Brandmauern ſind oberhalb
ebälks gar nicht , im Ubrigen nur ausnahmsweiſeAu 2

8

) D. h. bis zum Firſt .



ſonderer Erlaubnis der Baupolizeibehör

8 mit eiſernen Läden verſehen ſein

in der durch Verordnung vom 4. Aug . 1887n
foſtgeſetzten Faſſuneſtgeſetzten Faſſunge5A82— G 2 1Geſ . ⸗ u. V

dürfen bei zwei- und mehrſtöckigen Gebäuden nur mi

ihren Enden bis auf 6 em von der Mitte der Brandmauer

bei einſtöckigen Bauten , deren Brandmauern nur

dick aus Backſteinen hergeſtellt find , aber weder in

mit ihren Enden aufgelegt
rfen nicht in die 2

eingelegt
25 em

die Brandmauer eingelegt , n

werden 2) . Kaminlichtungen ?

mauer eingreiſen

it il Bran
Mal 1on

sgeführten
es müſſen Sandſteinplatſchichten aus

oder Walzeiſenl verwendet werden .
ndnEs iſt

1 ＋e

Breite von mindeſte
den beigeſchloſſenen

edenen Mögl

der Gebälke in Brandmauern noch beſonde
3) Dieſe Vorſchrift findet nicht bloß

auch auf Ventilationskamine Anwendr
1 1

des Innern vom 18. Juli 189

ſondern

iniſteriums
191
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1 ooftonet Stoſſ Inr

geeigneter Stell 10

Auch kann ſie verlange 5 be 1Gebäud
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§S 13. Soweit die Außenſeite der G ücht

maſſiv von Stein oder anderem un in ateria

hergeſtellt werden 907
10 , 42 Ziffer 4) 1 die U

faſſungswandur ausgemauerten oder in anderer

feuerſicher t lausgefü llter oder mit angeme
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§ 14 . Umfaſſungswände mit Holz zu bekleiden oderde
N ＋ 7 5 802adet der Vorſchriften des

eine Grundfläche von höchſtens
84 53 m im iſchließlich des Daches eine

Hi von 5 n
0 0 S Ir an LAtft 92. bei Schoppen , Luftt cker be Holz - und anderen

ns an einer Seite offen ſind
n hohen Neben - , Garten

gebäuden und ähnlichen Baulichkeiten ,
ſofern dieſe Bauten keine Feuerung enthalten und

mindeſtens um die Hälfte ihrer Höhe von anderen
durch eine maſſive Wand nicht geſchützten Bauten oder
von der Nachbargrenze

3. bei Gebäuden , die zu

Remiſen , welche mindeſte

0 anderen
vorübergehenden Zwecken auf beſchränkte Zeit errichtet
werden ;

4. bei einzelnen unbedeutenden B Schindel —
verkleidungen , welche zur Ausſck mückung von Ge —
bäuden dienen ;

5. mit beſonderer Erlaubnis der Baupolizeibehörde ! ) in
Fällen , in welchen nach der Lage des Gebäudes eine
Feuersgefahr nicht zu befürchten iſt

Dächer .
15 . Alle Dächer müſſen mit einem feuerſicheren Ma

terial gedeckt ſein . ?)

22

) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnu g) Dieſer Vorſchrift wird nur durch Verwendung von Ziegeln ,
Schiefer , Metall oder Holzzement entſprochen . Dachpappe , Nsphalt⸗
filz, Teerpappe , das ſog . Antielementum und ähnliche Stoffe können
nicht als feuerſichere Materialien betrachtet werden . Da dieſe Stoffe
aber auch nicht wie die Holzſchindeln und das Stroh als fe
fährliche Materialien anzuſehen ſind und nach der Anſicht de
Baudirektion bei Gebäuden , die im Brandfall leicht und raſch wegbeſchafft werden können , namentlich bei freiſtehenden Gebäuden
(Schuppen, Stallungen, Werkſtätten , Remiſen , Fabrikgebäuden , Lager⸗
häuſern ) , unter Umſtänden auch bei kleinen Hintergebäuden , vonWohnhäuſern ohne Gefahr als Dachbedeckungsmaterialien Anwendung

4

Ossse



84

nur Gartenhäuschen und ähnliche

zu vorübergehenden Zwecken auf

Gebäude

§ 16. Das Aus8f üällen des leeren Raumes zwiſchen der

und dem darüberliegenden Fußboden mit endzünd —

lichen Gegenſtänden iſt verboten .

Offnungen .

§ 17 . Alle Tür⸗ und Lichtöffnungen an den Außen

ſeiten der Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen , müſſen

mit Türen , Läden , Fenſtern oder ſonſti rſchlüſſen ver

Treppen

§ 18. Jn allen G welche zu zahlreichen Ver

ſan n beſtimmt ſi müſſen die Zugänge mit unver

T reppen und „Borſluren in ſolcher Größe und

verſehen ſein , daß die Entleerung raſch vor ſich

wir uns auf den Antrag
5 iß ſolche n Fällen in wämter zu ermäächtigen lchen

Verhältniſſe feuerpolizeiliche Bedenken ni
Ei altung der Vorſchrift des § 15 Abf .

l zur Anwendung von
pe, Antielementum u. dergl . als Dachbedeckungs⸗

izeiliche Erlaubnieeinge wird . Erlaß des Mini⸗

Innern vom 15. Januar 186 tr. 744

Erlaß des M0 s Innern vom 23. September

1887 Nr. 18866 : Beſonderer W iſt darauf zu legen , daß Ver

ſamm lungs⸗ und Vergnügur me, welche eine große Zahl von

ſchen faſſen , ſich möglichſt ſchnell entleeren können ;
äß Ausgänge in ausreic chender Zahl , von genügender Breite

kmäß iger Lage ſowie , wenn jene Räume ſich nicht zu ebener

finden Treppen in genügender Zahl von ausreichender Breite
mit angemeſſener Steigung vorhanden ſe Es ſollen ferner

ttüren im unteren ( Erd- ) Geſchoß dirett ins Freie führen

ä he Türen , ſowohl die äußeren als diejenigen inneren
Türen , welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den
Beſuchern beim Verlaſſen derſelben paſſiert werden müſſen , nach

außen aufſchlagen . Die Ausgänge und Treppen ſollen eine ſolche

Lage haben , daß die Entleerung des Lokals möglichſt leicht erfolgen

kannn, auch beim Vorhandenſein mehrerer Ausgänge und Treppen das
Publikum dieſelben unwillkürlich und in entſprechender Weiſe benützt .
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Ebenſo ſind in Gebäuden , in welchen bef

gefährliche Gewerbe betrieben werden , wenn ſie

Außerdem iſt für die Feuerſicherheit hier

lang , daß die Heizungs - und Beleuchtu
und zweckmäßiger Beſchaffenheit ſind
löſchvorrichtungen geſorgt iſt.

Wegen der Kirchen bauten ſind die ſtaa
Bai

—0 örden übereinſtimmend mit einer Weiſur
Erlaß desMiniſte riums des Innern vom 31. Januar
— e folgende ſind :

Für Kirchen muß die Breite , Lage und ſonſtige Anordr
der zugehörigen Ausgänge , Flure und Treppen ſo gewählten
daß eine ſchnelle und ſichere Entleerung möglich iſt .

B. Bei Feſtſtellung der Abmeſſungen und der Zahl der Au

gänge , Flure und Treppen iſt
0

Perſonenzahl in Rechn

zu ſtellen , welche bei Berückſichtigung der Grundrißgeſtaltung
der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel
wieſen iſt .

Nebenausgänge und Nebentreppen , welche von den Beſucherr
der betreffenden Gebäude bezw . Räume nicht leicht aufgefunden
werden können , müſſen bei der Berechnung außer Betracht bleiber

Für alle bei der Entleerung von Kirchen in Betracht k

menden Ausgänge , Flure und Treppen ſfind mindeſtens
Breitenmaße anzunehmen

1. 70 em Breite für je 100 Perſonen bis zu einer Geſamtzahl
von 500 ,

2. weitere 50 em Breite für je 100 Perſonen mehr in den Grenzen
von 500 bis 1000 ,

3. weitere 30 em Breite für je 100 Perſonen mehr, ſobald die
Zahl 1000 überſchritten wird .

Demnach würde beiſpielsweiſe die Geſamtbreite der für die Ent
leerung in Betracht kommenden Ausgänge , Flure und Treppe
tragen müſſen bei einer Geſammtzahl :

von 400 Perſonen 4 2,80
5 890 7 0,70 ,

**
0,50 5,00

51200 5. 0,70E5 0,50PEC2 . 0,80 6,60ů „
Für Wendeltreppen ſind die Wter 1. , 2. und 38. genannten

Maße. um 30 PCt . zu erhöhen .
Die geringſte Breite der Flure darf nicht unter 250 m und

diejenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen ; nur für die zu
den Kirchenemporen führenden *3 iſt ausnahmsweiſe eine Ein⸗

ſchränkung der Breite bis auf 0,90 m zuläſſig .
Die aus obiger Berech hnung f ſich ergebenden Maße müſſen ſtets

im Lichten —und war bei den Treppen zwiſchen den Handläufern
vorhanden ſein . Letztere ſind auf beiden Seiten der Treppen anzu —
ordnen und entweder über die Podeſte ohne Unterbrechung fortzu —

*

ο

—
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reppen un

ſichere Entleerung der

1 u, L 8

erte Ausgänge angeordnet rder Das Gleiche gilt f

Undeleg 1 f dieſe angewieſenen Z U

Die Ausgänge und Trepp
zen ſo zu verteilen , daß
Segenſtrömungen vermieden

mzu entleerenden Räu

Ausgänge der jzäuſer müſſen ittelbar
ttlung von anſchli den, ausreichend geräumigen

8 Freie führen .
Alle i n und äußeren Türen , welche für die ſck

iume in Betracht kommen

§ 4 dieſer Verordnung .
izeiliche Vorſchriften
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on Blech ode uß
öiſon hahen Noyſot Of ſgollon au in 75 17eiſen hab Verfetzbar folle nuf einer feuerſicher l

eaei inn 2 UIiönPlöitganzen Plaäalkle Iehe Del ye 1 Bz von der lall

im Lichten 1,5 dm hock tfer d von unten leicht
rds 1 EAn 7 4

beſicht t könne
Pöoi foſſ wof R N f 9 1

U 1 * 1 0 1 11 8 U K 111 5 1
Jr 77Ofenplatte II Uber Feuerraun oder de

1

e herzuſtellen
geringem Zwiſchenraum für ei

Aufmauerung als Erſatz derſelben in einer
3 Centimeter von D5 ˖
eiſerne Platte iſ 6
lierenden Luftſch renM



3,6 dm von nicht verOfenröhren müſſen mindeſte

putztem Holze entfernt ſein . Wenn ſie durch Wände geleitet
verd müff Holzwerk 1,5 dm entfernt bleiben

und auf dieſe Breit t Backſteinen in Lehm ummauert

werden .

Bei der Leitunc urch eine Dielenwand iſt die Ofen⸗

röhre mit einer
2

cheibe von 4,5 dm Durchmeſſer zu

umgeben , und ſind die Dielen auf wenigſtens 3,9 dm

weit neiden .

Durch nicht leicht zug iche Räume geführte Ofen —

müſſen in einem von Stein gemauerten Kanale liegen

Ofen von Zentralheizungen

82 Ofen zur Heizung mit erwärmter Luft , heißem
ampf dürfen nur auf gemauerten Fundamenten

alb eines mit maſſiven Mauern umſchloſſenen Raumes
—

werden . Die Leitung der erwärmten Luft aus der

ziff . 1 dieſer Verordnung .
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Heizkammer iſt nur in R v. r vo
anderen feuerfeſten Stoffen , welche von allem Holzwert ent 8

fernt bleiben müſſen ,

— 1
H0

3
§S 24. Alle Räume mit off 0 eſchloff H

* 1 Dock 8 N
feuerungen müf in rh'
und dürfen keine Tür de 6 Ställ

ſonſtige mit leicht en dliche St efüllte

enthalten

8 25.
e ach 1 2

3 di überragende 8 uer i aſſive Untermaue

von mindeſtens 1,5 d in einer B

1 K ( Pl Itte B l

gbe k U

Plattenbel eg

ffener Feuerung iſt

0 1uo0 eafer61 8
mit weitem Kamine welch Her

überragen , aus

Steinen , Metall )

eines Kranzes vo feſt 8

zerne Stangen dem bra

werden . Soll der Kr z ge f

der ?
zorſprung über den Herd mindeſtens 3,6 dm bet
Bei großen Feuerungen darf kein Kranz von

wendet Verbelt
Rauchkammern . “ )

§ 26 . Rauchkammern ſollen von fe Bauſt

ausgeführt werden und in der Regel eiſerne oder auf der

) Rauchkammern und Rauchkaſten ſind nicht
oder als Beſtandteile der Kamine , ſondern e

in bau⸗ beziehungsweiſe feuerpoli zeilicher
Umwandungen derſelben müſſen , um als

zu können , eine Minimalſtärke von 9 em beſitzen;
dürfen zur Ausführung derſelben überhaupt nicht verwendet werden
Erlaß Miniſteriums des Innern vom 4. März 1882 Nr . 3548/9

Rauchkammern von Eiſenblech entſprechen der Vorſchrift des
nicht . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Mai 1880 Nr. 8011



§S 27 Die 1 der Backöfen müſſen

deſt bei mindeſtens 2 Backſtein —

längen ſtark und mite d iuß Seite 1,5 d on Holz⸗

wänd
* f K 6 — Fon

— 7 Dock N Lol herſehen

5 5 Oberfläche 1,2 1der Decke entfe ſt

8 28 f˖ Brau - oder

N 8 N 5 niſche La

I N he 10 * fon

C de uf Gewölben mit feuerſicheren

Wider f 9 gerollten

8 älken ange nd andere Off —

ſind ilichen Waſchküchen ,
FS Delen

1

e 2

. ren Decken 1

3 1*

FIt IFre

itten dürfen nicht

ſollen feuerſicher

nur müſſen ſie, ſofern
r als 100 m beträgt ,
en. ( Erlaß des Mini⸗

ſt r. 24071
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ſein und dürfen nur an den A

werden . U

Uber den edeſſen ſind Rauck .
von Stein oder ie nicht f 6

Träger geſetzt werden dürfen . “ ) 8
9

ſcho 6 1 65

8 3 Aſck
ö

8 ＋ ⏑ 1 L11 1 1 1 17 1 1 10 1 n
nicht auf Gebälk oder nahe bei Holzwänd angelegt werde 5

und müſſen von feuerſicheren Stoff fgeführt
U t

ſolchen geſchloſſen oder bedeckt ſein 1

Kan

§ 31. Kamine ſind i gut nten Back-⸗ od

Uber richt Bäckereie
die unten a V. ⸗O 9. Juni 1 8 8

1900 S.

2) Vgl. Erlaß des Miniſteriums des J
1892 Nr . 3442

In manchen Gegenden ſi K

weite und Höhe vorhanden , daß dieſelb K

fegerleitern nicht be wer ‚ weshalb innerhe
Kamine Holzbengel r Leitern e we
Es kann keinem Zweif daß Einrich L31

leten Art, ſchon weil f ht

dürfen . Müſſen in weiten ! R t

Aufſtellen der
Reenl

itern ar r
nungsmäßige Rei Kan
wie dies auch L

da zur Auffüh L
nur feuerfeſtes Mal eria
gutachtlichen Außezerung mpf

daß in dieſen Fällen
Eiſenſtangen und zwardie in der Kamii wandun üff 8 f

da es ſich zugleich um den gen Gef
handelt , auf Grund des
werden und es ſind bei ge pflichtigen Baut
entſprechende Auflagen kür A jewe §5S 52 un
der Landesbauordnung vorgeſe hriehene 31 ˖
ein Bedürfnis hierzu 1 de K
vorliegt . Hinſich tlich



angebrac
Beſtimm
der Lan

Vgl9
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§ 33 . ) Kaminwangen8889 . fer icht be
ſtehenden Kaminen eine größere Stärke nötig fällt be
weiten Kaminen und wo dieſe ſi i maſſi
Mauern befinden , 9 wo letztere freiſt E2
ſtark ſein .

Wo Kamine durch zugängliche R
führt werden , ſollen ſie ! 1,2 dm ſtarke Wang
haben , wo ſie durch Gebälk ge darf Wẽ̃
ſtärke nicht unter 1,2 dim betra und muß über
Holzwerk mit in Lehm geſtellten Z egeln ahrt werd

Kamine , welche durch Gelaſſe zur Aufbewahrung leicht
entzündlicher Gegenſtände find i
von 4,5 dim mit einem Latt .
Zwiſchen weite höchſtens
Höhe zu umgeben , ſo daß

§ 34 . Weite Kamine Boeen
Seite derſelben von Grund aus unterſtü k
angebracht werden , ihre Unterlage muß
Gebaͤlk auf Eiſen gewölbt werden . E

allein aufgeführten Vorf
Zweck, bei dieſen S
Einmauern von B ndichtigk 31d. h. den Verband erb i gek Kan f

die Bedenken wegen ſchlechlern Her ind ſobal
mehrere Kamine neben einand rfür den Steinverband in einer 8
von 255425 em nicht nötig reknäheren Erläuterung 4 Tafe ln i Beſchr f
laſſen , von denen ein Abdruck auf Tafel 4 —8 wieder ſt

Die Verordnung 8
1872, die Handhabung der 8

Seite 227
§ 33 der Verordnung w

ändert , daß die nd Kam
Normalziegelformat entſpreche fe f˖Die Vorſchrift in Abſ . 2 iſt gebietender , nicht (n nGebrauche des Wortes „ſollen “ geſchloſſ könnt lof

lehrender Natur . Erl . Min . d. Inn . vom 12. 3
Die Vorſchrift iſt geſöſtrnder nichdes Wortes „f ſb 1

Natur . Erlaf
Nr 3671
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eiſerner ,

771

welche

llen . )

cheDdC

iem

nittels

Kamine

imherzuſte

A

U

auf

oder



igenNA n

ſte 1. 5 7,5 dm in ſenkrechter Richtur

nack dm 1 ten vom Holzwerk entfernt ſeir

8 2 R Gar 7 8 . N
8 2 Ldan Je

1 0 *

˖ azu
f

n fN ——

N 8 1
e Beſ Oe C ü

1 R 1 1
werde veit ˖ höht werden köonnen

8 K 8 erbrennöſen 1

N 1 1 I ndo 0
Feuerunge V deſtens e

lär lt 0 bunden , v

werk 3
fernt Klapz ;

von Drahtgit n

1 11uc FN ron 111 ory 67
8 40 N fg Kamine dürfen nicht verputzt

grden
werden , bevor ſie durch den Kaminfeger unterſucht worden

ſo daß ſie

nicht über Dach fü unten durch

eine 1,5 dm ſtarke Vermauerung zu

§ 41 . Die Vorſc i der 88 19 —40 können auch

hinſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrick

tungen bei den gemäß § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗

buches zu erlaſſenden feuerpolizeilichen Anordnungen An —

wendung finden .

Nach Erlaß des Miniſterir 7. Februar

1881 Nr hat eine ſolche yht nur bei voll⸗

ſtändiger Neuaufführung , ſond nuch bei n Ausbeſſerungen
und teilweiſen Er ' rungen der Kamine unter Dach , d. h. von

der Dachſchre bwärts gerechnet , ſtattzufinden , wogegen ſolche bei

Ausbeſſeru d te Erneuerungen der Kamine über

Dach nicht erforderlich iſt. Vergl . §S 55b ( früher § 51 Abſ . 3) in der

durch die Verordnung vom 21. März 1888 erweiterten Faſſung .



chen V ihren f A
licher ſind ſe Geſick

und es wird f B veder Erlaſſung ſolcher Vorſchriften riſt, der Eiſenbahnverwaltung Gelegenh ir AußeruErl . des Miniſteriums des Innern vom 1. März 18) Die unter Ziffer 1 —22 aufgeführten Punkte erſch 8nicht , auf welches ſich die örtl lichen Bar
§ 116 P. ⸗St . - ⸗G. ⸗B zieht wohl

ezug auf das durch dieſelben zunicht aber auch für die örtlichen
zu treffenden weiteren Beſtimmun gen finden nur darin ihr0 3 8 *notwendige Begrenzung , daß ſie nicht mit den Geſetzes r allgmeinen Verordnungsvorſchriften im Wid erſpruch ſtehen , und daf

überhaupt rechtferti
nichts im Wege , daß die örtlibeſtimmte Straße beſtimmt , es dürfe da 1chloſſener Linie oder nur dreiſtöckig gebaut werden Erlaß diſteriums des Innern vom 23. Juli 1887 Nr . 1912 .

ſich durch das öffentliche Intereſſe
Infolge deſſen ſteht z. B.
ordnung für eine

1



ſowie

nwaſſer

t Abz
2 Vorſchriften der 88 10 , 11

i der Bauordnung näher zu bezeichnenden
Arten Gebäuden , welche wegen ihrer Beſtim

mung zu einem Betriebe , zur Ver —

arbeitung oder Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe
1 beſonders feuergefährlich erſcheinen , auch bei einem

Abſtan 1350 der mehr von Nachbargebäuden

zrandmauern errichtet werden ;
Seiten - oder

Hintergebände
der eben bezeichneten

gehörigen Haupt - oder Vorder —

mdmauern abgeſchloſſen werden

8 r 83 Erhl g de Brandmauer über die n
tgpons 5 achfföächſtoßende höchſte Dachfläche ;
ihor 8 umon do8S S 8 Hoi4. über die Anwend des Steinbaues bei allen Um

faſſungswänden . Ausgenommen hiervon bleiben jeden —

ng, deren Höhe bis zum Dach —

rſteigt , wenn ſie von Fachwerk

nach §S 14 eine Wandbekleidung von

dürfen ;

5. über die zur Verhütung von Feuersgefahr dienende

Vorkehr bei Errichtung der Scheidewände , Decken , Fuß —

böden innerhalb der Gebäude
6. über die Art der äußeren Wand - und Dachbedeckung ,

über die Beſchaffenheit der aus den Dächern hervor⸗
tretenden Bauteile , insbeſondere über das Verbot von

Holzwerk an Wänden und Dächern ;
7. über die Herſtellung feuerſicherer Treppen in Gebäuden

von einer gewiſſen Ausdehnung ;

1) Siehe oben unter 1 —Ortsſtraßengeſetz nebſt Vollzugsver⸗
ordnung — S. z3 ff .
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8. i

nachteiligen Farben

über die Einrichtung

witte,
Ställe , zur

9.

riechender

iber das Verbot

Stoffe
oder Gaſen ben

rinnen ,

10

11 .

12 .

15

16 .

5

1818

19 . über die 0 von

über die Entfern

ine , Schoppen ,27
9*
D

Allgemeine
Be

zur

ützte
NRrunnen ?Brunnen

ung d
ſowie

ampf , übelriechender e

.
von der Straße ;

über
——

Art der

welche hinter der

überbauten Grundſtücken ;

über die bei Errichtung von

zirks
der L

geſchloſſenen Wohnbe

landwirtſchaftlich
tende Entfernung

die Einfriedigung dieſer

13 . über die Bedingungen

chen an gegen die

Zubehörde zu

treppen ,
Kellerrhälſe , Altanen

Vordächer,öffnende Türen ,

röhren zuläſſig

Gebe

ſind

über die Anlage ver

aus denſelben ;

über die geſtattete größte
Höh

über die Höhe der Wohnungsre

über die zum Schutze der öffentlich

fs der Lüftung und der Ablei
Vorkehrungen

von Waſſer und Unrat aus den Wohnungen

der Scheidewände der Häuſe
über die 2987

L . ⸗R⸗S .6

) Mindeſthöhe

2) Bgl . Artikel

behufs

17˙0

iſt 2,5

14 des

vom 17. Juni 1899, Gef

bei dem

Abgrenzun

Straßenl

Uden ,

Anwendung

dor DüneNA
9 7 Euiun Foit 4
Aufnahme feuchter , atzender

Erzeugung iſtarken N

Räume , Aus

be nützt ter Nachbargri

von

8

Dachrinnen und der Ausfli

Baumaterial bei Repara

m. Vgl . Anm . 1 bei 8

Bad . Ausführr
0

u. V. ⸗O. ⸗Bl



Allgemeine Bauvorſchriften

oder Neubauten an der Straße , die Einzäunung der
an derſelben gelegenen Bauſtätten , über die im Intereſſe
des Verkehrs und der Nachbarn gebotene Beſchränku
bei Vornahme einzelner Bauarbeiten ;

20 , über die zur Abwendung von Gefahren für Perſt
und fremdes Eigentum nötigen Sicherheitsmaßregeln
bei Aufſtellung und baulicher Erhaltung von Bauge
rüſten oder Schaubühnen ;

21 . über die Bezeichnung der für gewiſſe Gewerbsanlagen
gar nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen od

vorzugsweiſe beſtimmten Ortsteile ; “)
8 9 0 1 1 1417 122. über die Befreiung der letztgenannten Ortsteile

der örtlichen Bauordnung

§ 43. In den vom Miniſterium des Innern zu be

zeichnenden Gemeinden der höheren und rauheren Gebirgs
gegenden können durch die örtliche Bauordnung die Vor
ſchriften der § § 10 , 11 über die Verpflichtung zur
Herſtellung von Brandmauern , des §S 13 über die Her

ſtellung der Außenwände von Fachwerk , des §S 14 über die H

bekleidung der Umfaſſungswandungen , des §S 15 über d

Einrichtung der Dächer außer Kraft geſetzt werden

Jedenfalls müſſen bei Strohdächern über den Eingängen
Ziegelſtreifen m Breite angebracht und , wo dies wegen
der Beſchaffenheit des Dachſtuhles nicht möglich iſt , das
Stroh von der Dachtraufe bis zum Firſt in Zwiſchenräumen
von höchſtens 1,2 m und in einer Breite von wenigſtens
3 . 6 m mit ſtarkem Eiſendraht auf den Dachlatten befeſtigt ,
und die Verbindung der Dachlatten mit den Sparren durck

Vorſchriften

) Vgl . § 23 Abſ. 3 der Gewerbeordnung in der Faſſung
ichsgeſetzes vom 30. Juni 1900 ( R. ⸗G. ⸗Bl. 1900 Seite 321) in Ver

ig mit Art . 3 des bad. Einführungsgeſetzes zur Gewerbe
ung vom 21 . Dez. 1871 Geſ. ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S. 423. NunnS.ordn

kann auch durch ortspolizeiliche Vorſchrift ( örtliche Bauord
nung ) (nich ir durch Ortsſtatut ) beſtimmt werden , daß Anlagen
der in § 16 der Gewerbeordnung beſtimmten Art in einzelnen Ortsteiler
gar nicht oder nur unter beſonderen Beſchränkungen zugelaſſen ſind , wie
dies bisher ſchon der Fall war hinſichtlich ſonſtiger Anlagen , welche ge
eignet ſind , die Nachbarſchaft durch Rauch , Ruß , Geruch oder Lärm zu
beläſtigen , ( vergl . insbeſondere § § 24 und 27 der Gewerbeordnung
[ Erlaß Miniſteriums des Innern vom 6. Februar 1903 Nr . 4669

Schluſſer , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften 4
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Klammern in der Art bewerk

ſtelligt werden , daß bei einem Brande das brennende Stroh

nicht in Maſſe von dem Dach herabfällt und den Ein⸗ und

Ausgang unmöglich macht . Bei Schindeldächern müſſen die

Schindeln mit breitköpfigen eiſernen Nägeln befeſtigt werden .

Stroh - und Schindeldächer müſſen bei dem Austritt

der Kamine aus der Dachfläche ringsum auf einer

von
Ziegeln oder anderem feuer

ſicheren Material eingedeckt werden . “ )

IV. 3) Von der Zuſtändigkeit der Behörden und

dem Verfahren in Bauſachen .

§ 44 . Die örtliche Baupolizei wird in den Stadt⸗ und

Landgemeinden , mit Ausnahme der Städte mit ſtaat

licher Verwaltung der Ortspolizei - ) , vom Bürger

meiſter unter Mitwirkung von 1bis 2 Mitgliedern des

Gemeinderats gehandhabt .
Dem Gemeinderat bleibt

daß außerdem ein Sachverſtändiger aus

ſtarke eiſerne Nägel ! ) oder

Breite

mindeſtens 10,5 dm mit

vorbehalten , zu beſchließen

der Zahl der Bau

techniker zugezogen werden ſolle .
des

Die genannten Perſonen bilden unter dem Vorſitz

Bürgermeiſters die Ortsbaukommiſſion .

§ 45. Die Ortsbaukommiſſion hat

1. die einzelnen Bauge

zu prüfen
2. genaue Aufſicht darüber zu führen ,

oder Umbau vor Erteilung der dazu erfor

nehmigung und vor der erforderlichen Feſtſtellung

ziehungsweiſe Abſteckung

veränderung oder Hauptausbeſſerung vor

der erforderlichen Anzeige begonnen wird ,

Verordnungsblatt ſteht irrtümlich „ Riegel

1892 Nr . 6450 .
n in Gebäuden mit Stro

ſuche (§S 51 ) und Bauanzeigen ( § 55

derlichen Ge

) Berichtigt ( im

durch Erlaß vom 15. März

2) Die Anlage von ruſſiſchen Kamine

oder Schindeldächern iſt nicht zu geſtatten.
des Innern vom 14. Juli 1887 Nr . 13 666 .

Abſchnitt IVin der Faſſung der Verordnun

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt S. 201 . )
Pforzheim ,

) Zur Zeit Heidelberg , Mannheim , Karlsruhe ,

Raſtatt , Baden , Feiburg und Konſtanz .

550

und über etwaige Anſtände ſich zu äußern ,

daß kein Neu - , An⸗

be⸗

der Bauflucht und keine Haupt

Erſtattung

h⸗

Erlaß des Miniſteriums

g vom 21 . März 1888

0

ku

he
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auch weiterhin bezüglich der zur Ausführung kommenden
Bauten darüber zu wachen , daß die allgemeinen bau

polizeilichen Vo ien und die beſonders getroffenen
baupolizeilichen Anordnungen befolgt werden ,

4. Entwürfe für die örtlichen Bauvorſchriften vorzubereiten .

§ 46 . Die Mitglieder der Ortsbaukommif
ſion ſind verpflichtet , alle Verſtöße gegen baupolizeiliche
Vorſchriften oder baupolizeiliche Anordnungen , welche ſie bei
ſtattfindenden Bauausführungen wahrnehmen , oder welche
ihnen ſonſt zur Kenntnis kommen , alsbald der Ortspolize
behörde anzuzeigen

Die gleiche Anzeigepflicht liegt den Mitgliedern der
Ortsbaukommiſſion ob hinſichtlich der von ihnen wahrge —
nommenen oder ſonſt in Erfahrung gebrachten Vernach —

läſſigungen der bei der Ausführung von Bauarbeiten zur
Abwendung von Gefahren für Perſonen und fremdes Eigen —
tum nötigen Sicherheitsmaßregeln .

§ 47 . Die Ortspolizeibehörde erläßt , geeig
netenfalls nach Beratung in die Ortsbaukommiſſion , die zur
Aufrechterhaltung der baupolizeilichen Vorſchriften erforder —

n Anordnungen ; ſie hat insbeſondere die Fortſetzung
vorſchriftswidriger Bauausführungen zu unterſagen und die

zur Abſtellung von Verſtößen gegen die baupolizeilichen Vor —
ſchriften dienlichen Anweiſungen zu erteilen .

Wird dieſen Anordnungen keine Folge geleiſtet , oder
Einſprache gegen ſie erhoben , ſo iſt dem Bezirksamte Anzeige
behufs weiterer Verfügung zu machen .

Die Beſtrafung baupolizeilicher übertretungen erfolgt
nach W gabe der für die Verfolgung von Übertretungen
geltenden allgemeinen Bübnmguche .Enkſteht daraus , daß bei der Leitung oder Ausführung
eines Baues den allgemein anerkannten Regeln der Bau
kunſt zuwidergehandelt wird , Gefahr für andere , ſo iſt ſtraf —
gerichtliche Verfolgung nach § 330 des Reichsſtrafgeſetzbuches
herbei 18325

§ 48 . Das Bezirksamt führt die Aufſicht über die
baupoli zeiliche Tätigkeit der Ortspolizeibehörden und Orts —

4*
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baukommiſſionen , ſowie die Oberaufſicht über die im rk

ſtattfindenden Bauausführungen .

Zur ſtändigen Beratung und Unterſtützung des Be

zirksamts in Baupoliz eiſachen iſt in jedem Amtsbezirke ei

5 geeigneter Sachverſtändiger ( Bezirksbaukontrolleur )
z

beſtellen

Derſelbe wird vom Bezirks amt nach Benehmen mit der

Bezirksbauinſpektion und nach Anhörung des Bezirksrats
1

widerruflicher Weiſe ernannt 8

Bei Bauten , welche der Bezirksbaukontrolleur ſelbſt

nimmt , oder bei welchen dieſer Sachverſtändige als Pl

fertiger , Bauleiter oder Übernehmer von Bauarbeiten

teiligt iſt , darf derſelbe vom Bezirksamt nicht zur
N

wirkur ng beigezogen werden

Für dieſe oder für ſonſtige Fälle der Verhinderung d

Bezirksbaukontrolleurs iſt nach Maßgal on Abſatz 2

ſtändiger Stellvertreter desſelben zu b ſtell
Wenn beſondere Gründe s nötig oder emef

erſcheinen laſſen , können für einen Amtsbezirk zwei B

baukontrolleure mit
3ꝗ

Teilu Bezirks 8

als gegenſeitige Stellvertreter ernann n

Die Vergütung W4 )e dem Bezi kontrolleu
5

dem Stellvertreter für ihre Dienſtleiſtungen zukomn n

durch Beſchluß des Bezirksrats geregelt . Bei dem Bett

der Vergütung ſoll die Art und Be ung ſowie der Ur

fang der Bauausführung neben der Eutfernung des Ort

der Di vom Wohnorte des Sachverſtändigen und

der Dauer der Dienſtleiſtung Berückſichtigung find 0

§ 49. Dem Bezirksamt bleibt ausſchließlich vorbehalte

1. Die Erteilung der Baugenehmigung , ſoweit eine

erforderlich iſt, und der Erlaubnis zu den in den

Abſatz 6, 14 Ziffer 5, 22 Abſatz 1 erwähnten Bau

ausführungen ;
2. die Anordnung einer zwangsweiſen Beſeitigung baupoli

zeiwidriger Zuſtände ( § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs )
3. die Erlaſſung der zur Ergänzung der allgemeinen

polizeilichen Vorſchriften nötigen Anordnungen

und 12) ;
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4. 1) die Feſtſtellung der Bauflucht in den Fällen des Art

Abſatz 2 und d Art . 111 , die polizeiliche Anordnung
zemäß [ Art . 8Sa] ?s æ und die Erlaſſung des Verbotes nach

Art. 8 bJ3 des Ortsſtraßengeſetzes vom 20 . Februar 1868
der unterm 26 Inni 1890 bekannt gegebenen Zu —

enſtellung .
Geeitgnetenfalls ſind außer der Erklärung des Bezirks

ukontrolleurs Gutachten der des Ge⸗
neinderats , des Bezirksarztes ( vgl . § 16 Abſatz 3 der Ver —

rdnung vom 27. Juni 1874 ) 8 Fabrikinſpektors “ )

vaff 1 A Iſt 1896 Gef Ur4 R —

22 L ſe S. 12

Jetzt Art. 9 id 10 des Ortsſtraßengeſetzes (S. 6

§ zur Gewerbeordnung in der
N om 29. Sept . 1900 lautet :

1 I briken und We rkſtätten .
Fabrik zu erbau oder weſentliche b che Ande
Fabrik vorzunehmen Nhat das Bezirksamt

8 zum Zweck 0
nehmigung oder Bauanzeige

ll Geuehmigung bezw. vor
Beginn 8 Baues der Fabrikinſpektion zur Außerung darüber mit⸗

t˖ e beabſichtigten Einrichtungen den nach §8 120à bis
r Gewerbeord g an Gewerbeunternehmer zum Schutz

Lel Geſundheit d Sittlichkeit der Arbeiter zu ſtellenden
Anforderungen entſpreck he Auf n dieſer Hinſicht
1 find

en ſind

eabſichtigten Einrichtungen
der Maſchinen und Kraft

rneuerungen und Staub —

idheit
eſondere hinſi

lſtä tte in Frage ſte ht,
nicht bloß vor⸗

3 der Gewerbe —
elementare Kraft bewegte

zur Verwendung kommen

zum Vollzug der Gewerbeo
es ſich um die jtung oder um ei

offenen Verkaufsſtellen ( Laden- , Arb
Lagerr handelt , falls dabei der Schutz von Leben Geſundhei

der Arbeiter oder Handlungsgehülfen in Frage
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der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer - und Straßenbau f

inſpektion zu erheben . 2
2 8

Außerdem iſt das Bezirksamt befugt , jederzeit im

einzelnen Falle die Handhabung der Baupolizei ſelbſt aus —
9

zuüben
f

§ 50. Der Bezirksrat entſcheidet Beſchwerden und

Einſprachen gegen baupolizeiliche Verfügungen und Anord —

nungen des Bezirksamts , ſowie ſolche Fälle 8 letzteres
der Wichtigkeit der Sache oder des vorausſichtlichen Wider
2 4
ſpruchs der Beteiligten wegen ihm vorlegt .

0 0
Die Beſchwerde - und Einſprachefriſt beträgt 14 Tage 8

5 8
von Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung an gerechnet

) Der Bezirksrat iſt ferner zuſtändig zur Erteilung

Nach icht bezüglich der Einhaltung der vorgeſchriebenen Ent

Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 18. Oktober 188

Nr . 22008 :

Gemäß 5 137 (jetzt § 141 ) der Vollzug g E

werbeordnung ſind dem Großh . Fabrikinſpe
für die Fabriken und ähnliche Anlagen jer

der baupolizeilichen Genehmigung zur Prüf 5I

gleicher Weiſe hat es ſich als wünſchenswert erwi 51

Fabrikinſpektor vor Erteilung der baupolizeilichen
von ſolchen Bauten Kenntnis gegeben werde
Genoſſenſchaften oder Bauunternehmer zu d

wollen , um darin einer größeren Anza V

wohnungen zu ſchaffen , bezw. um ſie an d

häuſer käuflich abzulaſſen . Unter Bezugn ahm N

1—
Landesbauordnung in der Faſſung der Verordr

1888 beauftragen wir die Großh . Bezirksämter , d p

artige Arbeiterwohnungen jeweils vor Erteilung fi
Genehmigung dem Großh Fabrikinſpektor zur Ei n
ſenden ; ſofern ſie nach den ihm zu Gebote ſtehe 5

bei der Durchſicht der Pläne Erinnerungen ins D

heitlicher Hinſicht ergeben , wird der Großh be 10

Rückgabe der Pläne ſeine Außerungen beifüg f pr.
raſche Erledigung Sorge tragen . Außerdem

g
B1 be

Bezirksämtern auf, gemäß obiger Verordnungsvorſchrift un 8 10 al
Abſ . 3 der V. ⸗O. vom 27. Juni 1874 über die Plane derartiger
einer größeren Anzahl von Arbeitern dienender Wohngebäude auck de
den Großh . Bezirksarzt zu hören . §

) Abſ . 3 neu zugefügt durch Verordnung vom 4. Auguſt 1890 A

( Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl. S. 518) .
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fernung baulicher Anlagen von öffentlichen Wegen Art . 31

Abſ . 4 des Straßengeſetzes vom 14. Juni 1884 ) und von

der Eiſenbahn ( Art . 16 Abſ . 3 des Ortsſtraßengeſetzes vom

20 . Febr . 18682 ) , in letzteren Fällen nach vorgängigem

Benehmen mit der Generaldirektion der Großh . Staats —

eiſenbahnen , welcher auch der Rekurs an das Miniſterium

des Innern zuſteht
§ 51 . Abgeſehen von den Fällen , in welchen geſetz —

liche Vorſchriften ( Forſtgeſetz § 57 und folgende , Geſetz
ar 1868 Artikel 11 , 15, 163) , Straßenvom 20 . Febru

geſetz §S 31, Waſſergeſetz Artikel 865 ) , Gewerbeordnung

§ 16 uſw . s ) die Ausführung von Bauten an eine beſondere

Erlaubnis mußs )

keu - , An- und Umbau )zu der

von und ſonſtigen Gebäuden mit lerung

von und Werkſtätten

ner von Bauten , welche zum Aufenthalt größerer
Menſc henmengen dienen beſtimmt ſind , und

ſolchen Gebäuden

Tiefe 24 Meter oder mehr beträgt

19 derenohne Feuerur

lrt . 26 des Ortsſtraßengeſetzes
Art. 27 desOrtsſtraßengeſetz

rt. 22 27 des Ortsſtraßene 15ff
die b kte Beſtimmungen des
vom Juni 1899

des Miniſteriums des Innern vom 23. Dezember 1890

Die §§ 24 und 25 der Gewerbeordnung , ſowie

polizeilichen Beſtimmungen über die Anle3
finden auf die Dampf - Desinfektionsapp keine
wendung , ſoweit ſie den in §S 22 Ziffer 1 —3 des Reichsgeſetzes 1
5. Auguſt d. J . erwähnten Einrichtungen beizuzählen ſind.
Dagegen iſt bei Aufſtellung eines ſtationären Apparates in einen
neu herzuſtellenden Gebäude nach § S51 der Bauverordnung bau

polizeiliche Genehmigung einzuholen und bei Aufſtellung in einem
beſtehenden Gebäude die in §S 55 der Verordnung vorgeſehene Bau⸗
anzeige zu erſtatten .

J. Das Miniſterium des Innern hat wiederholt ausgeſprochen ,
daß die allgemeinen baupolizeilichen Vorſchriften und insbeſondere
§ 51 und folgende der Bauverordnung auch auf Staatsgebäude

Anwendung finden . Erlaſſe vom 16. Januar 1873 Nr. 868, und
20. Juli 1876 Nr . 10392 . Nur für Bauten der Eiſenbahnverwal
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ſowie zu der mit einer Veränderung des Grundplans

verbundenen Aufführung neuer Stockwerke oder eines

Knieſtocks in den bezeichneten Gebäuden

baupolizeiliche Genehmigung eingeholt werden

Zu dieſem Behufe hat der Bauherr ein ſchriftliches

2 eſuch mit einer Außerung der Ortsbaukommi iſſion ( 8 45

Ziffer 1) durck Vermittlung der Ortspoli 8
dem Be

zirksamt vorzuleg Di Geſuch ſind folgende Pläne

ppelter Fert beizuſchließen

1. ein erforderlichenfa — von einem Geometer ge —

fertigter Situationsplan , welcher der Bauplaßz
mit

den auf demſelben etwa vorhandenen Gebäuden

die angrenzenden Gebäude und Grundſtücke unter

zabe der Eigentumsgrenzen und der Namen der Eige

die auf dem Bauplatz 5
Rante. Brunnenſchachte

gen, ferner die vorbeiführen

ihrer Breite , ſowie der beſtehenden ode

ſicht genommenen Bauflucht , endlich auch die beab

ſichtigte Bauherſtellung einſchließlich

Gruben und ähnlichen Anlagen unterſcheidbar bezeichnet ;

tung die Anwendung ſpeziell der §§S 50 und 51 (jetzt 51 und 55

auf ſolche Bauten beſchränkt werde n, welche ſich ll Ort

ſchaften oder in der Nähe von Nachbargebäuden befinder Erlaß

des Miniſteriums des Innern vom 5. Dezember 1870 Nr 15874

und vom 25
1793

— 1877 Nr. 1621
Auch bei militärfiskaliſchen Gebä

hier hat—— eine de
, als der betreffende Bau a

übhrt , namentlich mit Veing auf die Baufluch

anlagen , die Feuerſicherheit der Umgebung uſw
bezüglich dieſer Gebäude die landesgeſetzlich rg
kontrolle bezw . Baureviſion , ſowie die ſanitätspe
ſeitens der Zivilbehörden zu unterbleiben , unb
Letzter etwa wahrgenommene Mängel zur Kenn
verw zu bringen und deren Abſtellung in Anr

Dagegen bleibt den Zivilverwaltungsbehörden die zu

ichtigung ) Deventuell zum Ei — — im Benehmen mit den
Mili türbehörden in allen Fällen vorbehalten , wo gemeinſa

richtungen, wie Kanäle zur Ableitung des Abwaffers Waſſer⸗ und

zen in Frage ſtehen , oder wo Mißſtände in Militärge —
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nes
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2. ein Grundriß des Kellergeſchoſſes mit Angabe der etwa

vorhandenen gemeinſchaftlichen Mauern , deren Teilung
durch die Grenzlinie anzudeuten iſt ;

z. die Grundriſſe ſämtlicher Stockwerke , in welchen die

Richtung der Balken eingezeichnet iſt , unter Angabe
der Beſtimmung der Räume und Bezeichnung der

Feuerungsanlagen ;
4. ein vollſtändiger Querdurchſchnitt mit Angabe der

Schnittlinie , auf welcher er genommen iſt ;
5. die Anſichten ſämtlicher Facçaden

Außergew

ſind durch

ſtändig zu

hnliche Bauten , f e Konſtr
75 huung1dere Detailzeichnung 1d 2

0 einen hteiligen Einfluß auf die 5
Feuerſicherheit äußern und die Fürſorge der
doch hat auch in dieſen Beziehungen der Zutritt zu militäriſchen
Anſtalten ſeitens der der Zivilverwaltung nur nach vor
gängiger Verſtändigung

d etreffenden ' orſtandes
erfolgen . Erlaß des M

riums d 26. Ax
1889 Nr. 8064

Nach Erlaß Großh . Miniſteri
1901 Nr. 19043 kann bei der Prüfung
7

des In ern 5OIi
ſtatiſchen Be e

ür Eiſenkonſtruktionen bis auf Weitere ˖
Für S deeif Flußeiſen kann allgemein eine Be
anſpruchur Zug Druck von 875 Kg für das gen
zugelaſſenen hts d zen zu erinnern , daß
dieſe Zah hnet zuſammengeſetzter
Konſtruktions tterträger , Dachſtühle ꝛc. 2

if 1000 kg
die ſtatiſchen Berechni

deren Unterſtützungen
Vorlagen , ſoweit dies
Belaſtungsnachweiſe aufgeſtellt r

wichte der Decken jeweils auf Gr tri
ſtizzen mit eingeſchrie n Maßen und Materialangabe

Verkehrslaſten je nach der Zweckbe
ber Räume entſpr zewählt werden

on Deckenkonſtruktion
bei den baupolizeilichen

durchführbar iſtim —4

derart , daß die E
ſtrid von Kor

berechnet und für die
ſtimmung
Als Verkehrslaſten ſind anz

1. Für Wohnräume . . R 200 —-250 kg pro qn
2. Für Schulräume . . 250 —300
3. Für Tanzſäle 350 —400
4. Für Heuboden 3 400 —500
5. Für Kaufmannsſpeicher und Lager —

räume 500 —- 850
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gründen . Auch ſonſt können , wenn dies zur Prüfung und

Beurteilung eines Bauvorhabens erforderlich erſcheint , wei —

tere Zeichnungen , ſchriftliche Erläuterungen , Feſtigkeitsberech

nungen uſw . verlangt werden .

Bei Umbauten müſſen die Bauzeichnungen den be

ſtehenden und den künftigen Zuſtand deutlich und durch ver —

ſchiedene Farben kenntlich machen . Die neuen Bauher —

ſtellungen ſind mit roter , beſtehende Baulichkeiten aber , ſoweit

ſie eine Anderung nicht erfahren , mit ſchwarzer , und ſoweit

ſie beſeitigt werden ſollen , mit gelber Farbe zu bezeichnen.
Endlich iſt bei Vorlage des Baugeſuchs —nötigenfalls

unter Anſchluß des Nivellements — anzugeben , in we058
Weiſe das zu errichtende oder umzubauende Gebäude ent —

wäſſert werden ſoll .

Der Situationsplan iſt im Maßſtab von 1 : 500 , die

Bauzeichnungen ſind in ſolchem von mindeſtens 1 : 100 aus⸗

zuführen . Auf ſämtlichen Plänen und Zeichnungen iſt der

Maßſtab anzugeben ; die Hauptabmeſſungen ſind auf de

ſelben einzutragen .
Die Pläne , zu welchen gutes Material zu verwenden

iſt , haben Bauherr und Planfertiger mit ihrer Unterſchrift

und mit Datum zu verſehen ; beide ſind für die Richtigkeit

der Vorlagen verantwortlich . Wenigſtens ein Exemplar der

Pläne iſt in einem zur Vereinigung mit den Akten geeig

neten Formate ( in Blättern oder in Heften von 33 em

Höhe und 21 em Breite ) vorzulegen .
Bei Einreichung des Baugeſuches hat der Bauherr zu —

gleich diejenige Perſönlichkeit zu bezeichnen , welcher die ver

6. Für Salzſpeicher . 600 kg pro qn
7. Für Werkſtätten und Fabriken mit

leichten Maſchinen . . 300 —500
8. Desgleichen mit ſchweren Maſchinen 600 - 800
9. Für Menſchengedränge 400

10. Für Treppen . . 400 —
* 5

In ſtreitigen Fällen iſt bei Betriebsbelaf tungen in Fabrikge —
bänden das Gutachten der Fabrikinſpektion nfen⸗

Bei Befolgung dieſer Grundſätze wird das Amt auf eine ſorg⸗
fältige und genaue Aufſtellung und Prüfung der ſtatiſchen Berech

nungen und auf ſtrenge und richtige Reviſion ſeitens der Baukontrolle
ſein beſouderes Augenmerk richten .

den⸗

—
—

—2—2

2222.—

—
2
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antwortliche Leitung des Baues übertragen wird Tritt

während des Baues ein Wechſel in der Perſor

leiters ein, ſo iſt hievon dem Bezirksamt di

der COrtspolizeibehörde Anzeige zu machen

§ 521 ) Das Bezirksamt hat die vorgelegten Plä

unter Beizug des Bezirksbaukontrolleurs , welcher nötigenfalls
nach Anordnung des Amts die Bauſtelle beſichtigen wird ,

zu prüfen , auch , ſoweit es das öffentliche Intereſſe erfordert ,

die in § 49 Abſatz 2 bezeichneten Behörden über das Bau —

geſuch zu hören und die nötig fallenden Anderungen oder

Ergänzungen uord

des Bau —Bal

ch Vermittlung

Von der erteilten Baugenehmigung und den daran ge —

knüpften Auflagen iſt die Ortspolizeibehörde durch Zuſendung
zweier e ſcheids unter Anſchluß einer

Fertigung der mit entſpreche Vermerk zu verſehenden

Pläne zu benachrichtigen . ? ) Die eine Ausfertigung des Be

1) Bei der Prüfung ndbe
ſchädigter Gebäude

unterziehen
im Weſen , Beſt
ſondere E

geſetzes in

ederaufbau bra

noch be
des Gebäudefeuerverſicherungs5¹ rſiche1

ung der Bekanntmacht ing vom 10. September
1902, Geſ. - Bl. 1902 Seite 330 er Vollz . ⸗V. ⸗O. vom 30. Dez .
1902, GHeſ.-Bl. 1903 rlich iſt

Der Erlaß des Innern vom 25 . November
1889 ſchreibt vor

Im Intereſſe der gehörigen 8. FA 1Uhrung der §8 93 und 84
der Landesbauverordnung und insbeſondere zur Sicherung der pü
lichen Erfüllung der aus dieſen Vorſchriften

f
gebenden Anzei 6

verpflichtungen der Bauherren und Bauleiter erſcheint es geboten
daß in den nach §S 52 ergehenden Baugenehmigungsbeſcheiden

den Fall nicht rechtzeitiger Erſtattung oder gänzlicher Un
der hiernach wegen des Beginns der Bauausführung und behr
Vornahme der geordneten Baureviſionen erforderli Anzeigen
den dazu Verpflichteten Eeldſtrafe in beſtimmt zu chnendem
Betrage auf Grund des § 31 des P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ausdrücklich ange —
droht werde .

Das Gleiche hat zu geſchehen , wenn bei Erledigung einer Bau —

anzeige die Vornahme einer Baureviſion gemäß § 55a Abſatz 4
der Verordnung vorbehalten , bezw . angeo et wird und demzufolge
auch hier einer bezüglichen Anzeige - Verpflichtung vom Bauherrn 20
noch zu genügen iſt .

jeweils dieſe Verpflichtungen beſonders angeführt und zugleich für
1erlaſſuerlaſſun

dn
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ſcheids iſt ſamt den Planfertigungen dem Bauherrn gegen

Beſcheinigung durch die Ortspolizeibehörde zu behändigen ,
die andere Ausfertigung dient der Ortspolizeibehörde und

miſſion zum weiteren Gebrauche nach Maßgabe

der §8§8 45 Ziffer 3, 46 und 47

§ 53. Späteſtens mit dem Beginn
MoI 8. 7 9

8 1 A ſatz L erwäl 2
9 — * Iden Bauherrn oder im Falle ſe

Verhinderung durch den

Anzeige zu erſtatte
§ 54. Jeder genehmigungspflichtig ſicht⸗

lich ſeiner plan - und vorſchriftsmäßigen rung min

deſtens einer zweimaligen beſonderen Prüfut 1 ( Bar
reviſion ) an Ort und S durch den Bezirksbaukontroll

zu unterziehen

Die erſte hat ſtattzufin ſobald Bar
bis auf Sockel llt, d Bau
unter Dach 9

d D Kaminn k1 das
f

vor Beginn der d äußererDach geführt iſt

Verputzarbeiten . “)

1 Gen
durch örtliche ſt

ronzeigepfli klich B
angezeigt werder 5 N
zeigen aus di V. ⸗O Maß
gabe des U
auf die entſpreche Anzeig cht des B bezw. B eiters
unter Beifügr 1 klick veiſen

Zur Vermeidung ſchäftes u 8 ſick pfel
daß die Amter ſich Befck Betreff der

hmigungs - und 1 ym
eſſen bereit halten .

) Es kommt 10 d5 ten Ba
die Ab̃e orta Angriff tiſt

iſter rI

von jenü nit

Aoum beauf tragt Irtspolize behörd Ib
1— Befundber wird Eine Beſi

tigung, 3 den nur dann ar
wenn

9 eboten erſcheinen
tem
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igen ,
und

gabe

rung

igen
örde

icht⸗

ren

U

zinn

Naß

ters
ſen

Der

er Prüfung , welche f Eingang der Anz

tunlichſt raſch ſtattzufinden hat , müſſen dem Baukontroll

gäng nd ſt acht U

beſcheid und ſämtli azu g n

Bauherrn oder Bauleiter vor

Über d f Baukontrol d weſe

Ak „
1 6 de V v KK 1* He

ſick ſüuſtänd raphon de Rgnicht aglshald

70 14 Bauken der zu treffe
n 1 Ve Anzeige Bez irksamt zu

machen ; erſcheint ein ſofortiges Einſck dringend ge

boten , ſo iſt ſolche ei der Or eibehörde (§S 47 )

veranlafſ

Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , ſofern es nach B

ſch ffenl ˖ des el ten Falles zel
à

f noch für weitere Abſchnitt 8

Bareßt fichk te
ickl ra Abſ ſes 8

Fe rksämter mit Erlaß des Miniſt
4. Auguſt 1890 Nr. 14679 ermächtigt , bei

dem Umbau i Back- und Waſchhäuſern
bes beſtimmt iſt
iHBrennereihäusch

zum häuslichen Gebrauche beſtimmt int
halb geſchloſſener Ortste oder

emeſſener Entfernung von ſonſtigen
ornahme bezw . Anordnung einer Baureviſion

bei Prüfung desBauvorhabe unbedenk⸗
lich erſe s Erfordernis der Einholu izeilicher Ge —

nehmigung bleibt aufrechterhalten ; auch
i

arauf zu achten , daß
die Ausführung durch dieO — überwacht und nach
Erfordern gelegentlich rksbaukontrolleur Ein
ſicht genommen wird oder 50 durch den damit be⸗
trauten Sachverſtändigen eine in

bzuſeh
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die in Abſatz 2 bezeichneten die Vornahme einer Baureviſion

vorzuſehen .
Auch kann in der örtlichen Bauordnur

weiterer Baureviſionen allgemein vorgeſch
Das Bezirksamt hat den rechtzeitigen und

ꝗ5

chgemäße en
ſchriebenen Baureviſionen zu WWer

1 von einzelnen Hauptver
änderungen ! ) und Hauptausbeſſerungen an beſtehen

den Bauten der in § 51 bezeichneten Art , insbeſondere
bei der Neuaufführung , Verſetzung oder Beſeitigung

von Umfaſſungsmauern , Tragmauern , Tragbalken , Durch

zügen oder Gewölben ,

bei der Neuaufführung eines oder mehrerer Stockwerke
oder eines Knieſtocks , ſofern der Grundplan unverändert
bleibt ,

bei der ines neuen oder bei Anderung
eines beſtehenden D

bei Erneuerung oder beim Unterfange n der Fundamente
bei Veränderung der Länge oder Breite des Gebäudes

an Straßen oder öffentlichen Ple ätzen
bei baulicher Anderung der Fac

öffentlichen Plätzen ,
beim Anbau von Balkonen , Altanen , Erkern , Gängen

und Galerien und

bei Anlegung neuer und bei N zung oder Anderung
beſtehender Feuer rſtätten , 32 es ſich nicht lediglich
um das Setzen von Ofen und Herden zu häuslichem Ge —
brauche an beſtehenden Kaminen handelt ,

muß , ſofern nicht gemäß § 51 beſondere Erlaubnis oder

baupoliz eiliche Genehmigung zu erwirken iſt , ſpäteſtens
14 Tage vor Beginn der Ausfüh rung vom Bauherrn eine

aden an Straßen und

1) Die Einrichtung hydrauliſcher Perſonen⸗ oder Speiſeaufzüge
fällt nicht unter § 51, es iſt alſo keine Bauanzeige , auch keine Bau⸗
genehmigung Dagegen gibt § 108 Ziff . 5 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B.
den Polizeibehörden die Mittel an die Hand , das Erforderliche 5es durch allgemeine Vorſchrift , ſei es im einzelnen Falle , anz
ordnen . Als Sachverſtändiger iſt jeweils der Großh . Fabrikiapektor
beizuziehen . des Miniſteriums des Innern vom 29. Januar
1889 Nr . 172

—

R
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genaue ſchriftliche Anzeige und Beſchreibung des Bauvor —

habens unter Bezeichnung des ausführenden Bautechnikers ,

ſowie unter Anſchluß der zur Erläuterung nötigen Pläne

bei der Ortspolizeibehörde eingereicht werden .

Die Beſtimmungen in § 51 hinſichtlich des Inhalts

und der Beſchaffenheit der Pläne finden hier gleichfalls ent

ſprechende Anwendung .

§ 55a . Die Ortspolizeibehörde ſtellt auf Verlangen

eine Beſcheinigung über die geſchehene Bauanzeige aus und

legt die letztere ſamt Beſchreibung und dazu gehörigen Plänen

mit gutfindender Außerung der Ortsbaukommiſſion alsbald

dem Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt nimmt auf Einkommen der Vorlage
ſofort eine Prüfung des Bauvorhabens , nötigenfalls unter

Zuzug des Bezirksbaukontrolleurs , vor . Ergibt ſich hiebei ,

daß die Bauausführung nicht oder nur unter Bedingungen

zuzulaſſen ſei , ſo iſt hiernach — längſtens binnen 14 Tagen
ſeit Einreichung der Bauanzeige bei der Ortspolizeibehörde
—bezirksamtliche Verfügung zu treffen , und ſolche dem

Bauherrn gegen Beſcheinigung zu eröffnen .

Walten gegen die Bauausführung keine Bedenken ob ,

ſo iſt hierüber amtliche Vormerkung zu machen ; eine be

ſondere Eröffnung an den Bauherrn findet in dieſem Falle
nicht ſtatt .

Bei Erledigung von Bauanzeigen kann vom Bezirksamt
im einzelnen Falle auch die Vornahme einer Baureviſion
an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontrolleur vorbe —

halten werden . Die Vorſchriften in Abſatz 3 —6 und 9

des § 54 finden bezüglich einer ſolchen Baureviſion ebenfalls

entſprechende Anwendung .
55 b. Bei Errichtung neuer Kamine , ſowie bei Aus⸗

beſſerung oder teilweiſer Erneuerung der Kamine unter Dach

(d. h. von der Dachſchräge abwärts gerechnet ) iſt von der

Vollendung des Baues , aber vor der Verputzung , Anzeige
bei der Ortspolizeibehörde zu machen , welche ſofort den Ka —

minfeger zur Vornahme der voegeſchriebenen Unterſuchung
§ 40 ) auffordert .
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8

pflichtung
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r örtlichen Bauordnung !)) kann die Ver
zur Bauanzeige ( 8

Bauausführungen ,
baupoli

werden

ſichtlich

mungen

zeiliche Genehmigung erfordern , allgemein

3 —iau

Auße

ſchrieben
Bauordnung
Ausführung der in

§ 55 erwähnten ,

ſtellten *39ꝗ mit den. ein der
durch den

8
8

Ortspolizeibehörde
833) anzu lzeigen tſt

den vorhergehenden Beſtimmunger
vorgeſchriebene llung ſowohl d
darauf bezüglichen Ple

gonnenen
herrn ,

Bauvorhaben
An Bar

idenBauhandwerkern hi

zeivorſchriften ,
obliegende Verantwortlichkeit nicht aufgehoben 4

8

ſo hat die 8

nchläe 105
n
151

ſowie bhinſichtlich13 Sicher cheit der

Berührt ein Bauvorhaben die

Ortspolizeibehörde nach Einkunft

8 552 . N 10bargren3
oder der Bauanzeige die Nachbarn in Kenntnieetwaige Einſprachen

können , und weitere Verhandlung be iehrungsweiſe Entſcheidung
verlangt wird , dem Bezirksamt vorz zulegen .

Das Bez
Maßregeln
während N65ſprachen

ſoweit ſie nicht beigelegt werden

geeignetenfalls zu verfügen

zur.rSiteſtelnng der iachbarten Grundſtuck⸗
Privatrechtliche

5 lichen 5ing zu verweiſe
ohne daß

!

von derer Erledigung derſelben die Entſchl ießung dez
Baupolizeibel zörde 3 hängig —— 17Wird

der planmäßig feigekelke Banſlucht beabfichtigf
Ortspolizeibehörde

3 um eine
igungspflichtige Bauausführuncg

hierüber den Gemeinderat und ,



Abſ . 1) handelt , auch die beteiligten Nachbarn zu

die betreffende n Erklärungen der Vorlage an das Bezirksamt

anzuſchließen . “
§ 55f . Wird von der erteilten Baugenehmigung binnen

Jahresfriſt kein Gebrauch cht , ſe iſ ſie erloſchen

und

Wird in den Fällen des § 55 die Ausführung des
Baues nicht binnen einem Jahre nach Einreichung der An

J Hzeige begonnen , ſo hat der Bauherr
rſpateſtens 14 Tage vor

Beginn der Ausführung die Anz
zu erneuern . Die Orts —

polizeibehörde legt die Anzeige dem Bezirksamt or

Iit Die 8 N Anze unterlaſſe
worden , f Bau 31 5 Erl

des Bezirks Usgef t n

835 Die Vergütung für die Dienſtleiſtungen des

ez ntrolleurs ( § 8 49, 52, 54 , 55a ) iſt , vorbehaltlich
der Beſtimmungen in Abſatz 2, vom Bauherrn ? ) zu leiſten .

Dieſelbe Bezirksamt im einzelnen Baufalle in
dem der rksrätlichen Regelung (§8 48 Abſatz 7) ent

ſprechenden Betrage feſtge nuf di Amtskaſſe
hebung von dem Erſatzvorſchüßlie chen Zahlung und

pflick htigen anger
—8 Gem chluß 1 dtaatsgenehmigung kann

˖ rden die dem Bezirksbaukontrolleur zukom —
mende Vergütung iz oder teilweiſe auf Gemeindekaſſe

übernommen Liegt ein derartiger Beſchluß vor, ſo
wird die Amtskaſſe zur Rückerhel ung der vorſchüßlich be
zahlten

Wermutung
von der Gemeinde angewieſen ; hat die

Vergütung nur 5—
der Gemeindekaſſe zur Laſt zi

8bleiben , f0 iſt derſelben der andere Teil durch den Bauherrn
zu erſetzen

1) Abſ. 3 iſt neu zugefügt durch Verordnung
58

4. Auguſt
1890 (Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . 5 518 ) . Wegen * chung von der
Bauflucht ſiehe oben unter J, Ortsſtraßengeſetzes ?

7.
Abf . 2.

2) Bei deſſen Zahlungsu 955 higkeit von der Gerttche § 59 der
Gemeindeordnung . Derſelben ſte
waltungsgerichtliche Klage zu : §
rechtspflegegeſetzes . Erlaß des
25. September 1891 Nr. 22950 .

Schluſſer , bau- und feue

9
ht

beann
eine ſolche Auflage ver —

4 Abſ . 1 Ziff . 2 des Verwaltungs⸗
Miniſteriums des Innern vom

iliche Vorſchriften 5
4
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51. Die § 8 45 bis 47, § 48 Abſatz 1, 8§8 49
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mit ſtaatlicher Verwaltung der mit folgenden ba
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0

E

U

entſprechende Anwendung: w

Außerung
f



871rtsam



68 Verordnung , betr . die öffentl . Geſundheit : lichkeit

werk in deren Nähe gehörig verwahrt iſt, ob ſie mit Lehn

gut ausgeſtrichen , ob die Putztürchen vorſchriftsmäßig ge

fertigt und angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen

in dieVerſchluß bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit

Lichtöffnungen der Kamine hineinragen , beſonders aber , ol

nicht Ofenröhrenöffnungen m1t
brennbaren Gegenſtänden ver

ſtopft , ſtatt mit Blechka pſel ö der Ziegel oder Backſtein
ſtücken geſchl ptſächlich iſt hierbei das Augen
merk auf jene Teile zu richten , die nach Beendigung
Baues verdeckt ſind und deshalb von der Feuerſchau nicht
mehr beurteilt werden auen

ſſenloſſe

der neuen Kamine

ergeht an den er von der Ortspolizeibehörde ,
cher über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt

ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen 6
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abänd

rung beſeitigt wurden .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 27 . Juni 1374 , die Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichteit betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 353

30. Oktober 1894 ( Geſ . - und V. ⸗O. ⸗Bl .
10. November 1896 ( Geſ . und V. A

Faſſun ing .
Auf Grund der § § 87a , 116 des P

Ziffer 10 des R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. wird zur Sicherr
lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8
1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Ein

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalt von Men
ſchen dienende Gebäude zur Aufnahme der
Exkremente , ſofern dieſe

136 infolge richtung
von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gruben !

der durch V. ⸗O. von
und durch V

ite 443) bem

) Zu Ziffer 1—3 vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 15. Februar 1875 Nr. 2495 :

Der
Anloge von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung

führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende ?



inter Einhaltung der von dem
für den einzelnen Fall zu treffenden An

Tonnen , Fäſſer ver —
wendet werden

5 2. Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäudegrundfläche
3 abſeits der Straße angelegt , von der Grundmauer des38

Gebäudes getrennt und mindeſtens Z im von Brunnen

5 ( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten ) und Waſſerleitungen

it
n. Br

ontfernt ſ
ich entfernt ſein

Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und
mine jederzeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt

ſein , daß die Durchſickerun des Inhalts vollſtändig
dert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durch

161 ſendem 2 dürfen nicht mehr benutzt werden
heit 4. Behufs Herſtellung der nötigen Ausbeſſerungen müſſen

ind die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter —
ſucht unter poli Aufſicht unterzogen werden .

5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert
ern iß ein Überfließen des Inhalts nicht zu be
ent⸗ ſt Regen - , Ablaufwaſſer jeder Art , Haus —

haltsabfälle ſolle icht in die Gruben verbracht

Won Außerhall Bri oder Behälter ( Ziffer J dürfenrkt

566 Ot
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ing Sorge
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nicht in Hofräumen

geleert werden .

( Faſſung der

Geſ. ⸗ u. V. ⸗O.
1

17 . Oktober 1884
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ig, betr . die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit .

§ 4. ( Abf . 3 in der Faſſung der Verordnung vom
30. Oktober 1894 , Geſ . -u . V. ⸗O. ⸗Bl S. 406 . ) Nur mit

Genehmigung des Bezirksrats dürfen :

1. ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine
Geſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der
Ortſchaften

Magazine

werden . “ )

Zwiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog. Winkel , Trauf

gäßchen , dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs
abfälle , Straßenkot , Exkremente und

Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen
ſchloſſen ſein

88

wahrung ſolcher Stoffe ! ) errichtet

4 Raurch ortspol zetliche Vorfe
Schweine - und Geflügelſtällen

nen beſchränkt oder ganz das Halte gel
beſchränkt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffent

Straßen und Plätze auslaufen zu laſſ ſt unterſagt . 2
15 aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen

mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs —

1) Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumper Erlaß des
Miniſteri ums des Innern vom 24. Juli 1875 Nr. 11416

n der Schlächtereien vgl . § 3d Verord
16. Juni 1876, Geſ . ⸗ u. VB O. ⸗Bl. S. 18

Bei Geſuchen um Genehmigung zu r r zffer 1

bezeichneten Stoffe bezw rrichtung der in Ziffer 2 ern ˖
anin U nes för

chen Aufrufs Tfahr
wie in der G ordnun hierüber
weite 1h

ſer ) Ve 08dieſe 1516ätlichen Entſchließi
werden

gelegent
den Erhebung

eine öffentl

nachdem Be ˖
m Bi ttſtelle r

4. allen
laſſen

875 Nr . 12685 .

ein Gutacht

läßt
ſprachen geger dasgeben, ſich hierau
richt von der
Miniſteriums des

0ο
88



öom

mit
Hhoſe 1doÜbelriechende N

dünſtung ſchädlich

rinnen , ſondern

abgeleitet oder a

gung oder 2 nach

ſch ft beſeitigt we

betr. die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit . 73

in Gruben innerhalb der Hofräume darf

rbracht werden . “ )

ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus —

e Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen

unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

uf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſti —

teiligung der Nachbarn oder der Einwohner

rden

Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts —

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden

ie Ableitung Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen
ſe, Bäche, Waſſergräben , Teiche, ſowie die Benützung

des Waſſe in ſol ſſern zu gewerblichen Verrich

tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit

in
lb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

8 K K 3Waff ve ht ird, durch den Bezirksrat unterſagt
5

lb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkrement

11 lupt 1 ylüff Bäche w nicht al tet rden

Aus iſe kan e Erlaubnis von de Bezirksrate
teilt wer nit Rückſicht auf Waſſermenge oder

8 rſtändlich nur Anwendung finden

ranſto
Miniſter

5. Febr . 1
Abwaſſer im

von ſog
nehme

ums des Innern vom 20

die Pflaſte
zenden Häuſer au rdert werden .

8 6126 .



Jerordnunga hotrVerordnung , betr74

die Schnelligkeit des Abfluſſe

nicht zu befürchten ſind

Ortſchaften in Flüſſe , Bäche

ſtimmungen des vorigen
I 8 „ TRf

In die 3 Ableitun

eſtimmten öffentlichen A
8

Uufge N
die E 1 ˖ 3 R
ſichert ( Schwenkſyſtem )

48 1 F E 111Die periodiſche R
Bden Bäche , Kanäle , Gre

ſchaften gelegenen , dem

unrein 75 ng des Waſſers
ſchädlicher Stoffe verhin
Brunnens iſt in de
pflaſtern oder mit Steinple

Ableitung des Waſſers nötigen
Nur mit Erlaubnis

Schöpfbrunnen angelegt ,
verwendet werden .

Nähere Beſtimmungen
lichen Vorſchriften überlaſſen

D em offfentliche 1 eBIGebrauck
Waſſer der Geſundheit ſchädliche S
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zeilichen
welchen Friſten

der Auflage nick

tunlich , ſo kam

betreffenden Räume
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81 Poi8

benützt werden , bev

Zuwiderhandlungen
8 14 G
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In ſoichIn gleicher

werden , welche mi
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Blitzableiter
nen ſiehe 8S 119 des Polize zeſetzbuch

Nn
jen

3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 18382 .

Geſet 1 Verord tu zsblatt Seite E
n

91 CLage vo Gegenſtänden auf öffent

lichen Wegen und Plät Es iſt unterſagt , ohne Ge

nehmigung
derzuſt ffentlichen We⸗

* 6 ſt zu

uf laſſe der d der C hmigu feſtgeſetzten Bedingungen

ing uwid deln

1 8 6 B eLe f 1 ( 8

He 7 t iche We Plät 1 Ge gen

bezeichneten Art ff hinlegt 1 n läßt dafür

zu
f daß dieſel ihrend d Dunkelhei id

In beler t ſind 1 V pflichtun egt , 8 erke
0 uurchreiſender 1 ffentlichen Wegen und Plätzen

während t aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
˖ des Fuhrwerk W ei welchem der Reiſende

ſtellt

8 0 vafſ 2 Dez
1884, Geſ. - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 642. ) ( Schleif zon Gegen

n ſtänden auf Landſtraßen und Kreisſtraßen . ) Es

u iſt unterſagt , auf den Landſtraßen und Kreisſt

fö äume , B

vermoge

v ngreifen

h die zuſtändige Behörde “ )

das nſtände oder einzelner Gattungen

derſel Landſtraßen , Kreisſtraßen oder

1 Stre
ſ

werden , ſofern Benachteiligungen
— 5ei genügender Schneebahn ) infolge



80 Straßenpolizeio

des Schleifens nicht zu befürchten ſin
lichen Verhältniſſen der Land - und

Werden Gegenſtände au

Erteilung der Genehmigung beſonders
den ſind

§7 . ( Schleifen von Geg
wegen . ) Die Beſtimmung

findet auch auf Gemeindewege

Im Übrigen kann das
auf Gemeindewegen durch orts rl
ſchrift unterſagt oder beſchränkt werden

öffentlicher Wegen . ) Es i
Geneh

nhn ng der zuſtändigen Behörde ! )

Zubehörden berührende Arbeiten ? ) vr

zuwiderzuhandeln .

Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten

oder ſonſtigen Perſonen an dem öff

zuſtehen .

) Wie Anm . ) vorſeits .

damit eine Benützung des Straßenkörpers

ausnahmsweiſe Geſtattung als dringend wü

7

ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaß
die zur Verhütung von Störungen des

fährdunge der Sicherheit und

digungen des Straßenkörpers allgeme

§ 8. ( Aufgraben und ſonſti

1 1 1
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenk

Bedingungen der in dieſer Hinſicht erteilt

Die Genehmigung iſt auch dann einz

ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten
anderen Vorrichtungen geſchehen ſollen , welck

Duldung oder eines in Anſpruch genommene

Insbeſondere iſt zu Leitungen der elektriſchen Kraft

vorhanden iſt , die Genehmigung nach § 8 einzuholen ;
nicht allein die ſtraßenvolizeilichen Intereſſen, f

Schutz der öffentlichen Telegraplkhen⸗ und anlage
Störungen in Rückſicht zu ziehen . Erlaſſe des
Innern vom 11. November 1882 und 19. April

fügu
zu ſ

(5



Ortsſtr

ordnungen

auch dur

iſt aber

inſpektion
das Bezirkse
fügung alsbald von
zu ſetzen .

4

1Bei

0.
chluſſer

nt ) zum Zwecke der etwa

etroffenen Anor

( die Straßenbau —
Kreisbeamte oder

igen weiteren Ver —

dnung in Kenntnis
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84 Civilrechtliche Beſt

Ein früherer Beſitzer des G ks iſt f S

verantwortlich , wenn der Einſt

halb eines Jahres nach der Beendigr Bef

tritt , es ſei denn, daß er während itz
Verkehr erforderliche Sorgfal hat 3¹

terer rch B 2 Ahr

hätte n ü

8 S V J Ei 1
3 f

8 0 Beſitzt Jema f 8 f —

in Ausübung eines Rechtes

Werk , ſo trifft ihn an Stelle des 2 C

die im § 836 beſtimmte Ver tlichk

§ 838 . Wer die Unter G

eines mit einem Grundſtück Werk

Beſitzer übernimn 6 Werk

möge eines ihm 3 5 5

hat , iſt für den durch den 6

Teilen verurſachten Schad 5

wie der Beſitzer

Ihhaltd 8

§ 903 . Der Eigentümer 2
das Geſetz oder Rechte Dritter entg 8
nach Belieben verfahren und And C k

ausſchließen .
Nothilfe

§ 904 . ſt t˖

tigt , die Einwirkur z
wenn die unicdeng

ge värt
Gefahr notwendig und der d zeg
dem aus der Einwirkung itſt

E ismäßig zenti ke
Erſatz des ihm entſtehenden ger

8 § 905 . Das Recht undſtücks
erſtreckt ſich auf den N3n5 und auf

den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann C

jedoch Einwirkungen nicht verbieten , die in ſolcher Höhe oder



Brund —0

rnach1

wirkurEinſſi

ntüm



8 Hat f

Errichtung eines Gebäudes

daß ihm Vorſatz oder grol
hat der Nachbar den Ul

er vor oder

erhoben hat

ſofort nach d

D N ſt d

Für die Höhe der Rente iſt

maßgebend .

8 913

Eigentümer des ?

tümer des ander
D te Ren n 4 LII
8§ 914 Recht

an dem belaſteten Grundſtü
erliſcht mit der Beſeitigung

Das Recht wird nicht
Zum Verzicht auf das R
der Rente durch Vertr

Im Ubrigen find

für eine zu Gunſten des jeweili
ſtücks beſtehende

§ 915 .

daß der ige
tums an dem überbauten
erſetzt , den dieſer Teil
habt hat .
ſtimmen ſich die Recht
nach den

Der Rentenk

zUr

An

Reallaſt gel

Macht er von di

berecht
Rentenpflichtige ihm





zu gleichen en zu tragen , ſofern
SBorBAIA 117 Mu8 8 4ihnen beſtehenden Rechtsverhältniſſe ſich ein Anderes ergibt .

§ 920 ißt ſick ßalle einer Grenzverwir die
richt Brenz itt ſo iſt für die Abgrenzung
der Beſitzſtand maf d. Kann der cht feſtf

1 8 1 1o 8geſtellt wer ſt r Grundſt ch große
Stück der ſtreitigen Fläche zuzuteile

St ieſen Vorſchriften entſprechend
Grenze zu einem Ergebniſſe führt , das mit den

isbefermittelten

Größe der ht über t, iſt die Grenz
ſo zi hen, u s unter Berückſichtigung dieſer Umſtände
der Billigkeit entſprick

§ 921. Werden zwei Grundſtücke durch einen Zwiſchen
raum , Rain , Winkel, einen Graben , eine Mauer , Hecke, Plank

Einrichtu teil Grund
inander geſchiede wir iut 5

der Grundſti cke zur Benutzu rich
tlich berechtigt ſeien , ſofer Bere

nale auf hinweiſen , daß die Einrichtung einem der
Nachbarn allein gehört .

§ 922 . Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der
im 8§8 921 bezeichneten Einrichtungen gemeinſchaftlich berech
tigt , ſo kann jeder ſie zu dem Zwecke , der ſick us ihrer
Beſchaffenheit ergibt t benützen , als nicht die Mit —
benutzung des andern beeinträchtigt wird . Die Unterhaltungs
koſten ſind von den Nachbarn zu gleichen 1trage
Solange einer der Nachbarn an dem Fortbef der Ei
richtung ein Intereſſe hat , darf ſie nicht Zuſtin
mung beſeitigt oder geändert werden . jen be
ſtimmt ſich das Recht erhältnis zwiſchen den Nachbarn nach

iber die Gemeinſchaft



rgebei U iterliegen

Wird eine bewegliche Se lit einem Grund —
verbunden , daß ſie weſentlicher Beſtandteil

wird , ſo erſtreckt ſich das Eigentum an dem
auf dieſe Sache

ibarkeit ſteht es ich, wenn die Trennung

Sack mit unverhältnis

itung oder ! dung erheblich geringer
des Stoff Verarbeitung gilt auch

geichne ＋ Fravieren oderzeichnen 6 01 Oder



des Eigentun SMit dem Erwerbe

erlöſchen die an dem Stoffe beſtehend ReckRocht

8 951 . Wer info ge der Vorſchriften d § 8 946

950 einen Rechtsverluſt erleidet , kann von demjenige 3¹

deſſen Gunſten

Geld nach den Ve 6

rechtfertigten B ſtell

des frül ren Zuſte

Die Vorſchri Schade

erſatze wegen unerlaubter Handlunge Vor

über den Erſatz von Verwendungen Re

Wegnahme einer Einrichtung bleiben unberührt Ii

Fällen der § § 946 , 947 iſt die Wegt iahme nach den für das

Wegnahmere cht des Beſitzers ge E d Eigentüme

tenden Vorſchriften auch dar idie Ve

nicht von dem Beſitzer der Hauptſache bewirkten iſt

Anſpruch wegen Eigentumsſt
( Ne gatorienklage )

§ 1004 . Wird das Eigentum in anderer Weiſe

durch Entziehung oder Vorenthaltung des Beſitze

tigt , ſo kann d er Eigentümer von dem Störer die Beſeitigung

der Beeinträchtigung verlangen . Sind weitere Beeinträck ˖

tigungen zu beſorgen , ſo kann der Eigentümer auf Unter

laſſung klagen .
Anſpruch iſt ausgeſchloſſen , wenn der Eigentümer

ildung verpflichtet iſt .

D

zur D

Erbbaurecht .

§ 1012 . Ein Grundſtück kann in der Weiſe belaſtet wer

den , daß demjenigen , zu deſſen Gunſten die Belaf
das erliche und vererbliche Recht zuſteht , oder 1
der Oberfläche des Grundſtücks ein Bauwerk zu haben ( Erl
baurecht,.

§ 1013 . Das Erbbaurecht kann auf die
eines für das Bauwerk nicht erforderlichen Teiles
ſtücks erſtreckt werden , wenn ſie fur die Benutzung des Bau
werkes Vorteil bietet .

) Dieſes Rechtsinſtitut war dem badiſchen Landrecht fremd



8

eine Anla

werden

zu unterhal

erfordert



der Anlage zu, ſo kann beſtimmt werden , daß der Berechtigte
die Anlage zu unterhalten hat , ſoweit es für das Benützungs —
recht des Eigentümers erforderlich iſt .

Auf eine ſolche Unterhaltungspflicht finden die Vorſchriften

über die Reallaſten entſprechende Anwendung .

§ 1022 . Beſteht die Grunddienſtbarkeit in dem Rechte ,

auf einer baulichen Anlage des belaſteten Grundſtücks eine

bauliche Anlage zu halten , ſo hat , wenn nicht ein Anderes

beſtimmt iſt , der Eigentümer des belaſteten Grundſtücks ſeine

Anlage zu unterhalten , ſoweit das Intereſſe des Berechtigten

es erfordert . Die Vorſchrift des §S 1021 Abſ . 2 gilt auch
für dieſe Unterhaltungspflicht .

§ 1023 . Beſchränkt ſich die jeweilige Ausübung einer
Grunddienſtbarkeit auf einen Teil des belaſteten Grundſtücks ,
ſo kann der Eigentümer die Verlegung der Ausübung auf

ine andere, für den Berechtigten ebenſo geeign
52 wenn die Ausübung an der bisherigen Stelle für ihn

beſonders beſchwerlich iſt ; die Koſten der Verlegung hat er

zu tragen und vorzuſchießen . Dies gilt auch dann , wenn der
Teil des Grundſtücks , auf den ſich die Ausübung beſchränkt ,

durch Rechtsgeſchäft beſtimmt iſt .

Das Recht auf die Verlegung kann nicht durch Rechts —

geſch äft ausgeſchloſſen oder beſchränkt werden

§ 1024 . Trifft eine Grunddienſtbarkeit mit einer anderen
Grunddienſtbarkeit oder einem ſonſtigen Nutzungsrecht an dem
Grundſtücke dergeſtalt zuſammen , daß die Rechte neben
einander nicht oder nicht vollſtändig ausgeübt werden können ,
und haben die Rechte gleichen Rang , ſo kann jeder Berech —

tigte eine den Intereſſen aller Berechtigten nach billigem Er
meſſen entſprechende Regelung der Ausübung verlangen

§ 1025 . Wird das Grundſtück des i geteilt ,
ſo beſteht die Grunddienſtbarkeit für die einzelnen Teile fort ,
die Ausübung iſt jedoch im Zweifel nur in der Weiſe zuläſſig ,
daß ſie für den Eigentümer des belaſteten Grundſtücks nicht be —

8

Stelle ver⸗

22

ſchwerlicher wird . Gereicht die
Teile zum Vort

§S 1026 . Wi

werden , wenn die A

Dienſtbarkeit nur einem der
„ ſo erliſcht ſie für die übrigen Teile
rd das belaſtete Grundſtück geteilt , ſo
usübung der Grunddienſtbarkeit auf einen

—



Beſtimmungen

beſtimmten Teil des belaſteten Grundſtücks iſt

Teile , welche außerhalb des Bereichs der lieg

＋von der Dienſtbarkeit

§S 1027 . Wird eine Grunddienſtbarkeit

ſo ſtehen dem Berechtigten die im § 1004 beſtimmten
Po 415Rechte 3

§ 1028 . Iſt auf dem — Grundſtück eine Anlage ,

durch welche die Grunddienſtbarkeit beeintrt ächtigt wird , errichtet

worden , ſo unterliegt der Anſpruch des Berechtigten auf Be

ſeitigung der Beeinträchtigung der Verjährung , auch m

die Dienſtbarkeit im Grundbuck tragen iſt. Mit de
Verjährung des Anſpruchs erliſcht die Dienſtbark d

Beſtand der Anlage mit ihr in h ſteht
5 des § 892 eine Anwendung

der Beſi ies Grundſtücks in der
den Eig im Grundbuch einge⸗

tbarkeit finden die für de

Vorſchriften tfprech de Anwendun

innerhalb eines Jahres vor der Ste

rung , ſei es auch nur einmal , ausgeübt worden iſt

Nießbrauch an Sachen .

§ 1030. C Sache kann in der Weiſe belaſtet werden

daß derjenige , zu deſſen Gunſten die
Belaſtung erfolgt , berech

tigt iſt , die Nutzungen der S u zie ( Nießbrauch )

Der Nießbrauch kann durch den Ausſchluß einzelnerU1

Nutzungen beſchränkt werden

§ 1031 . Mit dem Nießbrauch an einem Grundſtück

erlangt der Nießbraucher den Nießbrauch an dem Zubehöre

nach den für den Erwerb des Eigentums geltenden Vor

ſchriften des §S 926

Beſchränkte perſönli ienſtbarkeiten .

§S 1090 . Ein Grundſtück kann in der Weiſe belaſtet

werden , daß de rjenige , zu deſſen Gunſten die Be laſtung
erfolgt , berechtigt iſt , das Grundf ſtück in einzelnen Beziehunger
zu benützen , oder daß ihm eine ſonſtige Befugnis zuſteht

die den Inhalt einer Grunddienſtbarkeit bilden kann ( be —

ſchränkte perſönliche Dienſtbarkeit ) .
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96 Civilrechtliche Beſtimmunger

nach zu erhöhen , wenn ihm nachgewieſen wird , daß durck

Erhöhung die Mauer nicht gefährdet wird. Wird eine
ſtärkung der Mauer erforderlich , ſo iſt ſie auf dem G
ſtück anzubringen , deſſen Eigentümer die Erhöhung unternim

Der Eigentümer des Grundſtück — dem
Erhöhung erfolgt iſt, kann dem Ei des and
Grundſtückks die Benutzu des Aufl zues verbieten
für die Hälfte , oder, wenn nur Tei Aufk

nützt werden ſoll , für den entſprechenden Teil der Bauko
und im Falle einer Verſtärkung der Mauer
Hälfte oder den entſprechenden Teil des hiezt itzten
Erſatz geleiſtet iſt .

Ve ti
fn 1 4

Er

u ſat ˖

liegt nicht der Verjäl n Ab 2

Verbietungsrecht erliſcht dure zicht des B t
Verzicht erfolgt durch Erklärung gegen
des Nachbargrundſtücks

Artikel 14 . Hat der Eigentümer eines Grundſtück
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuchs auf G
des Landrechtsſatzes 663 von ſeinem Nachba

Erbauung einer Scheidewand beitrage , f be
8 Recht und die Pflicht zur Errichtung derſelben d

—. — Vorſchriften maßgebend
Artikel 18 . Der Eigentümer eines Gru ſtücks k

verlangen , daß auf dem Nachbargrundſtück ſch drohe
Anlagen nicht hergeſtellt oder gehalten werden , ohne daß der
Abſtand , der nach polizeilichen Vorſchriften zwiſchen der An
lage und der Grenze belaſſen werden ſoll gewah
die durch polizeiliche Vorſchriften vor geſchriebenen
richtungen getroffen ſind .

Zu dieſen Anlagen ſind insbeſondere Brunnen , Abtritt
und Düngergruben , Schornſteine , Feuerherde
Backöfen oder andere Ofen , Ställe ſowie Niede
Salz oder Atzſtoffe zu rechnen .

rt iſt, ode
SchutySchut

SchmiSchmiel
rlagen fTladge





5 [ Borhiütm Zungvſche 1*Unfallverhütungsvorſchriften .

blauf das Recht erlangt , daß zum Schutze ſeiner Fenſter

Anla igen auf einem Nachbargrundſtück einen beſtimmten Ab⸗

ſtand einhalten müſſen , ſo gilt dieſes Recht als Grunddienſt —

AhH

Artikel 23. Die Anſprüche , die ſich aus den Artikeln

19 und 20 ergeb unterliegen nicht der Verjährung

Artikel 24
8 tümer eines Gebäudes hat die

Bedachung ſe Jachtraufe auf das eigene

Grundſtück oder Weg fällt oder
itot wirdleitet wird .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften ! ) der Südweſt⸗

lichen Baugewerks⸗Berufsgenoſſenſchaft vom

30 . Mai 1894

X. PFür Vetriebsinhaber

I. Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige
richtungen

§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder

auch auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach

männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke er

ſprechend , in genügender Feſtigkeit hergerichtet werden , wobei

nur gutes , brauchbares Material verwendet werden darf

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder uf

unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht aus

weichen können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſt

5 Bezirks =1 ind Ortspol 5
hörden und deren Bedienſtete

ſowie die Ortsbar nommiffionen haben bei Überwachung der E

haltung dieſer Vorſchriften in geeigneter Weiſe mitzuwirken undfalls

ihnen Zuwiderhandlungen , welche auch das öffentliche Intereſſ
fährden , bekannt werden , den Sektionsvorſtand bezw . ſoweit Zuwider
handlungen der verſicherten Arbeiter in Frage ſtehen , das Bez m

bezw . den Vorſtand der Betriebskrankenkaſſe zur Veranlafſung des
Weiteren in Kenntnis zu ſetzen . Bei der Erlaſſung oder Di urchficztvon örtlichen und baupolizeilichen Vorſchriften , welche ſich auf einen
in den Unfallverhütungsvorſchriften behandelten Gegenſtand ben eh
iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß Widerſprüche mit dem Inhalt
der Unfallverhütungsvorſchr iften tunlichſt vermieden werden . Erlaß
d. M. d . J . vom 30. April 1888 Nr . 8157 .

—
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1 ſt der Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zuE rfo ich

Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezü glichen Stock⸗
we hen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Meter , mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver

werden und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
zuerung der Frontwände oder Anbringung von Auf —

rrichtunegen ) außer der Befeſtie igung mit Hanfſeilen oder
dr och durch Knaggen , Eiſenklammern oder Steif —15 Juſw unterſtützt werden

Gegen Länge ˖ Seitenver —
ſchiebungen der Gerüſt ſtark f

igen
angebracht werden .

Für Mauerergerüſte muß der geringſte Durchmeſſer für
Standbäume , Beiſtänder , Streichſtangen und Netzriegel ( Hebel )
mindeſtens 10 em an der benützten Stelle betragen .

8 Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwen
Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch

f die N tterungsv rhälti ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe
muß bei länger ſtehenden Gerüſten auf ſeine Feſtigkeit
interſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtdielen und Bretter müſſen eine der
Belaſtung entſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie
nicht doppelt gelegt werden cht ö das 50fache ihrer
Stärke frei liegen . Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt

˖ werden, daß ſie nicht aufkippen oder ausweichen können , und
daß ein Herab - und Durchfallen von Materialien ver

indert wird

le § 5. Die Leitern müſſen aus geſundem , nicht über —
e ſpähnigem Holze ohne große Aſte beſtehen , und nach ihrer

Aufſtellung ſo befeſtigt oder es müſſen ſolche Vorkeh ) rungen
0 getroffen werden , daß ſie weder abrutſchen noch überſchlagen
9t können

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 m, ſenkrecht
emeſſen , über den Austritt

hervorragen , was gegebenenfalls1
ge

8 durch feſt anzubringende Latten zu bewirken iſt , und bei ver —
hältnismäßig weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen
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Durchbiegen und ſeitliches Schwanken feſt nötigenfalls

kreuzweiſe — abgeſteift werden

I . ausführung

I5m All Igem einen

§ 6. Die zu Veiwendm fkom ind

Steifhölzer , Bretter , Leitern inde ebſt

Rollen , Winden uſw . müſſen ſich in uſtand

befinden .

§ 7. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend

möglich , nicht ſo übereinander liegen , daß

Gegenſtände den unteren Leitergang treffen könner

§ 8. Zur Verhütung vonUnglücksfällen ſind bei A

führung von Bauten die
Belage

ſämtlicher Gerüſte , mit

Ausnahme derjenigen , welche a 910 zu Anſtreick

arbeiten benutzt werden , an der Auße mit einer aufge

ſtellten Schutzdiele und alle Gerüſte in der Höl

Im mit einer Bruſtwehr zu verſehen . Das Gleiche g

den ſogenannten Aufgangspritſchen

Vor Aufbringen des nächſten Gebälks , bezw. des Dack

verbandes , und ſo lange Arbeiten im Inne iG

bälken vorgenommen werden , muß di

Balkenlage mit ſicheren Dirlenbelag verſehen

werden . Sind dieſe Arbeiten beendigt , ſe

ſtellung der Gewölbe ſowie der Stück - bezu

jedem Stockwerk die Zugänge abzuſperren
Bis zur Aufſtellung der

ö

derſelben und ſonſtige Sffnunge
uſw . mit hinreichend feſtem , ca ol

einzufriedigen oder ſicher abzudecken , des gleichen die

Wölbung Räume
e. 9 * und andere*

8 mit hinreichend

Bruſtgeländer
e
einz ge oder entſprechend zu überdecken

Alle Offnungen über den Stuckateurgerüſten ( Decken - Putz⸗

gerüſte ) ſind gegen das Hinausfallen der Arbeiter zu verwahre

§ 9. Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen

ganzer Wände , Schornſteine uſw . nur unter gewiſſenhafter
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Aufſicht und mit Beobachtung aller möglichen Vorſichtsmaß
ln ſtattfinden

Das Herabwerfen von Gege ltanden von den Gerüſten
iſt ee unterſagt . Es darf nur in Ausnahme

fäll insbeſondere beim Abrüſten geſchehen, wenn ſich der
5 betreffende Arbeiter überzeugt hat , daß ſich Niemand unter —t halb der Abwurfſtelle aufhält , wenn gleichzeitig eine Sicher⸗

heitswa llt
ſt

und nachdem der Herabwerfende
e ruf gegeben hat .

Baugruben müſſen den Boden
böſcht oder t

abgeſprießt
U das ſog ite Unter D5 Erdwände iſt aus

Neb örhandenen Bauten ſind die neuen
5 amente d beſonde der dazu nötige Bodenaushub

ſtück iführ Nachbargebäude weniger tief
Ee u damentiert ſind

Das Unterfan alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu h0

§S 12. Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
A miſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt oder
die Offnunge nit Geländer verſehen ſind , nur bei
Tageslicht künſtlichem Licht auszuführen .

Bef ˖
Laufbahnen uſw .

1 beleuchten
ͤ leuchteten Rohbauten wäh —

und Abladen der Materialien auf
welck urch Tiere gezogen werden ,

d n Ausſträngen der letzteren erfolgen .
) Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver —

fertigung von Blitzableitern .

eingeſchalten oder ſchon einge —
die darauf beſchäftigten Arbeiter ,

ſtu B. Bockrüſtung , oder auf Leitern
arbeiten , ſo durch ein Tau befeſtigt werden , daß ſie ſich bei4 einem Fehltritte oder eintretendem Schwindel d daran haltenK
können . Bei ſtarkem Nebel , Schnee oder Glatteis iſt jede
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Verrichtung auf den Dächern unterſagt , wenn nicht vorhe

ganz beſondere Vorkehrungen zur Sicherheit der Arbeiter her

geſtellt werden .

§ 15 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen nur

ausgeführt werden , wenn ſich unmittelbar unter denſelben

ein entſprechendes tragfähiges Gerüſt befindet . Rer daratun
an Glasdächern dürfen nur von ſicher befeſtigten Leitern aus

oder auf Gerüſten vorgenommen werden .

c) Für Brunnenbau und Kanaliſation

§ 16 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor

dem Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen

Gruben uſw . muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder

größere Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine

ſchlechte Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten dr rch
langſames Hinablaſſen eines Lichtes ; letzteres geht in ſchlechter

Luft aus .

Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit

nötigen Schläuchen oder Röhren behufs Beſe itigung
ſchlechten Luft 8

Stelle ſind , ſo kann dieſes durch Ein

von ( am beſten heißem ) Waſſer oder durch Ausbrer li

Hobelſpänen , Stroh , Papier uſw . geſchehen , oder auth dadurch
daß man einen Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher
mit W᷑Waſſ er begoſſen wird , hinabläßt .

Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger

Prüfung mit einem Lichte erfolgen .
§ 17 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen ,

Gruben uſw . Senkrechte Schächte mit quadratiſchem Quer

ſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens e

ſprechend abgeſteift werden

Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
tiefer als 1,5 Meter ohne Schalung abgeteuft werden

§ 18 . Zurückbau der Brunnen - und Do

ſchalung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach d
Aufmauern oder Verlegen der Röhren uſw . jedesmal nur
eine Lage des Schurzholzes und zwar erſt dann fortgenommen
werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis ar
Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem 5 ol
Gerölle uſw . die Wegnahme des Schu irzholzes gefährlich

97
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den kann , ſo darf die Schalung auf die Höhe dieſer Boden —

ſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden
Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes

bis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt
werden , ehe die vertikal ſtehende Schalung

In jedem Falle muß der hinterfüllte Be

werden .

§ 19 . Windevorrichtungen und Geräte . Die

zur Boden - ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit

Doppelhaken und die Winden mit Sperrvorrichtungen
ſehen ſein .

§ 20 . Beim Kochen von Asphalt , Teer , Pech, Wachs
Ol und derartigen Subſtanzen muß das üÜberlaufen d
Keſſelinhalts vermieden werden und ein paſſender Deckel ſtets

zur Hand ſein , um das Hereinſchlagen der Flamme in den
Keſſel zu verhindern

eſeitigt wirdv1l
oden feſtgeſtampft
1

d) Für Nebenbetriebe .

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der

ſchaft nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in
betreffenden Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallverhütungs
vorſchriften .

Zur Wartung und Bedienung von Maſchinen dürfen
nur beſtimmte und eingeübte Arbeiter verwendet werden .
Den andern Arbeitern iſt die Benutzung 1 der Zutritt

zu den Maſchinen ohne Aufſicht und Erlaubnis des Be⸗

triebsunternehmers oder ſeines Stellvertreters ſtrengſt
unterſagen .

Ill . Bekanntmachung der Unfallverhütungs —
vorſchriften .

§ 22. Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in ge —
druckten Exempl aren den Mitgliedern zu Abezſenden Letztere
haben dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und
eventuell auch die Vorſchriften der gemäß § 21 in Betracht
kommenden Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau bezw
Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem Werkplatz in ſofort
auffallender Weiſe in Plakatform ſichtbar aus gehängt und die
Arbeiter uſw . auf die ſtrenge Befolgung dieſer Vorſchriften
aufmerkſam gemacht werden .

Berufsgenoſſen —
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IV. Erſte Hülfeleiſtung bei Unglücksfällen
§ 23. An jedem Neubau , Werkplatz und auf jeder

Arbeitsſtelle , an welcher 20 Arbeiter und darüber aus einem

Betriebe beſchäftigt ſind , ſowie bei ſolchen Bauten , welche

a
ußerhalb der Ortſchaften , d. h mehr als ein Kilometer von

der nächſten Apotheke entfernt ausgeführt werden , in letzterem

Fall ohne Rückſicht auf die Zahl der beim Bau beſchäftigten

r, Poliere oder Vorarbeiter

ich im Beſitz von den in der „ An

l tung für erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft des

Arztes “ beeſchriebenen Verbandpäc kchein, enthaltend 2 Stücke

Verbandſtoff , eine Binde und eine Sicherheitsnade

Es ſind deren immer einige vorrätig zu halten und an einem

und leicht zugänglichen Orte aufzubewahren

V. Ausführung Sbeſtim mungen

824 . Für d n Gemäßheit vorſtehender Beſtim

—
htu ingen wird den Betriebsunter

ymern e Wochen , vom Tage der Bekannt110

m Aang Vorſchriften in den Amtlichen
Nachrichten

§ 25. Die Genoſferiſch ftsmite lieder haben den An

1 ungen der ne der Genoſſenſchaft zur Durch
8 i Tol

VI . Strafbeſtimmungen

85
26 . Genoſſenſchaftsmitglieder , welche den Unfallver

1 vorſchriften zuwiderhandeln , können mit eine Geld⸗
trafe bis zu Ein Tauſend Mark belegt werden oder mit

hren Betrieben in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchatztoder , falls ſich die letzteren bereits in der höchſten r
klaſſe befinden , mit Zuſchlägen bis zum dop Velgge
ihrer Beiträge belegt werden . ? ) ( § 112 Abſ . 1 Ziff . 1 und

1

ie Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901, genehmigt

Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902
oweit eine Zuwiderhandlung zugleich einen Verſtoß gegen

eiliche Vorſchriften in ſich ſchließt , bleibt ſelbſtverſtändlich
ben dieſen Maßnahmen ſtrafendes Einſchreiten auf dem Wege

polizeilichen Strafverfügung uſw . vorbehalten . Erlaß des Mini⸗
ims des Innern vom 30. April 1888 Nr. 8157 .

2aupolt
e b

her

be
n
dd
ſterii

J.

un

daf

nic

ſeh



105

verſicherungs zeſetzes vom 30. Juni

B. Für Arbeit

81 Arbeiter , it Sel0 Fallſucht oder
ſonſtigen krankhaften nden behaftet ſind , haben ſolſches

Arbeitgeber oder deſſen Beauf

Verbot des Arbeitgebers , deſſen Stell2 0 t
t fſehers Aufe nthalt auf gefahr

65 9 5 m Be

˖ 70 1

eite un llen Umſtänden die
Ba Iſſe

8 2 Beim Aufba A Gerüſte , Ent
fernen von Abſteif iuſw . iſt Aufhalten von
Arbeitern unter denſelben z rme enſtände dürfen

ite gsruf von den
1. Ungl

N

1

§ 3. Werkzeuge und Maſchinenteile , Steifhölzer uſw
müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle
nicht befeſtigten Gegenſ n forderlich , gegen ein Herab —
fallen geſchützt 85

8 4 Vor Beg beite td damit

beauftragte Polier oder in Augen darauf z
richten , daß die zur Verwendung kommenden Gerüſt - und
Steifhölzer , Bretter , Leitern idezeug , Tauwerken den1

*
V5IRollen inden uſw. , ſowie f

zweckentſprechendem Zuſtand
ſein ſchlechten Materials

Anzeige zu machen
M5o5. Bei

mtliche Handwerkzeuge ſich in

n. Von dem Vorhanden —

dem Arbeitgeber ungeſäumt

Aufwinden oder Auffahren von Rüſtune
485und Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo 3

00
ſteller

daß ſie bei etwaigem Bruch des Richt - oder Auf ugtaues
icht zu Schaden kommen können , beſonders iſt darauf zu
ehen , daß ſich niemand unter dem Aufzug befindet.



106 Unfallverhütungsvorſchriften

§ 6. Bei Glatteis bezw . Froſtwetter müſſen die zu

begehenden Flächen , wie Gerüſte , Gerüſtbr retter , Lauf fbahnen uſw .

mit Sand beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen

Mauerflächen beim Aufbringen von Balkenlagen uſw . geſchehen .

§ 7. Das Betreten von nicht beleuchteten Rohbauten

bei eingetretener Dunkelheit iſt verboten

§ 8. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht gemacht ,
die ihnen von den Arbeitgebern oder deren Stellvertretern

aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln und Weiſungen genau zu
beachten und die ihnen zur Sicherung gegen Unfälle übe

gebenen Geräte , als Taue , Leitern uſw . in geeigneter Weiſe

zu benutzen .
Den Arbeitern iſt verboten , Abdeckungen und Abſper

rungen ohne beſonderen Auftrag des Arbeitgebers oder ſeines
Stellvertreters zu verändern oder zu entfernen . Dieſelben

haben dafür zu ſorgen , daß ſchadhafte oder mangelhafte
Abdeckungen oder Abſperru ſofort entfernt und ausge
beſſert werden .

Sind infolge erhaltenen Auftrages oben bezeichnete
Schutzvorrichtungen zeitweiſe zu entfernen , ſo ſind dieſelben

nach Erledigung des Auftrages ohne beſondere Weiſung
wieder in gefahrloſen Zuſtand herzuſtellen .

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor —

ſichtige oder mutwillige Handlungen oder dens nicht
zweckentſprechender Geräte ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

Das Auf⸗ und Abklettern an Tauen , Ketten uſw . iſt
nur mit Einwilligung des Betriebsunternehmers bezw . ſeines
Stellvertreters geſtattet .

§ 9. Bei jedem eingetretenen Unfalle ſind die Arbeiter
verpflichtet , bei der erſten Hülfeleiſtung für die Verunglückten
ſich genau nach der auf der Arbeitsſtelle befindlichen „ An —
leitung für die erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft
des Arztes

zu
richten und nach derſelben zu verfahren .

Sie haben auch im eigenen Intereſſe darauf zu achten ,
daß dieſe Anleitung , ſowie auch die in derſelben erwähnten
Verbandpäckchen ſtets an einem ſicheren und leicht zugäng⸗
lichen Orte ſich befinden .
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§ 10 . ) Aufſeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden
Vorſchriften zuwiderhandeln , können gemäß § 112 Abſ . 1

Ziff . 2 in Verbindung mit § 116 des Gewerbe - Unfallver

ſicherungsgeſetzes bezw . des §S 40 des Bau- Unfallverſicherungs —
geſetzes vom 30 . Juni 1900 durch den Vorſtand der Be
triebs - oder Baukrankenkaſſe oder , wenn eine ſolche für den
Betrieb nicht errichtet iſt , durch die Ortspolizeibehörde mit
Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt werden , welche gemäß
§ 154 des Gewerbe- Unfallverſicherungsgeſetzes in die beteiligte
Krankenkaſſe oder in die Kaſſe der Gemeinde - Krankenver —

ſicherung fließen .

Schlußbeſtimmung
Die vorſtehenden Unfallverhütungsvorſchriften gelten

auch für die Bauarbeiten derjenigen Unternehmer , welche nicht

Mitglieder der Genoſſenſchaſt ſind , aber im Bezirke derſelben
Bauarbeiten ausführen , mit der Maßgabe , daß § 22 der
Vorſchriſten für Betriebsinhaber ſinngemäße Anwendung
findet und daß an Stelle des § 26 der Vorſchriſten fol

gende Beſtimmung tritt :

Regiebauunternehmer können bei Nichtbefolgung der

Unfallverhütungsvorſchriften mit Zuſchlägen bis zum doppelten
Betrage ihrer Prämien oder , ſofern es ſich um Bauarbeiten
von nicht mehr als 6tägiger Dauer handelt , mit einer Geld —
ſtrafe bis zu Einhundert Mark belegt werden (ozgl . §S 40

Ziffer 1 Abſatz 2 des Bau - Unfallverſicherungsgeſetzes vom
30 . Juni 1900 ) .

Dieſer von der Genoſſenſchaftsverſammlung am 5. Juni
1901 beſchloſſene Nachtrag tritt mit dem Tage der Geneh —

migung durch das Reichsverſicherungsamt an die Stelle der

bisherigen Beſtimmungen .

) Neue Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901 , genehmigt
durch das Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902 .



Bauvorſchriften für beſondere Källe .
Alit Nückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a . Bauten an öffentlichen Wegen .
1. Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt S. 285 . )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege . )
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat

eigentum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art ,
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei
Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden

Die Entfernung iſt vom äußerſten Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußerſten Rande
des Wegekörpers an zu bemeſſen

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vor —
ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachteiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt, kann durch die
Verwaltungsbehörde ? ) nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach3erd5D
Anhörung des Kreisausſchufſſes , beziehungsweiſe der Gemeinde —
behörde , von der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht er —
teilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint, kann von der Straßen
baubehörde , bezw . bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen von
dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die Beſeitigung

wenn Bauten außerhalb des Ortes ( Ortsetters ) in Frage ſtehenSiehe auch oben Anm . 3 Seite 16.
) Den Bezirksrat : § 50 der Landesbauverordnung .

) Das Straßengeſetz vom 14. Juni 1884 findet nur Anwendung ,
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von Anlagen verlangt werden , welche vor Inkrafttreten des

Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem zuläſſig iſt

angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Entſchädigung zu
leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher geltenden Beſtim —

mungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt
Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

Entſchädigung das Gericht .

2 . Ortsſtraßengeſetz vom 6 . Juli 1896 .

Abgedruckt oben Seite 1 —18

In Betracht komm Art 90 5 77

b. Vauten in der Nähe von Waldungen .
Forſtgeletz nom 15. November 1833

Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .
§ 57. In Waldungen oder einer Nähe derſelben

von weniger als 400 Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn
oder andere Gebäude angelegt werden

Das Wiederhe erftellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen

Beſchränkungen der Bauerlaubnis aus anderen als forſt

polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854

abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſami nenhang mit einer
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde
oder dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59. Eine Ausnahme von 8 Verbote des §S 57
kann die Staatsforſtbehörde nur nach Verr iehmu ing des Forſt5
amts ! ) und

Wlenige
n bewi lliggen , welche innerhalb einer Ent

fernung von [ vierhundert Fuß ] , von der Bauſtelle
rechnet , W alddungen beſitzen .

InUl Je

1 D3 Iuce Stv ian nach Mon öhmung Sos ſtamt2) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung des Forſtamts



110 Bauten an und in Gewäſſern

Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo
darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus
drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung
von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

C. Bauten an und in Gewäſſern .

Auszug aus dem Waſſergeſetz ! ) vom

26 . Juni 1899 ,
( Geſ . u. V. O. Bl . 1899 S. 309 ff. )

24 . Geſtattung der Bauausführung auf den
U grundſtücken . Die Beſitzer der an einen Waſſerlauf
mn nden Grundſtücke ſind verpflichtet , zu geſtatten , daß d:i Schutze der Ufergrundſtücke notwendigen Bauten an

entum vorgenommen und erhalten werden , 451
lfer- und Waſſerbauten erforderlichen Ma —

n hend auf ihren Ufergrur ken gelagert , —
daß gleichen Zwecke erforderlichen Materialien 45

an Sand , Lehm , Kies und Steinen aus ihren Ufergrund
ſtücken entnommen werden . *

Für erweislich hieraus henden Schaden können die A.
Beſitzer Vergütung beanſpr t derſelbe nicht durch 5
den ihren Ufergrundſtücken aus den betreffenden Ufer - und deWaſſerbauten zugegangenen Vorteil ausgeglichen iſt

§ 37 . Fälle der Genehmigung im Allge
meinen . Außer in den durch die Gewerbeordnung bezeich
neten Fällen ( Err ichtung und Anderung von Stauanlagen
für Wẽ

Vaſſertriebwerke ) iſt Waſſerbenutzung und Entwäſſe
rung , ſowie zur Errichtung , wveſentlichen Anderung und zum
Betrieb der dazu diene W95 Anlagen die vorgängige Ge —
nehmigung der zuſtändigen Behörde erforderlich , wenn es
ſich handelt

1. um die über die gemeinübliche Abr väſſerung ( § 12 ) ha
hinausgehende Einleitung und Abführun g flüſſiger oder
feſter Stoffe in einen Waſſerlauf , wodurch die Eigen⸗ derſchaften des Waſſers geändert oder nachteilige Ein — die

) Siehe dazu auch die Vollz . ⸗V. ⸗O. zum Waſſergeſetz vom
9, Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Vl. 11899 S. 897 ff.
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85 Fäll SHenehmigung zur Waſſer⸗
Ffe Gew äſfern insbefon

In Bezug auf öffentliche ! ) Gewäſſer iſt zur Benutzung des

ir Errichtu ng, weſentlichen

Wund zum Betrieb der dazu dienenden Anlagen
eichneten Fällen die vorgängige Ge

iehmigi der zu 0 ehörde erforderlich , wenn es ſich

1. um eine ſonſtige Waſſ iutzung , die mittels beſon —

derer Anlagen in oder an dem Gewäſſer ausgeübt

2. ut ie Überfahrtsanſtalt

n Entnahme von Eis , Sand , Kies , Schlamm ,
Steinen , Pflanzen und ſonſtigen feſten Stoffen aus dem
Bett des Gewäſſers

§ 86. Offentlich rechtliche Pflicht zur Inſtand —
haltung , Verbeſſerung oder Beſeitigung künſtlicher

Offe he Gewäſſer ſind zur Zeit der Bodenſee , der Rhein
der Ma N Tauber vom Wertheimer Mühlwehr an
di t , die Murg von der Einmündung
L 8 l ich an, die Enz , Nagold und die Würm1

Hasbach an, der Titiſee (vergl . § 1
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114 Bauten an Eiſenbahnen und Friedhöfen

behörde die Ausführung von nicht genehmigungspflichtigen
Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen , welche auf den Waſſer —

abfluß oder Landſchutz erheblich ſchädigend einwirken können ,

in und an einem Gewäſſer oder an dem Ufer des Gewäſſers ,

ſoweit es unter dem Hochwaſſer liegt , unterſagt werden
Die Beſeitigung bereits ausgeführter Bauten iſt beim

Vorliegen dieſer Vorausſetzungen nur nach Maßgabe des

Enteignungsgeſetzes zuläſſig .

d . Vauten an Eiſenbahnen .

Ortsſtraßengeſetz vom 6 . Juli 1896 , Art . 27

( oben S . 17 ) .

e . Bauten in der Nähe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 20 . Juli 1832 , die Begräbnisplätze und die

Beerdigungen betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 202 . )

§ 2. Die Begräbnisplätze ſind in einer Entfernung
von mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohnge —
bäuden der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Ent

fernung iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften
Rückſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnisplatzes iſt einem Boden

aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

UÜberſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern aus
gegraben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nötigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗
wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnisplatze abfließende
Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder
Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnisplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtim
mungen hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen
in der Nähe von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vor —
ſchriften überlaſſen .
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Beſtimmungen des Gebäudes

a . Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .
Reichsgewerbeordnung .

Faf it Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 ( R. - ⸗G. ⸗Bl. S. 871

4 uim MRotriohsunrrichtüungon Maſchino f BorArbeitsräume , Betriebsvorrichtungen , Maſchinen und Gerät
ſchaft ſo einzurich —— 4 Ut und den Betrieb
ſe geln, d lrbeit zen Gefahren für Leber

Geſun t f t geſchützt ſi Natur des
Bet geſtattet . “ )

ſondere iſt für genügendes Licht , ausreichenden

zeſeitigung des bei dem Betriebe

bes abei entwickelten Dünſte und
wie der dabei entſtehenden Abfälle Sorge zu tragen .

Ebenſo ſind diejenigen Vorrichtungen zuſtellen , welche
zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit
Maſchinen oder Ma iſchinenteilen oder — en andere in der1
Natur der Betriebsſtätte oder des Betriebes liegende Gefahren

namentlich auch gegen die Gefahren , welche aus Fabrikbränden ? )
wachſen könne erforderlich ſind

Endlich ſind diejenigen Vorſchriften über die Ordnung
des Betriebs und das Verhalten der Arbeiter zu erlaſſen ,
welche zur Sicherung eines gefahrloſen Betriebes erforder

§ 120b . Die Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet , die —
n

Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten und
diejenigen Vorſchriften über das Verhalten der Arbeiter im

Strafbeſtimmungen ſiehe weiter hinten .
2) Es iſt namentlich darauf hinzuwirken , daß den Arbeitern

mehrere Ausgänge aus den Arbeitsräumen ins Freie zu Gebote ſtehen
daß die Fenſter die erforderliche Größe beſitzen , um im Falle einer
Feuersbrunſt als Ausweg benutzt werden zu können , fowie daß
Türen und Fenſter — 25 hin aufſchlagen . Erlaß des Mini⸗
ſte riums des Innern vom 29. Januar 1889 Nr . 1435. Vergl . auch
die §8§8 4 und 18 der bsdel ing .

8*

Beſondere Norſchriften mit Rückſicht auf die

§ 120a . Die Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet , die
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ien 0 ine Err rung oder
nur Anforderungen geſtellt werden , welcheein U

zur Beſeitigung erheblicher , der
die Sitt lichkeit der Arbeiter er
lich oder ohne unverhältnismäßig zar

endgültig . Widerſpr icht die Ve
d Berufsgenoſſenſchaft erlaſſ

it on Unfällen , ſo iſt zur vorſtehen
hneten Rechtsmittel d5 iternehmer

zuſte den Friſt auch der Vorſt noſſenſchaft
befi

1202e rch Beſchluß des Bundesrats können Vor
ſchriften DarnbN werden , 0 Anfordern ngen in

eſtimmten Arten von Ae Unlagen zur Durchführung der in den
§S§S 120a bis 120c enthaltenen Grundf ätze zu genügen iſt .

Soweit ſolche Vorſchriften durch Beſchluß des Bundes —
ats nicht erlaſſen ſind , können dieſelben dur h Anordnung

der Landeszentralbehörden ode durch Polize dnungeder zum Erlaß ſolcher be ectti010
i Behörden erlaſſen werde

or dem Erlaß ſolcher Anordnungen und Polizeiverordnunge
Vorſtänden der beteiiligte n Berufsgen offenſchaften
enoſſenſchafts - Sektionen Gelegenheit zu einer gutacht. 5 zu geben . Auf dieſe finden die Beſtim —

iungen des §S 113 Abſ 2, 4 und des § 115 Abſ . 4 Satz 1
es Gewerbe- Unfallverſicherungsgeſetzes ( R . - G. - Bl . 1900

Seite 573 , 585 ) Anwendung .
Durch Beſchluß des Bundesrats können für ſolche Ge —

werbe , in welchen durch übermäßige Dauer der täglichen Ar

beitszeit die Geſundheit der Arbeiter gefährdet wird , Dauer ,

ginn und Ende der zuläſſigen täglichen Arbeitszeit und
der zu gewährenden Pauſen vorgeſchrieben und die zur Durch —

22 2



118 Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen

führung dieſer Vorſchriften erforderlichen Anordnungen erlaſſer

werden

Die durch Beſchluß des Bundesrats erlaſſenen Vor

ſchriften ſind durch das Reichsgeſetzblatt zu veröffentlichen

und dem Reichstage bei ſeinem nächſten Zuſammentritte zur

Kenntnisnahme vorzulegen .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung hiezu vom

24 . 2 1892 .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 39 u. 114

§ 139 . Goligeiliche Verfügungen zum Schut

von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Ar

beiter und Handlungsgehilfen . ) Die Aufſicht über die

Erfüllung der nach §S 120 aà bis
1120d der

und § 62 Abſ . 1 des Handelsgeſetzbuchs g der

Gewerbeordnung den Gewerbeunternehmern V

pflichtungen wird durch die Bezirksämter , di ſpekti

und , ſoweit der Schutz der Geſu ndheit in t

durch den Bezirksarzt ausgeübt .

Die Bezirksämter ſind insbeſondere ig, als P

zeibehörden die in §S 120d der Gewerbeo g l

Verfügungen zu erlaſſen .

Solche Verfügungen ſollen von

pektion erlaAntrag oder nach Anhörung der Fab merla
werden . Vor Erlaſſung der Ver fügung iſt in allen w

tigeren Fällen , insbeſondere dann , wenn es ſich um

erheblicheren Koſtenaufvand handelt oder wenn die durchz

führenden Maßnahmen nicht ſchon all ein ſchr

ſind oder der bei ähnlichen Anlagen beobachteten Übung ent

ſprechen , der Gewerbeunternehmer , ferner ſoweit der Schutz
der Geſundheit in Frage ſteht , auch der Bezirksarzt undel

ſichtlich der baulichen Einrichtungen der für den Ort oder
den Bezirk beſtellte Bauſachverſtändige zu hören . 2
in den geeigneten Fällen den in dem betreffenden Betriebe

beſcaſtigtzn
Arbeitern oder dem Arbeiterausſchuſſe Geleger

heit zur Außerung zu geben . Zur Aufklärung der über d
Art und den Umfang der zu treffenden Einrichtungen be —
ſtehenden Meinungsverſchiedenheiten kann vom Bezirksamt
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120 Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen

einer Fabrik vorzunehmen , ſo hat das Bezirksamt ein Exemplar

der zum Zwecke der Baugenehmigung oder Bauanzeige ein

gereichten Pläne vor Erteilung der Genehmigung bezw . vor

Beginn des Baues der Fabrikinſpektion zur Außerung darüber

mitzuteilen, ) ob die beabſichtigten Einrichtungen den nach

§ 120 a bis 120d der Gewerbeordnung an die Gewerbe —

unternehmer zum Schutz von Leben , Geſundheit und Sitt —

lichkeit der Arbeiter zu ſtellenden Anforderungen entſprechen

und welche Auflagen in dieſer Hinſicht etwa nötig ſind

Die Pläne und Beſchreibungen derartiger Fabriken find

in einer Weiſe zu fertigen , welche ein Urteil über die z
Schutze von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter

beabſichtigten Einrichtungen , insbeſondere der Aufſtellung der

Maſchinen und Kraftübertragungen , der Vorrichtungen für

Lufterneuerung und Staubbeſeitigung , tunlich macht

ſe Vorſchriften ſind auch , dann maßgebend , wen

Neuerrichtung oder weſentliche Anderung einer Werkſtätte

Frage ſteht , in der durch elementare Kraft bewegte Trieb

werke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen

G 154 Abſatz 3 der Gewerbeordnung )
Ahnlich iſt zum Vollzug des §S 139g der Gewerbeord

nung zu verfahren , wenn es ſich um die Neuerrichtung
um eine weſentliche Anderung von offenen Verkaufsſtellen

( Laden - , Arbeits - und Lagerräume ) handelt , falls dabei der

Schutz von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter
oder Handlungsgehülfen in Frage kommen kann .

m

b, Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8 . Juli
1893 , betr . die Einrichtung und den Betrieb der

zur Anfertigung von Zigarren beſtimmten
Anlagen .

( Reichsgeſetzblatt 1893 S. 218 . )

S8l . Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung
auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Zigarren
erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in den

) Vgl . auch Anm . ) zu § 49 Abſ . 2 Landesbauverordnung
Die nicht abgedruckten Beſtimmungen der Bekanntmachung

betreffen den Betrieb der Anſtalten zur Herſtellung von Zigarren .
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1des Unternehmers gehören
8 Abri ppen des Tabaks , die Anfertigung und

en darf in Räumen , deren Fuß

er dem Straßenniveau — überhaupt
äumen , welche unter dem Dache liegen , nur

beſchäftigt werden , welche nicht zu den

dann r ommen werden , wenn das Dach mit Verſchalung
verf 1miſt

Die Arbeitsräume , in welchen die bezeichneten Verrick

tu mvorgenommen werden , dürfen weder als Wohr Schlaf
Koch⸗ Vorratsräume h uals Lager —

oder
Trockenräume

benutzt werden . D zugän zu benachbarte n Räumen

dieſer Art müſſen mit verſchließbaren Türen verſehen ſein ,

welche während der Arbeitszeit geſchloſſen ſein müſſen .

8 Die Arbeit
G

2) müſſen mindeſtens drei

Met och und mit § rn verſehen ſein , welche nach Zahl

und Größe ausreichen , um fürſa nle Arbeitsſtellen hinreichendes

Licht zu gewähren . Die Fenſter müſſen ſo eingerichtet ſein ,
daß ſie wenigſteus für die Hälfte ihres Flächenraumes ge

ffnet en können

§ 4. Die Arbeitsräume müſſen mit einem feſten und

dichten Fußboden verſehen ſein

85 2 zahl jedem Arbeitsraum beſchäftigten
Perſor nuß ſo bemeſſen ſein , daß auf jene derſelben min⸗

deſtens bikmeter Luftr n entfallen

§ 6. In den Arbheitsräumen dürfen Vorräte von Tabak

und Halbfabrikaten nur in der für eine Tagesarbeit erforder⸗

lichen Menge und nur die im Laufe des Tages angefertigten
Zigarren vorhanden ſein . Alles weitere Lagern von Tabak

und Halbfabrikaten , ſowie das Trocknen von Tabak , Abfällen

und Wickeln in den Arbeitsräumen auch außerhalb der Ar —
deits ſt

unterſagt
Auf Antrag des Unternehmers können Abwei —

on den Vorſchriften der S§ 3, 5, 7 durch die höhere

gsbehörde ! ) zugelaſſen werden , wenn die Arbeits —

vom Bezirksamt nach Anhörung der Fabrik⸗
Verordnung des Innern vom 18. Mai 1888 ( Geſ . Bl .Verordnung
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räume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung ver

ſehen ſind .

Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers durch
die höhere Verwalt ltungsbehörde eine geringere als die im

§ 3 vorgeſchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume zugelaſſen
werden , in welchen den Arbeitern ein größerer als der im

§S 5 vorgeſchriebene Luftraum gewährt wird

§ 11 . Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitern iſt bis zum 1. Mai 19 zgeſtattet , wenn
die nachſtehenden Vorſchriften beobachtet werden

1. Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter müſſen im un
mittelbaren Arbeitsverhältnis zun d Betriebsunter
nehmer ſtehen . Das Annehr der⸗
ſelben durch andere Arbeiter oder für deren Rechnung
iſt nicht geſtattet .

2. Für männliche und

Aborte mit beſor B

ginn und nach N
der Kleider ſtatt 438 k

räume vorhanden ſein
Die Vorſchrift unter Ziffer 1 findet aufArbeiter , welche

zu einander in dem Verhäl bon E 6 viſtern
oder von Aſzendenten oder end t die Vorſchrift
unter Ziffer 2 auf Betriebe , in welche ht

über 10 Ar
beiter beſchäftigt werden , keine Anwendur

§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmun tret

Tage ihrer Verkündigung an die Stellend Be
kanntmachung des Reichskanzlers ). Mai 1888 6

Geſetzbl . S. 172 ) verkündeten Vo

c. Verordnung vom 29 . Juni 1900 , die Ein⸗

richtung und den Betrieb von Bäckereien und
Konditoreien betreffend .

Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . 1900 S. 847 Aus

§ 1. Die Arbeitsräume , in denen Bäcker- und Ko
ditorwaren hergeſtellt werden , müſſen einen feſten , ebene d

dichte :n Fußboden , die Wände und Decken , ſoweit ſie tit
einem abwaſchbaren Olfarbanſtrich oder mit einer wa
baren , fugen - und ritzenfreien Holzvertäfelung verſehen ſind

eine

jähr
Err

zu

täfe

zonon

ſtän

3

2389˙8
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einen Anſtrich von Kalkmilch haben , welcher mindeſtens einmal
R 1F 9 83 *

jährlich zu erneuern iſt. Der frühere Anſtrich iſt vor der

Erneuerung gut abzureiben

abwaſchbaren Wände9

Bei Neuanlagen iſt die Anbringung von Holzver
täfelungen in den Backräumen unterſagt .

§S 4. Die Backſtuben und Räume zur Aufbewahrung

von Bo Mehl und dgl. dürfen unter keinen Um —

ſtänden zum Schlafen , zum Waſchen des Körpers ( abgeſehen

von gelegentlicher Reinigung der Hände ) , zum Waſchen und

Trock der Leil dackt

Deckel derſell d di und zur Le

der Brot ſt 1 Tiſche und in den Backſtuben
und de Räumen wede m Ausruhen noch zum
Aufſt Auflege on Eß⸗ oder Trinkgeſchirren oder

Ger t werd

In all eiten fi

die A i

8 Die Lehrling

ſoller
d ſe nd Licht

hal

8 7. Backr Mehl und dergleichen ſind jederzeit
f vahren , die dem

Gſock 1 N L — Hr 18g

d. Bekanntmachung vom 31 . Juli 1397 , die Ein⸗

richtung und den Betrieb der Buchdruckereien

und Schriftgießereien betreffend .

R. ⸗G. ⸗Bl. 1897 S. 61

Auf Grund des § der Gewerbeordnung hat der

Bundesrat folgende V iften über die Einrichtung und

den Betrieb der Buchdruckereien und Schriftgießereien erlaſſen8

I. Auf Räume , in welchen Perſonen mit dem Setzen von

Lettern oder mit der Herſtellung von Lettern oder

Stereotypplatten beſchäftigt werden , finden folgende Vor

ſchriften Anwendung :



V. ⸗O.
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1. Der Fußboden der darf nicht tiefer als
einen halben Meter umgebenden Erd —
boden liegen . Ausn n durch die höhere
Verwaltungsbehörde ! ) zug n werden, wenn durch

zweckmäßige Iſolierung des Bodens und eichendeLicht⸗und Luftzufuhr den geſundheitlichen A
ntſprochen iſt

gen

Unter dem Dache liegende e dürfen als Ar
beitsräume nur dann benutzt werden enn das Dach
nit gerohrter und verputzter Verſchalung v rſehen iſt .

2. In Arbeitsräumen , in welchen die Herſtellung von
Lettern und Stereotypplatten erfolgt , muß die Zahl
der darin beſchäf

ern. Perſoner 5
auf jede mindeſtens 15 Kubikmeter L
In Räumen , in 1010 Perſonen
Arbeiten beſchäftigt werden , müff

mindeſtens 12 Kubikmeter

In Fällen vorübergehenden
kann die höhere Verwaltung
Unternehmers eine die g r Arbeitsräun
für höchſtens 30 Ta hre ſoweit geſtatten ,
daß mindeſtens zeh ter Luftraum auf die
Perſon entfallen .

3. Die Räume müſſen , wenn Perſon wenigſtens
15 Kubikmeter Luftraum tindeſtens 2,60 m
andernfalls mindeſtens 3

Die Räume müſſen verſehen f
welche nach Zahl um für alle
Arbeitsſtellen ausreie gewähren . Die

Fenſter müſſen ſo eingerich aß ſie Zwecke
der Lüftung ausreichend geöffnet werden können

Arbeitsräume mit füärig laufender Decke dürfen im
Durchſchnitte keine geringere als die im Abſatz 1 be
zeichnete Höhe haben

Die Räume müſſen mit dichten und feſten F

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinn r
Bekanntmachungiſt 8 Bad. N O. vom 13. 1897, Geſ . und264
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werden und ſo lange ſie

Bedarf , mindeſtens aber zweimal
Das Ausblaſen der Kaſten darf 1

Blaſebalges im Freien ſtattfinden und jugendlichen
Arbeitern nicht übertragen werden

9 . 2In den Arbeitsräumen ſind mit

täglich z
ͤ

reinigende SpucknäpfeU

r je
5

Perſonen ,einer fi

Das Ausſpucken auf den iſt von den
Arbeitgebern zu unterſagen

10 . Für die Setzer ſowie die Gießer , Polierer und Schleif
ſind in den Arbeitsräumen oder in deren un nitte
barer Nähe in zweckentſprechenden Räumen ausreichend

anzubringen und mit Seife
zuſtatten ; für jeden Arbeiter

il mindeſtens wöchentlich
ein reines

s

Handtuch zu liefer
Soweit nicht genügende Waſchein chtunger 1

ßendem Waſſer vorhanden ſind , muß für höchſtens
5 Arbeiter eine Waſchgelegenheit 6
Es muß ferner dafür geſorgt werden
Waſcheinrichtung ſtets reines Waſſer in ar
Menge vorhanden iſt und daß das geb t
an Ort und Stelle ausgegoſſen werden kann

Die Arbeitgeber haben mit Stren ge darauf zu halten
daß die Arbeiter jedesmal , bevor ſie Nahrungsmittel
innerhalb des Betriebs zu ſich nehmer

n. oder den Be
trieb verlaſſen , von der vorhandenen ·genheit
Gebrauch machen .

14. Kleidungsſtücke , welche während der Arbeitszeit a bgelegt

Randen, ſind außerhalb der Arbeitsräume aufzube⸗
wahren . Innerhalb der Arbeitsräume iſt die Aufbe
wahrung nur geſtattet , wenn dieſelbe in verſchließbaren
oder mit einem dicht ſchließenden Vorhange verſehenen
gegen das Eindringen von Staub geſchützten Schränken
erſolgt . Die letzteren müſſen während der Arl beitszeit
geſchloſſen ſein .

12 . Alle mit erheblicher Wärmeentwicklung verbundenen
Beler uchtungseinrichtungen ſind derart anzuordnen oder

ſer III
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9 it ſolchen Schutzvorkehrungen zu verſehen , daß eine

˖ beläſtigende Wärmeausſtrahlung nach den Arbeitsſtellen

8 vermieden wird

n 13. Der Arbeitgeber hat , um die Durchführung der unter

Ziffer 8, 9 Abſatz 2, 10 Abſatz 3 und 11 getroffenen

8 Beſtimmungen zu regeln und ſicher zu ſtellen , für die

8 Arbeiter verbindliche Vorſchriften zu erlaſſen .

Werden in einem Betrieb in der Regel mindeſtens

20 Arbeiter beſchäftigt , ſo ſind dieſe Vorſchriften in

die nach §S 134a der Gewerbeordnung zu erlaſſende

Arbeitsordnung auf hmer

UII J Ort zetbehörde

zur ſeines Inhalts unterzeick
net aus dem erſichtlich iſt :

)̟ d Höhe des Raumes ,

b) de Luftraums in Kubikmeter ,
) die Zahl der Arbeiter , die demnach in dem Arbeits —

zume beſchäftigt werden darf .

In jedem Arbeitsraume muß ferner an einer in

die Augen fallenden Stelle eine Tafel aushängen , die

deutlicher Schrift die Beſtimmungen unter ! wiedergibt .

1Erlaſſe dieſer Bekanntmachu ing bereits im

Anl i können während der erſten

Erlaß ſer Bekanntmachung auf Antrag

ngen v den Vorſchriften

2 und 3 durch die höhere Verwaltungs
aſſen werden . Jedoch darf für die Arbeit

ringere als die unter J Ziffer 3 bezeichnet
zugelaſſen werden , wenn jedem Arbeite

in Gießereien von mindeſtens 15 Kubik —

meter , in Setzereien von mindeſtens 12 Kubikmeter ge —
zährt wird . Ein geringerer als der unter 1 Ziffer 2

Luftraum darf in Gießereien nur bis zur

n je 12 Kubikmeter , in Setzereien nur bis zur
' n je 10 Kubikmeter und nur unter der Be

gung zugelaſſen werden , daß durch künſtliche Ventila

tion für regelmäßige Lufterneuer rung ausreichend geſorgt
und die künſtliche Beleuchtung ſo eingerichtet iſt, daß

Mhwmoick1welch4



Schädliche

weder ſtrahlende Wärme noch die Arbeiter be

Verbrennungsprodukte in die Arbeitsräume gelan
VV. Die vorſtehenden Beſtimmungen treten f

tende Anlagen ſofort in Kraft

Für Anlagen , die zur Zeit des Erlaſſes dief

ſtimmungen bereits im Betriebe ſind , treten d
ſchriften unter J Ziffer 5 Satz 1 ſon ziff 7 bis 9

ſofort , die übrigen Vorſchriften mit Ab
m 542 N 9 * 1u81 10nach dem Tage ihrer Verkündigu

e . Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .
1. Reichsgewerbeordnung

§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welck
örtliche Lage oder die Befc der Betr
die Beſitzer oder Bewohner der ten d

für das Publikum überhaupt erhebliche Nacht
oder Beläſtigungen herbeiführen können , iſt E

˖der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Be
Es gehören dahin

hießpulverfabriken , Anlac F

zur Bereitung von dſtofft

tungs - und Gasbewahrungsanſtalt 2
8

Deſtillation von Erdöl , Anlag
5

Braunkohlenteer , Steinkohlei N

außerhalb der an 8 Mat

werden , Glas - und Ru Kalk i

) Beſondere Vorſchriften beſtehen noch über Einricht
Betrieb von :

Anlagen zur Anfertigung von Zündhölze unter 2
von weißem Phosphor , R. ⸗G. Bl . 189 209

Anlagen zur Herſtellung elektriſcher ? mulatorer 8 B
oder Vleiverbindungen, R. ⸗G. ⸗Bl . 1898 S. 176 und Bad. Gef
und V. ⸗O. - Bl . 1898 Seite 352

8 Anlagen zur Herſtellung von Alkali⸗Chromaten , R. ⸗G. ⸗B 89
Seite 11

—2 arſpinnereien . Haar - und en ſtund Pinſelmachereien , R. ⸗G. ⸗Bl . 1902 Geſet
V. ⸗O. ⸗Bl . 1902 Seite 352 ;

von Zinkhüllen , R⸗G . Bl. 1900 Se 2
Wegen Einrichtung der Ap §§ 9 ff . der NV. ⸗O. vom 11. September 1896, Gef 25
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Beſchluß des Bundesrats , vorbehaltl der Gene

des nächſtfolgenden Reichstags , abgeändert werden

§ 23 . Bei den Stauanlagen für Waſſertriebwerke ſind

außer den Veſtznrbeun n der § § 17 bis 22 die dafür be 6
ſtehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften iden

eibt ve di ü Er

Be lnlage neuer Prive E
reit ffentliche Schlackh

in ſind oder errichtet wer

den , zu unterſagen .
Soweit durch landesrechtliche

getroffen werden , wonach gewiſſe ? e Arter

von 38 gen in einzelnen Orts 2
unter beſonderen Beſchränkungen en d 57
Beſtimmungen auch auf Anlag wähnte

Art Anwendung

8 88 10

und 2. in Kr

keine 2 eit der
88

ſtätte vorgenommen wird und bedarf unter dieſer Voraus de

ſetzung auch dann , wenn die Anlage an einen neuen Erwerber 5

übergeht , einer Erneuerung nicht . ald aber eine Ver

änderung der Betriebsſtätte vorgenommen wird , iſt dazu die de.

Geneh migung der zuſtändigen Vehörde nach Maß 5 4

88 17 bis 23 einſchließlich bezw . des §S2
Eine gleiche Genehmigung iſt

erf

Ver in dem Betriebe

Anlagen. Die zuſtändige Beh
des Unternehmers von der Be d

nehmen , wenn ſie die Überzeugur i9
ſichtigte Veränderung die Beſ
tachbarter Grundſtück das P 8
de 1 Nach 8

mit der vorhandene 85
führen werde

Dieſe Beſtimmun liche A

lagen ( §§ 16 und 24) )e l ts vor Erl —3
dieſes Geſetzes beſtand
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9

1. die Größe des Grundſtücks , auf welchem die Anlage

errichtet werden ſoll , die Bezeichnung , welche dasſell n

Grundbuch ,
ſe eventuell im Lagerbuch

führt

t des Grundſtück

2
* G * 1

711 8 OMot 17

1 welck 6 1

vorausſi üben k

ie Namen d

fernung ,
i

e beſtimmt

und —— igen von der Grenze der be

nachbarten Grur fbefindlick

Gebänden und 1 n den etn

in der Nähe befindlichen öffentlichen Wegen , Eiſenbahn W

linien , fließenden Gewäſſern und Waldungen zu liegen

kommen ſollen ;

4. die Höhe , Bau - und bena

Gebäuide , ſofern zu der rungsanlas E

gehören ; he

5 di Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätt Be

die Beſtimmung der einzelnen Räume und deren E 5
l e

richtung , ſoweit ſie nicht beweglich iſt ; Le
＋E 7 16 2
U6. den Gegenſtand der Fabrikation , ſoweit di tſt

der Betriebsſt ätte erfolgt , die ungefähre G

ſowie die Art und den Gang des Betri ( Vo

der har ytſächli 9
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1

Jo Hogldem beab

einer Stauanlage

leitung fremder

Waſſers geändert

nehmigung unter

lichen Verhältniſſe

verbunden werde .

§ 13 ( Vo
as Bezirksamt
erb

wichtigeren Fällen die

8 14. ( Waſſer

ſi

en werden kann ,
Hinſicht genügenden Auſſcſchli

ff.

191

oder

über

oder
Artikel 23 , Ziffer
und Artikel 4 de

Ausübung und den der
ſoll , ſo iſt gleichzeitig der Antre

Anſchluf
dienenden iſun

Vollzugsverordnung vom 24 . Dezember
geſetze ] ?) zu ſtellen .

daß das vorbereitende

namentlich was die Bekanntmach
der Beteiligten angeht , ſoweit tunlich
gewerbepolizeilichen Genehmigung

E

he

Schutz

D
*

der

A„n!f

chtigten Unternel

eines Tr

Gewerbeordnung und [ Artikel 2

25 . Auguſt 1876

der Gewäſſer ] ! ) oder die

Stoffe ,

de

858

rläufige

der Baupolizeiord

die
—. —

ing

die Fi

8 Geſetzes
Geſetzes

Ftürtin ſpektor

uB geben
Über die in baupolizeilicher

iſt gemäß § 8 50

mittelung der Ortspolizeibehörde

Bezirksbauinſp

Benützur
durch

—

Nac

Bezirkse amt
Verfahren

Prüfun
at nach —

ft

epoltzeilihe Genehr ligung
f

ollſtändig
—. —der Art der

Hinſick

Bau
11
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nehmen ausgeführt werden ſoll , zur Offenlegung
der Einſpruchsfriſt zu überſenden .

Zugleich iſt der Gemeinderat zu beauftragen ,
abſichtigte Unternehmen in der Gemeinde in or

öffentlich bekannt z machen und den ihm

teiligten , insbeſondere den unmittelbaren Anſtö

§ 16 Ziffer 8 982
r Verordnung beziehungsweiſe

Baupolizeiord von die Geltendm

etwaigen Ei — — gen anheimzugeben . Der
iſt an die Gemeinde anderer Gemarkunge
auf welche das Unternehmen vorausſichtlich eine
ausüben kann .

fließenden Gewäſſers, einer Eiſenbahn oder einer
erri ihtet werden , ſo iſt auch der Waſfer und
inſpektion ( eventuell der ? der

dem Bahnbauinſpektor u
nis zu geben

Nach Ablauf der Friſt hat der Gemeind
nebſt den Beilagen und
den Bezirksan ite

—
Ueg 1 v

mäßig erfol gten SOffenlegungr E

hat der Gemei Wat ſeine
des Unternehmens , beziehun rg
Einwendungen , beizufügen .

§ 18 . ( Vorbereitende Erört nd
achtung ) . Die Entſchließung ksrat

Genehmigungsgeſuch iſt durch da — nt vor
indem dasſelbe die angebrachten Einwe un

8

Bedingungen in Betracht kr
om 5

iden Punkte
des Unternehmers , der Einf de

hörden und der etwaigen
tunlich mündlich , erörtert

ſächlichen und techniſchen
ſchriftlichen Gutachten erhebt

Zur Begutachtung ſind

Soll die Anlage in der einer Landſtraße

für die Verſagung der Genehmi gung oder die Aufl
7
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h. Dampfkeſfelanlagen .

Reichsgewerbeordnung .
§ 24. Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſell

mögen zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht , iſtdie Genehmigung der nach den Lar eſetzen z1 d
Behörde erforderlich . Dem Geſuche ſind d e zur Erläuteru

rforderlick Zeichnungen und Beſchreibungen beizuf 6
Die Behörde hat die Zuläfſigkeit der Anlage nach d

beſtehenden bau - , feuer - 1ind geſund dheitspolizeilick Vor
ſchriften , ſowie na ) denjenigen allgemeinen polizeilichen Bſtimmungen zu 8 55— welche von dem Bundesrat über dieAnlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen hat nackdem Befunde die Genehmigung entwe gen, od
unbedingt zu erteilen oder endlich b g de 0rforderlichen Vorkehrungen und gen zu⸗ben .

Bevor der Keſſel in Betriel genommen wird zu
unterſuchen , ob die Ausfül hrung den Beſtimmi r⸗teilten Geneh hmigung entſpricht. Wer vor 36der hierüber auszufertigenden Beſchein* intgui7 7 1 8 17 Aen —beginnt , hat die im §S 147 angedrohte Straf

83Die vorſtehenden Be eſtimmungen gelten auch für b
wegliche Dampfkeſſel .

Für den 5 und das Verfahren über denſelgelten die Vorſchriften der 8 § 20 1ind 21

234 e des Reichskanzler⸗ 8 betreffendallgemeine polizeiliche Beſtimmunger n über dieAnlegung von Dampfkeſſeln vom 5 . Auguſt 1390 .
Reichs - Geſetzblatt Seite 163) .

der Beſt

Bundesre
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8 Ergänzungen enthalten
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Privatkranken - ꝛc. Anſtalten 161

Beſtimmungen der § 8 18 bis 21 dieſer Verordnung ſinn —

gemäß anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor

Erlaſſung der bezirksrätlichen den Betrieb einer

geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches
nz oder teilweiſe vorläufig ein felen

k. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtalten ,
Wirtſchaften und Singſpielhallen .

1. Reichsgewerbeordnung .

§ 30. Unternehmer von Privat - Kranken - , Privat

Entbindungs⸗ und Privat - Irrenanſtalten bedürfen einer

Konzeſſion der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion
iſt nur dann zu verſagen :

) wenn Tatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder

Verwaltung der Anſtalt dartun ;

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden

Beſchreibungen und Plänen die baulichen und die

ſonſtigen techniſchen Einrichtungen der Anſtalt den

geſundheitspolizeilichen Anforderungen nichtentſprechen ; “

c) wenn die Anſtalt nur in einem Teile eines auch von

anderen Perſonen bewohnten Gebäudes untergebracht
werden ſoll und durch ihren Betrieb für die Mit —

Adobewohner dieſes Gebäudes erhebliche Nachteile oder

Gefahren hervorrufen kann

wenn die Anſtalt zur Aufnahme von Perſonen mit

anſteckenden Krankheiten oder von Geiſteskranken

beſtimmt iſt und durch ihre örtliche Lage für die

Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke
erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann .

Vor Erteilung der Kor zeſſion ſind über die Fragen

zu ( und d die Ortspolizei - und die Gemeindebehörden zu hören .

Hebammen bedürfen eines Prüfungszeugniſſes der nach

den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde .

Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrat ; der Genehmigungs —
antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen

Schluſſer bau Ind feuerp izeiliche Vorſchriften 11



162 Privatkranken⸗ ꝛc. Anſtalten

§ 33 . Wer Gaſtwirtſchaft , Schankwirtſchaft oder Klein —

handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will , bedarf

dazu der Erlaubnis .

Dieſe Erlaubnis iſt nur dann zu verſagen :

1. wenn gegen den Nachſuchenden Tatſachen vorliegen

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe

zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spieles

der Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte Lokal

wegen Riner Beſchaffenheit 2 Lage den polizeilichen

Anforderungen nicht genügt . “

Die Landesregierungen ſind befugt , außerden
beſtimmen , daß

a) die Erlaubnis zum Ausſchänken von Branntwein oder

zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus all

gemein ,
b) die Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft od

zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen , ni

unter à fallenden , geiſtigen Getränken in Oriſchaften
mit weniger als 15 000 Einwohnern , ſowie in ſolcher

Ortſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für

welche dies durch Ortsſtatut (§S 142 ) feſtgeſetzt wird

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängi

ſein ſolle .

0

ick 4

1) Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrat ; d
Gemeinde⸗ ( Stadt⸗zrat der Gemeinde , wo das G

ſoll , einzureichen . Pläne ſind nur beizul
nicht für Wirtſchaf tszwecke benutzt wurde
rungen erleiden ſoll ( §§ 42 u. f. der Vollzugsv
Gewerbeordnung Geſetz- und Verordnungsble
gemeine Vorſchriften über die Einrichtungen
für eine Reihe von Amtsbezirken
geſundhe itl chen Intereſſen , vom Bezir
Normati
hinſichtlich d
Lichtfläche der Fenſter
des Hofraumes zu ſtellen

hegen au
In

Gr cöße

f das
rn vo m
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Privatkranken - ꝛc. Anſtalten 163

Vor Erteilung der Erlaubnis iſt die Ortspolizei - und
die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auf Vereine
welche den gemeinſchaftlichen Einkauf von Lebens - und Wirt

aiai im Großen und deren Abſatz im Kleinen

zum ausſchließlichen oder hauptſächlichen Zwecke haben , ein—⸗
ſchl 3 der bereits beſtehenden , auch dann Anwendung
wenn der Betrieb auf den Kreis der Mitglieder beſchränkt iſt

Die Landesregierungen können anordnen , daß die vor
en, mit Ausnahme derjenigen im Abſ

unter b, auch auf andere Vereine , einſchließlich der bereits
beſtehenden , ſelbſt dann Anwendung finden , wenn der Betriel
auf den Kreis der Mitglieder beſchränkt iſt .

Anmerkung . Bei Errichtung neuer Küchenanlagen , ſowie bei
0 ehender Anlagen iſt nach Erlaß

Innern vom 4. Juli 1901 Nr . 21436 auf

Imbau und
6 M 117

welck
Turen

Höhe
wahrung der Eßwar

2,0 m haben ;
3. Küchenräume ſollen mit Fenſtern verſchlie 155 ſein , welch5 für alle Arbeitsſteller



U Anſtal
Privatkranken - ꝛc. Anſtalter

in der Nähe der Arbeitsrä

beſchäftigten Arbeiter ausre
raum eingerichtet werden
räumen aus zugfrei erreicht
können . In dem Raum f
bereit zu halten auch ſind

111. die Bedürfnie
mit den
daß ſie
für die Geſr

332 Geſ

deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen ode

theatraliſche Vorſtellungen , ohne , daß ein höheres Intereſſ

der Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obn in ſeinen Wi

ſchafts - oder ſonſtigen Räumen öffentlich

zu deren öffentlicher Veranſtaltung ſeine Re

laſſen will , bedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes

ohne Rückſicht auf die etwa bereits erwirkte

3
des Gewerbes als Schauſpielunternehmer

2

EV.

e Erlaubnis iſt nur dann zu verſagen :

1. wenn gegen den Nachſuchenden Tatſachen vorlie

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſich

Veranſtaltungen den Geſetze

widerlaufen werden ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte Lokal

wegen ſeiner B oder Lage den polizeilichen

Anforderungen nicht genügt ; !

3. wenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezi

entſprechenden Anzahl von Perſonen die Erla übnis
bereits erteilt iſt

Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die

Erlaubnis zurückgenommen und Perſonen , welche vor dem

Inkrafttreten dieſes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen

haben , derſelbe unterſagt werden .

Das Genehmigung zsverfa hren iſt wie bei W che

allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe eit
Sicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu el ri en beſtel

licicht. Vgl . jedoch § 18 Anmerkur

erzu
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2 . Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums des

Innern vom 26 . Auguſt 1886 .

§ 1. Gaſt - und Schankwirtſchaften dürfen ſowohl i
den Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſolchen

Grundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen Wegen
belegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben . In
Städten iſt die Errichtung von Gaſt - und Schankwirtſchaften
an unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßen

zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt - undteilen nicht

Schankwirtſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern , welche

Schl inkel gewerbsmäßiger Unzucht ſind , bezw . in welchen

der gewerbsmäßiger 5 R0 Frauensperſonen wohnen

oder verkehren , in Räum lichkeiten , welche dem Beſitzer oder

dritten Perſonen zu Wohn - oder Wirtſchaftszwecken dienen

oder in welchen noch ar ibette fremdartige Gewerbe betrieben

werden , in unmittelbarer Nähe von Kirchen , Pfarrhäuſern

Unterricht 8= und Krankenanſtalten

2. Die Gebäude , in welchen Gaſt - und Schank

wirtſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſicher

Bedachung haben Der Zugang zu den für dieſelber

bheſtimmten Räumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein
insbeſonidere iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen

genügend breit , nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer

verſehen und daß die Zugänge zu den Treppen von außen

her nicht ſchmäler ſind als die Treppengeläufe ſelbſt . Die

Türen zu den Gaſt - und Schanklokalen müſſen eine ent

ſprechende Breite haben und nach außen aufſchlagen .

3. 8 Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften müſſen di

Gaſtzimme in erſteren auch die Schlafräume durchaus

trocken , mit gedielten Fußböden , ſowie mit verſchließbaren

Türen und mit guiffseenden zum Offnen eingerichteten
Fenſtern , welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und

Licht unmittelbar von der Straße 83 vom Hofe aus

geſtatten und ſoweit nötig , mit ſonſtigen zur Herſtellung

eines genügenden Luftwechſels e ſrzetlchr Einrichtungen
verſehen und überhaupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen

ſein , daß ſie die menſchliche zeſundheit in keiner Weif

1

6 8 Welfe
gefährden . An den in dieſen Zimmern vorhandenen Ofen
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dürfen Verſchlußvorrichtungen , welche den Abzug des Rauches
nach dem Schornſteine zu verhindern geeignet ſind , als

Klappen , Schieber oder dergleichen nicht vorhanden ſein .

Sämtliche Räumlichkeiten ſind mit den erforderlichen Aus

ſtattungsgegenſtänden zu verſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als
Schlafräume für Gäſte überhaupt nicht , als Schanklokale
aber nur unter den Bedingungen benutzt werden , daß die

Fußböden nicht tiefer als einen Meter unter der Oberkante
der vorbeiführenden Straßen belegen und daß die bezüglichen
Räume gegen das Eindringen und Aufſteigen der Erdfeuchtig —
keit geſchützt ſind . Die Gaſt - und Fremdenzimmer müſſen
ferner allen Anforderungen entſprechen , welche durch die an
den betreffenden Orten geltenden baupolizeilichen Vorſchriften
an ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt - und Schankwirtſchaft muß ſich
ein Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemein —
ſchaftlichen Aufenthalte der Gäſte befinden und es müſſen
ferner in jeder Gaſtwirtſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete
Schlafzimmer für Fremde vorhanden ſein . Für fämtliche
Gaſt⸗ und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von mindeſtens
2,80 m erfordert . Für die Schlafzimmer ſind mindeſtens
3 qm Bodenfläche und 12 cbm Luftraum auf jeden einzelnen
Gaſt zu rechnen . Gaſt - und Schankwirtſchaften dürfen nur
auf ſolchen Grundſtücken errichtet werden , welche entweder
an eine öffentliche Waſſerleitung angeſchloſſen ſind , oder einen

eigenen Brunnen mit völlig ausreichender Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt⸗ und Schankwirtſchaft muß die
nötige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab —
fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor —
handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder
Wirtſchaftsräume , noch über die Straße führen und niemals
behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnisanſtalten dürfen keinen
unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben , und
ihre Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Verun

reinigung der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt
Im Übrigen kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhal
tung ꝛc. derſelben die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte
beſtehenden polizeilichen Vorſchriften zur Anwendung

2

—

2—＋-—



Schulhausbaulichkeiten .

IJ. Schulhausbaulichkeiten
( und Rathäuſer ) .

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz , des

Kultus und Unterrichts vom 14 . November 18938 ,
die Schulhausbaulichkeiten betreffend .

( Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Seite 515 ) .

Zum Vollzug der §8§S 87 , 42 , 45 und 110 Ziffer 4

des Geſetzes über den Elementarunterricht vom 13 . Mai

1892 wird unter Aufhebung der Miniſterialverordnung vom

17. Oktober 1884 — Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr . XILII

Seite 447 —verordnet , was folgt :

I. Volksſchulgebäude .

Lage und Einrichtung im Allgemeinen .

§ 1.

I . Bei der Wabl des Bauplatzes für ein Schulge⸗
bäude iſt möglichſt auf eine freie , ruhige , geſunde , namentlich

trockene und leicht zugängliche Lage Bedacht zu nehmen .

2. Der Platz ſoll zugleich Raum bieten zur Bewegung
der Kinder im Freien während der Zwiſchenpauſen , zur

Anlage eines entſprechenden Turnplatzes und , wenn in dem

Gebäude Wohnungen für Hauptlehrer eingerichtet werden

ſollen , womöglich auch zur Anlage von Gärten für dieſe .

3. Wenn ſich in der Nähe des Schulhauſes nicht ein

öffentlicher Brunnen mit gutem Trinkwaſſer befindet , ſo iſt

ein beſonderer Brunnen mit Trog und gepflaſterter Ablauf —

rinne anzulegen .
83

1. Das Gebäude muß mit gewölbten Kellern verſehen ,

auf einen mindeſtens 1m hohen Sockel geſtellt und in der

Regel maſſiv ausgeführt werden .

2. Für Entwäſſerung des Bauplatzes und des Gebäudes

iſt Sorge zu tragen ; auch ſind bei feuchtem Untergrunde die

eimmmenn und inneren Wände durch eine Jſolier —
ſchicht gegen aufſteigende Feuchtigkeit zu ſchützen .

3. Die Konſtruktion des Gebälkes und die Au —
3

ꝗ ů —

zwiſchen demſelben iſt ſo einzurichten , daß ein Durchdringen
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des Schalles von einem Stockwerke zum andern verhindert
wird .

Aus demſelben Grunde ſind die Zwiſchenwände einen
Stein ( 25 cm ) ſtark auszuführen .

4. Schulgebäude ſollen in der Regel Blitzableiter
erhalten

Anmerkung . Wegen Größe und Ausſtattung der Dienſträum
für das Grundbuchamt vergl . §8§ 89 91 und 92 der Dienſtweiſun
für die Grundbuchämter vom 1. Mai 1901 ( Amtliche AusgabeKarlsruhe , Druck der Ch. Fr . Müller ' ſchen Hofbuchdruckerei

8ι ,
8 8

1. Die Einrichtung von Räumlichkeiten für die Gemeinde
verwaltung in Schulgebäuden bedarf der Ger nehmigung durck
die Oberſchulbehörde .

Die Genehmigung ſoll nur erteilt werden , wenn die
betreffenden Lokale von den für die Schule erforderlicher
Räumen vollſtändig getrennt werden und einen beſonderen
Eingang erhalten .

2. Die Unterbringung des Ortsarreſtes im Schulhauſe
iſt nur ausnahmsweiſe und jedenfalls nur dann zuläſſig
wenn derſelbe für ſich völlig abgeſondert hergeſtellt wird und
von außenher einen beſonderen Eingang erhält .

Lehrzimmer .

J.

1. ( Allgemeines , Größe . ) Die Lehrzimmer dürfen nicht
nmittelbar ins Freie führen , auch nicht mit einem Wohn

raume durch eine Türe in unmittelbarer Verbir indung ſtehen
Bei größeren Schulen ſollen dieſelben nur auf der einen

Seite des Ganges angelegt werden ; Mittelgänge ſind tunlichſt
zu vermeiden .

Im Al lgemeinen ſind die Lokale für die jüngeren
in den unteren , die für die älteren in den oberen Stock verken
einzurichten .

2. Den Lehrzimmern iſt die Geſtalt eines Rechtecks zu
geben , deſſen längere Seite ſich zur kürzeren etwa wie 5 : !
verhält ; haben kleinere Lehrzimmer reichliche BeleuchtunBeleu
ſo mag ſich die Form der quadratiſchen nähern :

οο

die Tiefe



der Lehrzimmer ſoll nicht mehr als 7 m betragen . Die

33. —
der Lehrzimmer ſoll , Geſang - und Zeichenſäle ausge —

nen , in der Regel 10 m nicht überſteigen .

Im Übrigen richtet ſich die Größe der Lehrzimmer nach

den Vorſchriften in § 86 Ziffer 2 des Geſetzes , wonach auf

jedes Kind den für Gänge und für Aufſtellung von
Ofen und Schulgeräten erforderlichen Raum inbegriffen
mindeſtens 1ů àm Bodenfläche und ſonach bei der geſetzlich
vorgeſchriebenen Zimmerhöhe von 3,5 m ein Luftraum von

3,5 ebm beziehungsweiſe in den Fällen des § 86 Ziffer
2

5Uletzter Abſatz ein ſolcher von 3 ebm
ſoll.

Dabei iſt auf eine etwa zu gewärtigende Vermehrun

der Schülerzahl entſprechend
z. Wenn ein Lehrzimmer bei Beachtung der Vorſchriften

in Ziffer 2 Abſatz 2 an Bodenfläche weniger als 40 qu

erhielte , ſo ſoll für jedes Kind ein Flächenraum von 1,5 g1

vorgeſehen werden

Kein Schulzimmer ſoll weniger als 24 qm Bodenfläche

umfaſſen .

cht zu nehmen .

nindoſtonsmindeſtens

Eee hende

oden fläche gl
2. Die Beleuchtung ſoll in der Regel nur von der einer

und zwar
— vergleiche §S 11 Ziffer 1 Abſatz 4 — linker

Langſeite aus erfolgen. Daneben können auch an der Breitſeit
des Lehrzimmers Fenſter angelegt werden , aber nur

im Rücken der Kinder ( vergleiche §S 11 Ziffer 1 Abſatz 3)

liegenden Wand .

Iſt nach der beſonderen Lage des Baues die Beleuchtung

von der einen — linken Langſeite und von hinten nicht

genügend , ſo könne s3weiſe auch in der andern

rechten — Langſei Fenſteröffnungen , aber erſt
zuenr Hon ihor Fo Tubha Ich 8

einer Höhe von 2,5 m über dem Fußb acht werde
8 4 9 iuaunde an 6 K A3. Die Anbringung von Fe er der

A 50MandWand
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§ 6.
I . Genſter . ) Die Fenſter ſind mit Lzu verſehen , welche vom Bodengeſchloſſen werden können .

Zu dieſem Zweck e
um die Horizontalaxe
anzubringen .

2. Zur Erzielung eines günſtigen Lichteinfalls ſolltendie Fenſter viereckige Offnungen mit flachen Abdeckungen(nicht Rund — oder Spitzbogen) erhalten und ſo nahe , als esdie Konſtruktion irgend zuläßt , an die Zimmerdecke geführtwerden .

Die Fenſterniſchen
nach innen und Abrundung der Ecken tunlichſt zu erweitern38. Die Brüſtungshöhe der Fenſter darf nicht unter - 1 mund die Breite der Fenſterpfeiler auf der Hauptlichtſeite nicht

über 1,2 m betragen .
4. Die Fenſterflügel ſind mit Vohalten zu verſehen und das

ſchlagende Waffer

aus leicht geöffnet

mpfiehlt es ſich, je einen Oberflügeldrehbar einzurichten o
Rder Glasjalouſier

ſind durch Abſchrägung der Wände

rrichtungen zum Offen⸗an den Fenſtern ſich nieder —iſt durch Rinnen abzuleiten .5. Wenn Vorfenſter angebracht werden ſodieſelben, ſofern nicht ſonſt genügend für Ventilation geſorgt
iſt , nur ſo hoch geführt , beziehungsweiſe ſo eingerichtet werden ,daß die

Lüftungsvorrichtungen der Fenſter (Abſatz 1) dadurchnicht beeinträchtigt werden .
6. An den Fenſteröffnun

ifarbigemhellem Stoff nicht in der Fenſterniſche, ſondern auf derWandfläche ſo anzubringen , daß dieſelben herabgelaſſen be —ziehungsweiſe vorgezogen das Eindringen der Sonnenſtrahlenvollkommen verhüten , ohne gleichzeitig das Offnen der Fenſterzu verhindern , auf — beziehungsweiſe zurückgezogen aber den
Einfall des Lichtes nicht beeinträchtigen.

dürfen

gen ſind Vorhänge von ein

3
1. ( Türen , Böden , Wände . ) Türe des Schul⸗zimmers ſoll an der der Hauptfenſterwand

gegenüberliegendenWand ſo angebracht werden , daß ſie auf den freien Platzzwiſchen Schulbänken
und zur Her

Die

und Lehrertiſch mündet

üftungseinrichtungen
und

ſte

we

di

u

66
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ſtellung von Gegenzug zur Lüftung des Zimmers verwendet

werden kann .

Die lichte Weite der Türe ſoll nicht weniger als 1 m

die Höhe nicht unter 2 mebetragen .
2. Die Anbringung von Pfoſten und Säulen im

Innern des Lehrzimmers iſt tunlichſt zu vermeiden , wo ſolche

unbedingt nötig ſind , ſind ſie aus Eiſen herzuſtellen .
3. Für die Anlage von Fußböden empfiehlt ſich die

Verwendung von Hartholz . Hartholzböden ſind als ſogenannte
Schiffsböden oder Kapuzinerböden zu geſtalten und es ſind

die einzelnen Riemen durch Nut und Federn miteinander zu

verbinden . Bei tannenen und forlenen Böden ſind die

Riemen 12 — 18 em breit zu machen und gleichfalls durck

Nut und Feder zu verbinden .

Die Wände der Lehrzimmer erhalten eine lichte Farbe
die giftfrei ſein muß , und ſind bis zur Höhe von 1,2 m

mit einer feſten und widerſtandsfähigen Verkleidung , die von

Holz , Wandlinoleum oder in anderer zweckentſprechender Weiſe

herzuſtellen iſt , zu verſehen .

Für den Anſtrich der Decken ſoll weiße Farbe gewählt

werden

Im Übrigen ſind die Wände und Decken ſo herzuſtellen

daß der Anſtrich leicht erneuert oder daß ſie abgewaſchen

beziehungsweiſe desinfiziert werden können

8

1. ( Beheizung und Ventilation . ) Die Beheizung der

Lehrzimmer kann entweder durch eine Zentralheizungsanlage
oder durch einen im Schulzimmer aufzuſtellenden Ofen geſchehen

2. Als Ofen ſind zuzulaſſen ſolche von gebranntem Ton

oder von Eiſen oder Eiſenblech ; die letzteren müſſenjedoch —ſofern

feſte Feuerungsmaterialien wie Holz , Kohle , Torf uſw . darin

gebrannt werden ſollen entweder ausgemauert oder mit

einem Mantel umgeben ſein ( ſogenannte Mantelöfen ) . Die

Feuerung der Ofen ſoll vom Zi
s

geſchehen ;
an

Ofenröhren dürfen Klappen nich werden .

3. Die Ofen ſind in der längeren

( fenſterloſen ) Wand , in einer Entfernung va 30 — 50 en
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von derſelben , an
15465

und mit einem etwa 1,5 m hohenOfenſchirm zu umgeben . Sie 515 von den nächſten Sitzplätzen mindeſtens 1 m entfernt ſein .

5In kleineren Lokalen von mehr quadratiſcher Form kann Rder Ofen auch auf einer Seite des Vorplatzes vor den ſckSchulbänken aufgeſtellt werden
k64. Zur Rei und Erneuerung der Luft ſind außerden Ventilationsvorrichtungen an den Fenſtern ( § 6) nochweitere Ein ichtungen — eventuell in Verbindung mit derHeizung oder aber für ſich beſtehend , wie Gegenzügeden Türen , beſondere verſchl ließbare 2 lbzugskanäle von mindeſte7 qdm in den Wänden , Ventila ationskamine uſw 99015ſehen, die im Sommer wie im Winter die Zuführung friſcher 25und die Ableitung der ver brauchten Luft ermöglichen ſt

Gänge , Treppen , Vorräume .

§ 9.

e Gänge ſollen nicht unter 2 m breit , hell , leicht 8luftbar, geräumig und ſo angelegt ſein , daß ſie wo nichtein beſonderer Vorraum vorgeſehen iſt den Schülern zum 17vorübergehenden Aufenthalt ' dienen können . In denſelbenſind überdies Ein richtungen zur Aufbewahrung der Kleidungsſtücke der Schüler anzubringen
Die Wände ſind nach Vorſchrift des § 7 letzter Abſatzherzuſt ellen

9Die Treppen im Innern erhalten eine Laufbreite vo 15mindeſtens 1,5 m, der einzelne Tritt eine Höhe von 12 —15 8Zentimeter und eine Tiefe von 30 —35 em
Die Treppen Alaſet

f ſind — bei mel
rſtöckigen Gebäuden

2
auch nach der Decke feuerſicher , die Tre ppen ſelbſt nicht ineinem Lauf anzulegen , ſondern mit Podeſt zu verſehen .Treppen mit Biee gung und ſchrägen Tritte iſin nd zu vermeidenAn der Eingangstreppe ſind

S
Ti hen zur Reinigung der Jußbekleidun g anzubringenDie äußeren Zu igangstreppen müſfſnüſſen mit Geländer verſehen ſein 6Hohe Freitreppen ſind möglichſt zu vermeiden .

R * Scharreiſen oder 6 iſern1e
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§ 10 .

at ein erheblicher Teil der Schüler einen weiten Schul —

ückzulegen , ſo ſoll für einen geeigneten heizbaren
rclt werden , wo dieſelben ſich aufhalten und bei

Witterung nötigenfalls Schuhe und Kleider trockr

Innere Einrichtung der Lehrzimmer .

15841

J ſind 3 M N31. Die Lehrzi ſind ch Maßgabe der

Schulordnun ü u Narſchrifte 1 1
Schulordi g hieruber 1 V rifte 2 zum

Schulbetrieb erſbrberlich n Einrichtungsgegenſtänden ausz

ſtatten

Zur Aufſtellung des Lehrertiſches und der Schultafel

1 Fußtritt ar

ke angeht , ſo ſollen

er angepaßt , zwei —

berdies ſo eingerichtet ſein , daß der innere Tiſck

der vordere Rand der Sitzbank in einer Vertika

der erſtere Rand den letztereniegen ( Nulldiſtanz ) oder

überragt ( Minusdiſtanz ) . D lbank ſoll ie

1,20 m lang ſein und im rand in der Mitt

und am Ende derſelben je ein gläſerne der irdenes Tinte

geſchirr enthalten .

3. Zwiſchen der Wand und der einzelnen Bankreihe

ſowie zwiſchen dieſen untereinander ſoll ein freier Gang von

ingefähr 50 em Breite liegen.
J. Die Schulbänke ſind ſtets ſo zu ſtellen , daß

Tageslicht von der linken Seite einfällt .

S

Aborte .

12 .8
8

1. Die Schüleraborte ſind ſo einzurichten , daß das

Eindringen ſchädlicher Ausdünſtungen in das Gebäude ver —

hütet wird .

＋1
1
L
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2. Sie ſind in der Regel entweder in einem beſonder
getrennt von dem Schulhauſe oder unter Beachtung derVorſchriften in § 1 Ziffer

*

27 . Juni 1874 in der Faſſung der

7 der Miniſterialve 6 vom2
Verordnung vomiber 1896 in Ver rbindung mit de mſelben in derherzuſtellen , daß ſie mit einem durchlüftbaren , von denbortzellen bis an die Decke abgeſchloſſenen Vorraum ver

Die Fenſter des Vorraums müſſen gleichfalls bis8
zurDecke gehen und mit e Einfeallflügelnr verſehen ſein .

Im erſteren Fall muß ein Veerbindungsweg mit feſtemBodenbelag zwiſchen dem Schulhauſe und den Aborten hergeſtellt werden .
Für den Fall der Verb

Hauptgebäude iſt deren Anle egu1äffzuläſſig .

bindung der Aborte mit dem
ng auch in oberen Stodwerken

3. Wo mehrere Klaſſen gleichzeitig in
demſelben Schulhauſe unterrichtet werden , bedarf jede Klaſſe mit Kinderneinerlei Geſchlechtes je einer , mit Kindern v kalbiehren Geſchlechtes aber je zweier Abortzellen .

1. Für die Knaben ſämtli cher Klaſſen
Piſſoir einzurichten

5. Die Zu - ur nd Eingänge zi
weiſe dem Piſſoir für die Kuaben

iſt überdies ein

en Abortzellen beziehungs —
und den Zellen für dieMädchen ſind , wenn räumlich geſonderte Aborte eingerichtet werden , getrer und möglichſt entfernt voneinanderanzulegen . Zwiſchen 8 Knaben und Mädchenabteilung iſteine maſſive , bis zur Decke reichende Scheidewand durchzführen .

6. Die einzelner bortzzeller lügerngelegt , durch entſſ e
igen g

und lüfibar , von außen durr durch einen Riegel ode
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nzurichten , daß es durch Waſſerausſpülungen rein gehalten
——— kann

Die Anlage von Piſſoirs in den Vorräumen zu den

Abortzellen tunlichſt zu vermeiden .

8. Für die Lehrer iſt ein beſonderer , den Anforderungen
Ziffer 1 dieſes Paragraphen entſprechender Abort ein —

zurichten

Lehrerwohnungen .

§ 13 .

1. Wohnungen für Hauptlehrer ſollen nur in

gebäuden mit weniger als vier Schulſälen zugelaſſen wer

2. Sie ſind von den Lehrzimmern baulich vollſtändig

zu trennen dergeſtalt , daß zu den Wohnungen ein beſonderer

Eingang und eine beſondere Treppe hergeſtellt wird .

Wird das Schulgebäude leichzeitig noch für Zwecke der

Gemeindeverwaltung verwendet , ſo kann der hiefür erſtellte

Eingang auch als Aufgang zur Lehrerswohnung benützt

werden , erforderlichen falls unter Anbringung eines beſonderen

Abſchluſſes für die Wohnung .
Sind mehrere Le

b1h) rerswohnungen auf demſelben Stock

werk , ſo ſind dieſelben voneinander entſprechend abzuſchließen
0

3. Auf die Herſtellung von Dienerwohnungen in Schul

gebäuden finden die vorſtehenden Beſtimmungen entſprechend

Anwendung .
§ 14

17 1 a haf mir ＋ —1. Die Wohnung für einen Hauptlehrer hat mindeſtens

hier Zimmer davon 2 von je 20 —25 qm
Grundfl äck

ind 3 ——1 die übrigen von je 15 —18 qm Grundfläche
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zwei Schweine und für einen mäßigen Geflügelſtand ſowie
ein Backofen vorzuſehen .

§ 15

1. Unterlehrerzimmer ) Der Wohnraum für einen
Unterlehrer (§S 45 Elementarunterrichts geſetzz muß eine Grund —
fläche von mindeſtens 18 qm umfaſſen und heizbar ſein .
Er kann tapeziert oder mit Glfarbe angeſtrichen ſein . In

hgelegenen oder dem Wind beſonders ausgeſetzten Orten
find im Winter die Fenſter mit Vorfenſtern zu verſehen

2. Wenn das Zimmer auf demſelben Stockwerk mit
der Hauptlehrerwohnu ng angelegt wird , ſo ſoll s am Ende
derſelben zunächſt der Treppe und womöglich
direkten Eingang von dieſer aus

Überdies muß
15 Swiſcher( halbe Backſteinſtärke ) und ! darf

3. Zur Einrichtung des
Bettſtelle , eine Nach ſtiſchchen , ein einfacher
Schrank mit hin nglichem Raum zur Aufbe wahrung von

Kleidern und Weißzeug , ein einfaches Bücherbrett , ſowie
Tiſch mit wenigſtens drei Stühlen zu ſtel

iv hergeſtellt ſein
enthalten .

eilne
11

nlä

iß
ein

Verfahren .

84164

Neubauten für Volksſchul lzwecke jeder Ar t — Lehrzimmer
einſchließlich der Räume zur eln von Turn - , Hand —
fertigkeit - und Hausha ltuungsunterricht und Abortanlagen
Lehrerwohnungen —ſowie bbauliche — nicht als bloße Unter —I
haltungsarbeiten ſich darſtellende — Ver änderungen an bereits
beſtehenden Schulgebäuden dürfen nicht zur Ausführung
kommen , ohne daß die Oberſchulbehörde die Wahl des
Bauplatzes ſowie den Bauplan gutgeheißen hat . ( § 87
Abſatz 2 GlementarunterrichtsgeſehhBez Aat des hiebei einzuhaltenden Verfahrens geltendes Näherer 33 Beſtimmungen

8

( Bauplatz . ) Handelt es ſich um die Erſtellung neuerünis klokale , ſo iſt zuvörderſt eine Außerung der Groß
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erordnung des Miniſteriums des Innern vom
eemn⸗3 . Dezember 18999 zum Vollzug des Waſſergeſetzes

vom 26 . Juni 1899 .
Geſetzes - und Veror latt 1899 S 897

Inhalt des Antrags auf Geneh
Stauanlage für Waſſert ſonſt

oder 88 des rE 5
Mice e 1

en zur Waſſerbenützr Entwäſſ
tlich ändern will, hat den Antrag auf Gene

Bezirksam 8 19 KBezirksamt deſſ Bezietk ſiet ö
1 ganz oder ößten Teile t

weſentliche n beſtehend Anl
fraglichen Art ſind re diej n zu bet t˖
welche auf den Zuſtand halten des zu ber
Waſſerlaufes iehml ht des Gefälles , der SNA 2 ＋
höhe und des Hochwaſſer f B
art , den Verbrauch Waſſers C
fluß haben , alſo insbef
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IV. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche nicht
ſchon unter J . —Ill . enthalten ſind .

Polizeiſtrafgeſetzbuch .

1







K 74

it 1teht
Gefe

Haft

19
12

18.

iand
ſt, fin

tejilt

2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
Leitung oder Ausführung eines

5 n ie allgem erkannten Regeln der Ba
5 zeſtalta h elt, daß für andere Gefahr ent58 7 ⁴ 1 51 10 Maäark ns 11mit Geldſtrafe bis zu ne undert Mark oder mit

1 ßahr beſtraft
1 184 7 7 8§ 366 Mit Gel bi ig Mark oder mit

ierzel 2

1 Ye bel
O 1

„ r n

17 7 Sa 7 lufſe
W Bt

17 he N *
N 0

ke nufſtellt , hinlegt läßt“)
n zur Erhaltung de herheit mlichkeit
Reinlichk Ruhe den öff Wegen
Straß Plät der Waſſerſtraß ſſenen Poli
306 1 EL Tttt

8 67 N t E 7 1 17iir
m11 KGaf. N 7

er auf öffentlichen Straße Weg der Plätzen , auf
Höfen , in Häuſern berhaupt an Orten , an welchen

Keller , Grul 1

der Straßer
unter Zumnſtänden

0
Genehmigungfeſt Je

13



8 Geldſtraf
Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft

) einenn 37 53ʃ

jan 1 0

14 N ＋

mit Haft bis zu vier Wochenen i beſtraft
3. Gewerbetreibende , welche ite U

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polize
R 3 1 —— A14wegen Anlegung und Verwahrr rer Feuerſtät

ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers
10Nbedienen , erlaſſen ſind

3 . Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1379 , das
Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr

( Geſetzes - und Verordn 81 Seit geg
§ 24. Unbefugtes Bar in der Nä 75

rtik 91

angeordnet werden ; die Unterlaſſung r Sicher
aber auch
nach



g.———————2—2*——teichse94 .



Strafbeſtimmunger

die weſentlichen Bedingungen , unter welchen die E

nehmigung erteilt word nicht ehält

7. wer Bauten oder ſonſtige Ve ſtaltungen der
einem Gewäſſer ohne die e rliche Genehmigi
od ie Erſtattung der vorgeſchriebenen Anzeige ar

der die weſentl ö

5E⁹

er Anze fef

Jin oder m Ge

iſtaltur ührt

6 . Geſetz vom 3 . März 18

den Schutz der Fiſcherei betreffend .

Artikel 14. Wer den in Artikel 3, 4, 5, 6, 8, 1
und 12 dieſes Geſetzes 1˖

Grund dieſer Verbote ˖
13 Abſatz 4 erlaſſenen Vor

ſchriften und ſonſtigen jörk

ferner wer den zum Schutze 5 K
hütung von Übertretungen fiſchereipolizeilicher Vorſchriften
endlich wer den hinſichtlich der Ausübung der Fiſcherei im
Jutereſſe des öffentlichen Verkehrs und der Schi
laſſenen Verordnungen zuwiderhandelt , wird an Gel
zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

0 , die Ausübung und

V
25e

SE

(eODο

2

2

0

u

—71S .

Unn



ind Gräbereien

Anhang zu Abteilung l.

I . Steinhrüche , Grübereien .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
25 . Auguſt 1890 , die Anlage und den Betrieb

von Steinbrüchen und Gräbereien betr .
Hoſotgzes und 9 8 f S 57etzes- und Verordnungsblatt Seite 527) .

Auf Grund des § 108 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗ —
buches wird ordne ü‚

§ 1. Wer Steinbrüche , Kie Sand⸗ , Erde- , Kalk
Kreide - , Mergelgruben , überhaupt ſolche Brüche und Gruben
zuf he ſick Auff zergbehörde nicht erſtreckt

u ſetzen oder zu erweitern

ſtens vier Wochen vor der

Anzeige zu erſtatten .
lie Angaben über di

35 Nerieneund derſelben eine

e ˖ der Grenze der
icke und der in der Umgebung befindlichen

1 enbahnen , W 1d Gewäſſer zu erſehen
E Anze iſt ebenfalls zu erſtatten , wenn

von Brüchen und Gruben auf länger als ein

unbeſtimmte Zeit oder dauernd eingeſtellt wird .

rüche und Gruben , welche von techniſchen

unmittelbar dem henden Mitteilungen .
Ortspolizei nicht dem

e Ortspolizeibehörde die

Außerung über die nach

der örtlichen Verhältniſſe

Bedenken und zur



Bezirksamt prüft im Benehmen mit 1
ßenbauinſpektion , ob das Unternehmen nicht zu
nuiſt , und erläßt die zum Schutze der Arbeiter

und ſonſtigen Perſonen gegen Gefahren für das Leben und
idheit oder wegen der Nähe öffentlicher Wege

der Gebäude etwa erforderlichen beſonderen An

§ 3. Für die Einhaltung der ge
und der allgemeinen Vorſchriften dieſe
nicht nur die Unternehmer ( Ei zentümer

Po f

lufſeher müſſen für he und Gruber
Arbeiter beſchäftigt beſtellt nd n

drücklich bezeichnet werd der Unter
itung und Beaufſicht des Bet ſelbſt

ge iſt

Liegen mehrere Brüche und Gruben eines Unternehmer
nahe beiſammen , ſo d5 rſt 3 Betriebe
unter einen gemeinſchaftli rf ·

Die zur Verhütung vor lücksfälle tig V
kehrungen haben die 3

Mit der Gewinnung einer St ht beziehun ſe
eines Felſens darf in der Regel her 1
werden , als bis die Oberlage der n e &
ſtein ) bis zum feſten anſtehenden G mt iſt
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Be H es Abraumes ( Oberlage , Deckgebirge )
16 Met r muß

451 —5 ſo abgeräumt wer —
er 5

er m oberen Rande der entblößten Geſteins - und
1d Hri vände jed it mindeſtens Met er zurückſteht ; bei
E drigerer Hi Abraums ſoll dieſer Abſtand mindeſtens
l leich der halben Höhe des Abraums ſein

b. 2 Geſteil und Grubenwände , die Böſchungen ,
ei Höhe und Breite der Abraum - und Abbauſtraßen ( Ab
et treppr Jſind der Beſchaffenheit des Materials entſprechend
1 ſo einzurichten u zu erhalten , wie es der Schutz der Arbeiter

dingt . Die Böſchung der Wände ſoll bei loſem Geſtein ,
Sand , Ki Lehm u deral 4 Regel nicht

d ſte ſofern das Hereinbrechen nicht durch Mauerung

·
der ſonf Schutzmit t iſt

˖ V edesmaligen Beginn der Arbeit ſind die
n Heſt der Grubenwände , in deren Bereich gearbeitet

ird od Arbeit rkehren , auf das Vorhandenſein von
Einſturz drohenden Maſſe im Winter und ihjahr ins —

ſonder Froſtſchalen , zu unterſuchen ieſe Unter
ſuck t beſonderer Genauigkeit und im weiteſten

ſt mfange vorzunehmen bei Eintritt eines Witterungswechſels
h R iſw. und bei Wiederaufnahme eines längere

Zeit Bearbeitung geweſenen Betr Zeigen ſich
fährl N ſo iſt für Beſeitigung mit ſicht

6 und 82 r betreffenden 0
0 iſtellen ts d iſturz drohende be⸗

eitigt tſt

Das Unterhöhle er Wand einer Grube oder eines
Bu ſowie das Überhängenlaſſen derſelben iſt verboten ;

wegen der Beſchaffenheit des Materials jedoch nicht
n werden kann , iſt für die Sicherheit Arbeiter

rch g 8 Vorſichtsmaßregeln , wie Stehenlaſſen

enügend ſtarker Pfeiler , Al un nit genügend ſtarkem
Holz nd ſpezielle Aufſicht bei dieſer Arbeit Sorge zu
rag

Auf der gkeitszuſtand von Fördergerüſten , über —

welche
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Teile der Gerüſte , welche
Anfaulen leiden können .

Uberall

beitsſtelle
da , wo die

dem Arbeiter einer
ſeinen Verrichtungen nicht
mäßige Verwer

Laufbr

Eage und

Seiten mit

1

idung von
ücken zur Fö rderrung
bei einer Hi he

1ne m feſten
der —5 denſelben Menſcher

Auf Schienenbahnen
Fördergefäße auf denſelben ſ
letztere gebremſt werden .

8

in der

Das Verladen und Abführen
nommen , dürfen Arbeiten

8 2UTag, d. h.

vorgenommen
g. Kinder unter 14 Jahren

überhaupt nicht , junge Leute
Aufſicht erfah K

§ 5. Bei d

§ 6 Die

werden

rener Perſone

der
der Verordnung

Gruben Anwendur ig .
Von der

Anhörung
55

techniſchen
ſicht erteilt

erſchwert 8
9

8
175

Die Bezirksär nter 5abeen ſa mtli
' efindlichen Brüche

laſſenen beſonderen

E inhaltung

N

wirtſchaftlich

und S 393 —
den zu abennachenZeiträun oder

Nachf ene 1vorne
Zeigt ſich hierbei , daß

Vorſchriften

Steigur 3 1
ich von ſelbſt fortbewegen , mü

Zeit zwiſche tenauf

§ § 3—5 dieſer
die vor der Verkündigung derſelb

Behörde von
verden , wenn Rnt

liegen und

Beſchaffenheit der
ſicheren Stand

luß für eine ordnungs
getragen werd

Hom ſton Pahlinem feſten Bohl

Materials

Gruben m
und Untergar

*

finden auch
n 5 Brüche

S

nur unter
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lücksfällen nicht ausreichen , ſo ſind die erforderlichen weiteren
Anordnungen zu treffen

2. Einrichtung und Betrieb non Steinbrüchen und

Steinhauereien ( Steinmetzbetrieben ) — Arbeiter -

ſchutzvorſchriften .
Bekanntn 20. März 1900 R. ⸗G. ⸗- Bl. 1902 S. 78

6 des 8 120 5 rdnung hat der
8 Beſ ül D Ei

g und den Stein

ben ) erlaſſen :

Allgemeine Beſtimmungen .

33
Steinbrüchen und

oder mehr Arbeiter beſchäft

' 2eſchäftigten Arbeite



iter .einarbeiSandſtefür
8.

———*———————.—2——5B



es überlaff

Sandſteinarbeiter
14welch
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Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeitern .

8 10

In Steinbrüchen dürf en A rinnen und jugendliche
Arbeiter nicht bei der

S
ng ( § 9 Abſ. 1) oder

der Rohaufarbeitung von ſchäftigt werder
In Steinhauereien dürfen jugendliche Arbeiter nicht !

der trocke Arbeiter uck
nicht mit rd bei denen f

der Einwirkung v t ſin
Au 910 dürfen in Steinbrü und Steinha

Arbeiterinnen und jugendliche Arbeite icht be msport
oder Verladen von Steinen beſchäftigt de Schiefer
brüche kann diehöhere Verwaltt behörde 2 ) men dal
zulaſſen jugendliche Arbeiter be Transport oder Ve
laden ve nen mit ihren Kräften ar f Arbeit
beſchäftigt werden dürfen

N
Schlußbeſtimmungen .

§ 11

Als hauereien gelten im Sinne der vorſtehende
Beſtimmu auch ſolche Betriebe , in welchen die über di

Rohaufarbeitung hinausgehende Bearbeitung der Werkſtücke
im Steinbruch erfolgt .

Die Beſtimmungen der § § 1, 2, 12 finde f ſolch 07
Fälle keine Anwendung , in welchen Steinl uer außerhalb
einer regelmäßigen Betriebsſtätte , zum Beiſpiel auf Baute fü
vorübergehend beſchäftigt werden .

de
136 di8 . 1

In Steinbri und 0 einer in d .
mfallenden Stelle eine Tafel „ welche

deutlicher Schrift die Beſtimmungen 0

wiedergibt .
1 ¹In ſolchen Steinbrüchen und U tel ‚

Sandſtein gewonnen oder bearbeitet wird nuß die Tafel
( Abſ . 1) außerdem die Be eſtimmungen der § § 6, 7 wiedergebe 15





3 . Beſtimmungen der Großh . Vaudirektion über
die Eigengewichte der Baumaterialien .
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Tabelle der Großh . Vaudirektion für Dächer
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Tafeln zur Tandesbauperordnung .
§ 9 Abſ . 7 Anm . 2 ( Seite 27 ) und §S 32 Anm . 2 ( Seite 42 ) .

Schluſſer , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften .
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Erläuterungen zu Tafel 4

ter 11
Abf atz

2

nung vom 4.
zelnes , für ſich allein aufgefül
aber darunter auch dieje
zu begreifen , welche in ei
oder an eine Mauer
aus Bruch - oder Backſteine
angelehnt oder

ſe
ſicher aber i
über die in unteren Stockwerken
Wandflächen oderMauer - und War

Ein ſolches einzelnes , für ſich allein ausgeführtes , einfachesi
W zum Kamin

vom Beginn bis zur
5 Zentimeter Seite bei

dort

zu verwendenden Backſteine zu ermöglich
Ausmündung ein Lichtmaß von mindeſtens
quadratiſchem Querſchnitt haben .

lI. Kamine , welche zu zweien oder dreien oder mehr
gekuppelt , d. h. ſo neben einander gelegt ſind , daß die Züge nur
durch Zungen von einem halben oder von einem ganzen Backſtein
getrennt ſind , ſollen nicht nach 1 behandelt , ſondern bezüglich ihrer
lichten Weiten nach Maßgabe der Beſtimmungen in Satz 1 der oben
erwähnten Verordnungsſtelle ausgeführt werden

III . Die angeſchloſſenen Tafeln behandeln die wichtigſten der
unter Jund Il angegebenen Fälle und geben ein Bild , wie bei der
Ausführung zu verfahren iſt .

IV. Durch die vorgeſchriebenen Kaminweiten ergibt es ſich von
ſelbſt , daß , wenn in Bruchſteinmauern einfache (vergl . J.) Kamine
ohne einen Vorſprung gelegt werden ſollen , dieſe Mauern mindeſtens
eine Dicke von 50 Centimeter haben müſſen .

Das Gleiche gilt für Backſteinmauern , welche in dieſem Falle
2 Steine ſtark ſein müſſen .

. Zu mehreren gekuppelten Kaminen können in 1½ Steine
ſtarke Backſteinmauern , wenn die Querſchnitte der einzelnen Züge
—. quadratiſche Form mit 25 Zentimeter Seitenlänge haben , gelegt
werden .



Ordnung der Beiſpiele .
l. Einfache Kamine Bruchſteinmauern

F) bei einer Mauerſtärke vor 0,50 Mt .
be er Mauerſtärke von 0. 75

0. 90

ein ſtarken Mauern ;
ein ſtarken Mauern ;

unter 25
bei ſtarken Mauern ;
bei /, NStein ſtarken Mauern ;
n der Ecke von 1½＋1 Steine ſtarken Mauern ;

J) in der Ecke von 18 ½ Steine ſtarken Mauern ,

1
er Ecke einer 1



6. Sabrikabortanlagen . “ )
Von Reg. ⸗Rat Krauth

Nach Mitteilungen der mit der techniſchen Beaufſichtigung der

Fabriken und deren Wohlfahrtseinrichtungen betrauten Beamten ſind
die Schwierigkeiten , die ſich der Beſchaffung zweckmäßiger , den geſetz

lichen Vorſchriften entſprechender und das Schicklichkeitsgefühl nicht

verletzender Arbeiteraborte , bei größeren induſtriellen Etabliſſements

ſowohl , als auch bei beſcheideneren gewerblichen Betrieben entgegen
ſtellen , viel weniger oft in dem guten Willen der Fabrikbeſitzer
zu ſuchen , als vielmehr in dem Mangel geeigneter Anhaltspunkte
und Zeichnungen für ſolche Anlagen , deren Ausführung ſich mit

mäßigen Koſten auch ermöglichen läßt .
Der Verfaſſer hat deshalb verſucht , einige Projektſkizzen anzu —

fertigen — lediglich als ſolche ſind ſie zu betrachten —, welche im

allgemeinen dieſen Anforderungen entſprechen , wobei aber bemerkt
wird , daß mit den vorliegenden Skizzen die Variationen keineswegs
als erſchöpft zu betrachten ſind ; es laſſen ſich vielmehr durch jeden
Fachmann noch eine Reihe anderer bilden , insbeſonders auch durch

Verwandlung freiſtehender Anlagen in angebaute ꝛc. und umgekehrt
Das Gleiche gilt von der äußeren Geſtaltung der Häuschen ; auch
hier kann der Phantaſie freier Lauf gelaſſen werden

Die Sammlung enthält 9 Abortanlagen , von welchen 4 als
freiſtehend im Hof gedacht ſind und zwar auf

Tafel 26 ( Blatt 1) , Figur 1: Abort mit Piſſoir und 2 Zellen ;
die beiden letzteren beleuchtet durch Dachoberlichter ;

Figur 2: Piſſoir und 2 Zellen , zugehörigen Vordächern und
Beleuchtung der Zellen durch ſeitliche Fenſter ;

Figur 3: Abort mit Piſſoir und 4 Zellen , über welchen
2 Dachoberlichter ſich befinden .

Tafel 27 ( Blatt 2) , Figur 4: Abort mit Piſſoir , 4 Zellen ,
Vordächern und Seitenlicht .

) Abdruck aus „Bad. Gew. ⸗Ztg. “ 1897, Nr. 20

v
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Zwei weitere Anlagen ſind als angelehnt an eine Ein⸗

friedigungsmauer oder ein Gebäude behandelt , wobei die

Eingänge gleichfalls völlig im Freien liegen

Figur 5: Abort mit Piſſoir und 4 Zellen ; Beleuchtung teils

Ober⸗ , teils Seitenlicht .

Figur 6: Abort mit Piſſoir und 4Zellen , ſonſt wie Figur 5

Die 3letzten Projekte :

Tafel 27 und 28 ( Blatt 2 und 3), Figuren 7, 8 und 9 ſind

gebaut und haben die Eingänge

unmittelbar von dieſem aus . Dieſe Anlage iſt überall da zweck⸗

mäßig , wo die Temperatur der Arbeitsräume eine hohe iſt , weil der

Arbeiter nicht genötigt iſt , ſich der Zugluft im Freien auszuſetzen ;

ſie bedingt aber , daß zwiſchen Haus und Abort ſich ein ſtets gut

durchlüfteter Vorplatz befindet ( um das Eindringen von Abortgaſen

in das Haus zu verhindern ) , deſſen Verbindungstüren mit dem Haus —

an das Fabrikge

„ Zuwerfungen “ erhalten müſſen .

Nicht erlaubt iſt der Eintritt in die Abortvorplätze unmittelbar

vom Arbeitsraum aus .

Beim Entwerfen von Arbeiteraborten ſind maßgebend :

a) Die Verordnung Großh . Miniſteriums des Innern vom

27. Juni 1874 die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und

Reinlichkeit betreffend bezw . deren Ergänzung vom 10. No⸗

vember 1896 ;

Die betreffenden ortspolizeilichen Vorſchriften . Außerdem

wird von der Großh . Fabrikinſpektion auf Grund von § 120b

Abſatz 4 der Gewerbeordnung die Auflage gemacht , daß für

25 Arbeiter einerlei Geſchlechts je ein Sitz zu erſtellen iſt ,

deren Zahl ſich bei zweierlei Geſchlechtern ſelbſtverſtändlich

verdoppelt .

Die Zellen beider Geſchlechter ſind vollſtändig von einander

zu trennen , ihre Eingänge möglichſt weit auseinander zu legen und

durch entſprechende Aufſchriften kenntlich zu machen . Für die Anlage

iſt Nord - und Oſtlage zu bevorzugen , weil ſich hier die ungünſtige

Wirkung der Sonnenſtrahlen auf die Zerſetzung der menſchlichen

Abfallſtoffe weniger bemerklich macht .
Als Materialien für die Ausführung ſind natürlich die⸗

jenigen in erſte Linie zu ſtellen , die eine glatte , feſte Oberfläche
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beſitzen und der Fäulnis und Zerſetzung durch Urin widerſtehen
alſo für die eigentlichen Bauteile harte
8 e Verkleidung der Wände Rohglas⸗ , Schiefer - und Marmorplatten
Tonflieſen , Asphalt , emailliertes Eiſen und Cement . So viele Vor
züge dieſe Materialien auch haben , ſo doc
Verwendung ihr hoher Preis hindernd im Wege
allen Fällen , wo

on ner

es wird in

el verfügt ,
oder wo er nicht ein beſonderes Verſtändnis für die Wichtigkeit

Bauherr nicht über bedeutend

einer gediegenen Abortanlage beſitzt , zweckmäßiger ſein, die Forde —
rungen nicht zu hoch zu ſtellen , um nicht abzuſchrecken . Man wird
ſich daher in den meiſten Fällen mit den zwar etwas w
züglichen , dafür aber billigeren Materialien ! begnügenen

liger vor

rüſſ und
zwar für die Fundamente , die Abortgrube , den Sockel un e Um⸗

4 des Piſſoirs mit Sand - oder Backſteinen den
gentlichen Oberbau mit Holz . Letzteres genügt zur Not auch

überall wo es nicht mit Urin beſchmutzt oder ſonſtiger Näſſe aus —
geſetzt wird . Man konſtruiert daher , wie ſchon angedeutet , die
Piſſoirwand ohne jegliches Holz und br — die Schwellen der Zellen
ſcheidewände erſt in einer Höhe von 10 bis 15 em vom Boden an ,
wodurch dieſelben auch bei einer Sorbrrlniung verhältnismäßig
trocken bleiben . Zwiſchen die Schwellen , Pfoſten

— und Riegel
der Wände ſetzt man Holzfüllungen aus n ein die
beiderſeits mit Eckleiſten befeſtigt werden , und —— die oberen
Offnungen der Wände bei den Piſſoirs und den Abortvorplätzen
mit Grillage . — Auch iſt darauf zu achten , daß ſich keine Staubecken
und Schmutzwinkel bilden , vielmehr Vorkehrungen getroffen werden
um eine gründliche Reinigung der Aborte leicht durchführen 31
können . Zu dieſem Zweck empfiehlt es ſich auch , den Fußboden ins
Gefälle zu legen , ſo daß bei der Reinigung der Aborte das Waſſer
ohne beſonderes Zutun des Perſonals durch eine mit einem Glocken —
verſchluß verſehene Ableitung abfließt .

Die Ventilation der Abortzellen wird durch das K lappfenſter
in Verbindung mit den unteren Tür⸗ und Wandöffnungen bewirkt ,
in den Piſſoirs und den Vorplätzen durch die ſtets offenen , oberer
Grillagefüllungen . Zur Lüftung der Abortgrube empfiehlt ſich der

— —— rhut des Ingenieurs Alexander Huber in Köln a. Rh. , der
ohne jeglichen beweglichen Mechanismus nur mittels doppelten Rohres
auf einfache Weiſe Luft an der einen Stelle in die Grube

geſpundeten Diele

ein⸗

vetterbeſtändige Steine ; für

*

ee

„

322



führt bezw. einpreßt

ſaugen zu können

Als Minimalmaße

140 m und eine Breite

gemeſſen , anzunehmen .

entſprechend , muß eine Länge

von 1,30 m erhalten .

Fabrikabortanlager
22240

etzten verdorbene ab —

iſt eine Länge von

im Lichten des Wandholzes

oder vier Abortzellen

1,60 m und eine lichte Breite

Dieſe Maße ſind ausreichend aber nicht

reichlich und es empfiehlt ſich, wo es irgendwie angeht , etwas zuzu —

geben . Als Höhe der

Zellenfußboden bis Oberkar

als Trennun

2,10 m. Die Scheidewand

8 2,40 m von Oberkante⸗

ite - Dachſchwelleoder Dachfußpfette genügend,
chen den Zellen eines Geſchlechts 2,00 bis

Geſchlechtern reicht bis

zur Decke, wobei nicht ausgeſchloſſen iſt , daß an ſchwer zugänglicher

Stelle eine mit Grillage zu verſehene Offnung bleibt zur Verbeſſerung

der Ventilation

über die Einrichtung der Arbeiteraborte iſt folgendes zu

bemerken :

Für das Piſſo

E4un

Or
eſt

51

be

ir empfiehlt ſich die bewährte , in Querſchnitt

Grundriß auf Tafel 29 ( Blatt J) , ſowie in Figur 10 dargeſtellte

Bezirksbauinſpektor Kredell in Baden entworfene Konſtruktion ,

tehend aus ineinander gefügten Sandſteinplatten , welche man mit

heißem Teer tränkt und an die ohne Holz konſtruierte Wand befeſtigt .

Die Pißrinne erhält

in die Grube ſich befindet

es ſich, den Raum oberhalb derſelben

woſelbſt der Abfluß

eine Tür , ſo empfiehlt

Ventilation wegen bis

zum Dach freizulaſſen . Die Abortzellen ſind mit je einer verſchließ⸗

baren Tür zu verſehen , die , ſofern fie nicht ins Freie führt , erſt

10 bis 15 em vom Boden aus beginnt ; des beſchränkten Raumes wegen

ſind an ſie einige Kleiderhaken zu befeſtigen , die man bei größeren

Abmeſſungen der Zellen beſſer an der Wand anbringt . Als Sitz

empfiehlt ſich der freiſtehende ,

eiſentrichter mit hinterer ſenkrechter Wand ;
innen weiß emaillierte Guß⸗

auf denſelben

kommt ein ſchmaler Holzring , der ſich nach hinten als volles

Brett bis zur Wand fortſetzt und dort angemacht wird , und auf

den Holzring ein Klappdeckel , wie es Figur 11 auf Blatt 4

zeigt . Der Sitz iſt dem Muſterbuch der Sanitätsapparatenfabrik von

C. Maquet in Heidelberg entnommen , welche dieſen Trichter b

( Nr. 4) mit anſchließendem , eiſernem asphaltiertem Auslaufrohr o
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am untern Ende d. h. im Innern der Grube , ferner mit forlenem

Holzring , Klappdeckel und Schrauben und 75 em langem asphal

tiertem Rohrſtück a zum Preiſe von 25 Mk. ab Heidelberg liefert

Bezüglich der Beleuchtung kann im Intereſſe der Reinhaltung
der Aborte nicht zu viel geſchehen ; es genügt aber , wenn jede

Abortzelle ein ca. 0,25 bis 0,30 qm großes , etwa 1,70 m vom Zellen

fußboden beginnendes Klappfenſter mit leicht zu handhabender

Auf⸗ und Feſtſtellungsvorrichtung , oder ein Dachober

licht , mindeſtens 40/50 em groß , mit der gleichen Vorrichtung
erhält . Zu weit vorſpringende Sparrengeſimſe ſind , des dadurch

hervorgerufenen Schattens wegen , der Zellenbeleuchtung nicht günſtig

Für die Winterabendſtunden iſt eine einfache künſtliche Beleuchtung

vorzuſehen .
Die Wände der Zellen ꝛc. ſind mit heller Emailfarbe

anzuſtreichen , weil die Helligkeit bekanntlich der beſte Schutz gegen
Verunreinigung iſt , und die Emailfarbe ein öfteres Abwaſchen

geſtattet .
Erlauben es ſchließlich die Verhältniſſe , insbeſonders bei den

Frauenaborten , in einem kleinen Vorraum eine Waſchgelegenheit ,
wenn auch nur einfachſter Art , ſowie einen Spiegel anzubringen , ſo
iſt das zu begrüßen .
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